
Seite 1/157 

DIREKTION STADTENTWICKLUNG 

PLANUNGSAMT 

 

Christine Hostettler 

Projektleiterin Stadtplanung 

christine.hostettler@thun.ch 

033 225 83 77 

Industriestrasse 2, Postfach 145, 3602 Thun 

 

thun.ch/stadtplanung 

 
 
 
 

 
 

Erste Seite ersetzten mit Titelblatt PDF  
Ortsplanungsrevision Stadt Thun (OPR) 
 
Stadtentwicklungskonzept STEK 2035 

 
 
Das Stadtentwicklungskonzept beinhaltet: 
 
ï Stadtentwicklungskonzept STEK 2035 
 
 
weitere Dokumente: 
 

ï Ergebnis der öffentlichen Mitwirkung (Mitwirkungsbericht) 

 
ï Kurzbericht zuhanden GRA 31. Oktober 2018 betreffend Ergebnis der öffentli-

chen Mitwirkung (Mitwirkungsbericht) 
 
Mitwirkungsverfahren vom 15. Juni ï 24. August 2018 
 
 
Objekt-Nr.: 6.059 Format: ï Revidiert: ï 
Plan-Nr.: ï Gez.: Ho, da Laufnr. Gesch.: 17479 
Mst.: ï Datum: 27.08.2018 Laufnr. Dok.: 8431720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 2/157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSUM 
Herausgeberin: Stadt Thun, Planungsamt 
 
Projektleitung: Susanne Szentkuti, Stadtplanerin / Co-Leiterin Planungsamt 
 Florian Kühne, Stadtarchitekt / Co-Leiter Planungsamt 
 
Bearbeitung: Daniela Ackermann, Sachbearbeiterin Support & Controlling 

Carole Berset, Projektleiterin Stadtplanung 
Diana Celi, Projektleiterin Stadtplanung 
Sara Claveria, Projektleiterin Stadtplanung 
Michael Gassner, Projektleiter Energie Umwelt Mobilität 
Christine Hostettler, Projektleiterin Stadtplanung 
Thomas Jenne, Projektleiter Stadtplanung 
Thomas Judt, Projektleiter Stadtplanung 
Christoph Kupper, Projektleiter Stadtplanung 
Philipp Weber, Projektleiter Stadtplanung 

 
 

  
 
Datei: 17479 / 8431720 / Mitwirkungsbericht STEK 2035 
 
Version: 26. November 2018  



Seite 3/157 

Inhaltsverzeichnis 
 
Teil I Zusammenfassung 

1 Überblick ........................................................................................................................................ 5 

 Grund und Gegenstand der Mitwirkung .............................................................................................. 5 

 Information/Partizipation der Öffentlichkeit ....................................................................................... 5 

 Durchführung der Mitwirkung ............................................................................................................. 7 

 Anzahl Mitwirkende ............................................................................................................................. 7 

2 Auswertung des Fragebogens ......................................................................................................... 9 

 Vorbemerkungen ................................................................................................................................. 9 
2.1.1 Gesamteindruck ................................................................................................................................. 10 
2.1.2 Strategie «Wohnen» .......................................................................................................................... 11 
2.1.3 Strategie «Arbeiten» .......................................................................................................................... 13 
2.1.4 Strategie «Mischgebiete und Zentren» .............................................................................................. 14 
2.1.5 Strategie «Landschaft und Freiräume» .............................................................................................. 16 
2.1.6 Strategie «Stadtraum und Mobilität» ................................................................................................ 17 

3 Würdigung des Gemeinderates aufgrund des Fragebogens .......................................................... 20 

4 Haltung des Gemeinderates ......................................................................................................... 21 

5 Weiteres Vorgehen ...................................................................................................................... 24 

 
Teil II Eingaben und Antworten 

1 Vorbemerkung ............................................................................................................................. 26 

 Aufbau Detailbeantwortung ............................................................................................................... 26 

 Lesehilfe Detailbeantwortung ............................................................................................................ 26 

2 Liste der Mitwirkenden ................................................................................................................ 27 

3 Detailbeantwortung der Mitwirkungseingaben ............................................................................ 31 

 Gesamteindruck ................................................................................................................................. 31 

 Strategie «Wohnen» .......................................................................................................................... 46 

 Strategie «Arbeiten» .......................................................................................................................... 69 

 Strategie «Mischgebiete und Zentren» .............................................................................................. 86 

 Strategie «Landschaft und Freiräume» ............................................................................................ 100 

 Strategie «Stadtraum und Mobilität» .............................................................................................. 110 

 weitere Bemerkungen ...................................................................................................................... 132 

 Abkürzungen .................................................................................................................................... 157 
 
  



Seite 4/157 

 
 
TEIL I 
ZUSAMMEN-
FASSUNG 
  



Seite 5/157 

 

1 ÜBERBLICK 
 

 GRUND UND GEGENSTAND DER MITWIRKUNG 

 
Das Stadtentwicklungskonzept 2035 (STEK 2035) bildet die strategische Grundlage für die zukünf-
tige Entwicklung der Stadt Thun. Basierend auf den Aussagen und Stossrichtungen des STEK 
2035 werden das neue Baureglement und der Zonenplan der Stadt Thun im Rahmen der Ortspla-
nungsrevision (OPR) erarbeitet. Das STEK 2035 stellt dar, wo und wie sich die Stadt Thun entwi-
ckeln kann. Diese aufgezeigten Möglichkeiten sollen sorgfältig umgesetzt werden. Die heutige 
hohe Lebensqualität der Stadt Thun soll auch in Zukunft erhalten und gestärkt werden.  
 
Auf politischer Ebene dient das STEK 2035 dem Gemeinderat als langfristiges Lenkungsinstru-
ment. Die Aufgaben und Herausforderungen in Zusammenhang mit der räumlichen Entwicklung 
einer Stadt sind zahlreich. Diesen wird gemäss STEK 2035 mit einer hohen Qualität begegnet. 
Damit dies gelingt, gibt das STEK 2035 dem Gemeinderat die Stossrichtung für eine zielorientierte 
und ausgewogene Entwicklung der Stadt Thun vor.  
 
Das STEK 2035 vermittelt das Zukunftsbild der Stadt Thun und prägt somit die Entwicklung des 
Lebensraums der heutigen und künftigen Bevölkerung der Stadt. Die Thunerinnen und Thuner 
sowie weitere Interessierte hatten deshalb die Möglichkeit sich zum STEK 2035 zu äussern. Die 
Mitwirkung der Öffentlichkeit ist zudem im Raumplanungsgesetz verankert. Dem Gemeinderat war 
es ein Anliegen, dass alle interessierten Kreise ihre Fragen klären, ihre Verbesserungsvorschläge 
einbringen und allfällige Vorbehalte im Rahmen einer öffentlichen Mitwirkung platzieren konnten. 
Diese fand vom 15. Juni bis 24. August 2018 statt.  
 
Folgende Dokumente waren Gegenstand der öffentlichen Mitwirkung: 

¶ Stadtentwicklungskonzept STEK 2035 

¶ Karten STEK 2035: 6 Pläne 

¶ STEK 2035 Handout: Auszug und Strategiekarten STEK 2035 

¶ Fragebogen STEK 2035 
 
Der vorliegende Bericht fasst die aus der Bevölkerung eingegangenen Anregungen und Vorbehalte 
zusammen, kommentiert und beantwortet diese. Alle Eingaben wurden vom Planungsamt geprüft 
und beantwortet. 
 
Die Detailbeantwortung der Eingaben ist in Teil II des vorliegenden Mitwirkungsberichts zu finden. 
Gestützt auf die zahlreichen Eingaben hat der Gemeinderat verschiedene Korrekturen an der Mit-
wirkungsvorlage beschlossen und das überarbeitete STEK 2035 genehmigt. Die Unterlagen sind 
auf www.ortsplanungsrevisionthun.ch abrufbar. 
 
 

 INFORMATION/PARTIZIPATION DER ÖFFENTLICHKEIT 

Im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision konnte sich die Thuner Bevölkerung bereits 
mehrmals zum Zukunftsbild der Stadt Thun äussern. Dazu fanden diverse Veranstaltungen statt: 
 

¶ Zukunftswerkstatt, 31. März bis 10. April 2016, Orangerie Schadaugärtnerei Thun. 

¶ Stadtspaziergänge, April 2016. 

¶ Architekturforum, 2. November 2016, Konzepthalle 6 Thun. 

¶ Open House «Werkschau zu Standpunkten und Stossrichtungen», 26. November 2016, 
Rathaus Thun. 

¶ Open House «Zukunftsbilder», 6. Mai 2017, Konzepthalle 6 Thun. 

¶ Stadtspaziergänge, Mai 2017. 

¶ Open House «Stadtentwicklungskonzept STEK 2035», 25. November 2017, Konzepthalle 
6 Thun. 

¶ Architekturforum, 29. November 2017, Konzepthalle 6 Thun. 
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Open House «Stadtentwicklungskonzept STEK 2035», 25. November 2017, Konzepthalle 6 Thun. 

 

        

Open House «Werkschau zu Standpunkten und Stossrichtungen», 26. November 2016, Rathaus Thun. 

 

        

Stadtspaziergänge, April 2016. 

 

        

Ausstellung Zukunftswerkstatt, 31. März bis 10. April 2016, Orangerie Schadaugärtnerei Thun. 
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Es wurden diverse Anlässe mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt sowie anlässlich der 
Hauptversammlungen verschiedener Quartierleiste Informationen zum STEK 2035 präsentiert. Im 
April 2016 und im Mai 2017 fand jeweils eine Reihe von Stadtspaziergängen zu verschiedenen 
Schwerpunktthemen der Stadtentwicklung statt.  
 
Die Rückmeldungen aus diesen Anlässen sind in die Erarbeitung des STEK 2035 eingeflossen.  
 
Am 14. Juni 2018 wurden die Medien vom Gemeinderat und der Abteilungsleitung Planungsamt 
über den Start der öffentlichen Mitwirkung und die Inhalte des STEK 2035 informiert. Im Thuner 
Tagblatt, der Berner Zeitung und der Jungfrau Zeitung wurden zum Start der Mitwirkung Artikel 
über das STEK 2035 publiziert. Das Regionaljournal Bern Freiburg Wallis auf SRF 1 berichtete 
anfangs Juni 2018 über das STEK 2035. 
 
Das Planungsamt führte am 18. Juni 2018 in der Rathaushalle Thun eine Informationsveranstal-
tung für einen grösseren Kreis geladener Gäste durch. In einer OPR-Zeitung, die allen Thuner 
Haushalten zugestellt wurde, wurden die wichtigsten Ziele und Strategien des STEK 2035 erläu-
tert. Die Einwohnerinnen und Einwohner wurden zudem im Thun-Magazin (Ausgabe Nr. 3 / Juni 
2018) dazu aufgerufen, sich aktiv zum STEK 2035 zu äussern. Ergänzend wurde die öffentliche 
Mitwirkung auf Facebook mit einem Post angekündigt. Die Eckdaten der öffentlichen Mitwirkung 
wurden im «Thuner Amtsanzeiger» publiziert. Während der Mitwirkung konnte die Bevölkerung in 
der Rathaushalle und im Auflageraum der Stadtverwaltung an der Industriestrasse 2 in Thun die 
Ausstellung zum STEK 2035 besuchen. 
 

                 

Ausstellung im Rahmen der Mitwirkung STEK 2035 in der Rathaushalle Thun. 

 

 DURCHFÜHRUNG DER MITWIRKUNG 

Die öffentliche Mitwirkung fand vom 15. Juni bis und mit 24. August 2018 statt. Für die Mitwirkung 
wurde ein Fragebogen erstellt, der gezielt Rückmeldungen zum Gesamteindruck des STEK 2035 
und dessen Strategien abholte. Der Fragebogen stand auf der Website der OPR Thun als elektro-
nisches Tool zum Ausfüllen und als PDF zum Herunterladen zur Verfügung. An den Ausstellung-
sorten in der Rathaushalle und an der Industriestrasse 2 in Thun lag der Fragebogen in Papierform 
auf.  
 

 ANZAHL MITWIRKENDE 

Die Gelegenheit zur Mitwirkung wurde durch die Thuner Bevölkerung und weitere interessierte 
Kreise rege genutzt. Während der Mitwirkung gingen 160 Stellungnahmen in Form von Fragebo-
gen und schriftlichen Beiträgen ein. Teilgenommen haben: 
 

Institutionen Ämter 1 

 Burgergemeinde 1 

 Parteien 9 

 Organisationen/Verbände/Vereine 22 

Private Privatpersonen 101 

 Firmen 26 
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Es wurde im Allgemeinen sehr konstruktiv mitgewirkt. Die Mitwirkenden haben zahlreiche und 
wertvolle Vorschläge eingebracht. 
 
Die Mitwirkenden haben sich grösstenteils mit dem Fragebogen geäussert. Die Art der Stellung-
nahme setzt sich wie folgt zusammen:  
 

Fragebogen 105 

Schreiben 28 

Fragebogen + Schreiben 9 

Fragebogen ohne Stellungnahme 18 
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2 AUSWERTUNG DES 
FRAGEBOGENS 

 

 VORBEMERKUNGEN 

Der interessierten Bevölkerung wurde im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung zum Stadtentwick-
lungskonzept STEK 2035 ein Mitwirkungsfragebogen abgegeben bzw. über die Internetseite der 
Stadt und der Ortsplanungsrevision Thun zum Herunterladen bereitgestellt. Ziel des Fragebogens 
war es, dass sich möglichst viele Personen zu den wichtigsten Bereichen des Stadtentwicklungs-
konzepts äussern konnten. 
 
Im Folgenden wird die quantitative Auswertung (Kreuzchen) der Fragebogen dargelegt und in Ka-
pitel 3 zusammenfassend kommentiert. Die qualitative Auswertung (Texte) und Beantwortung der 
Fragebogen sowie der schriftlichen Eingaben erfolgt in Teil II des vorliegenden Mitwirkungsbe-
richts. 
 
Lesehilfe: Die Breite der farbigen Balken gibt Auskunft über den prozentualen Anteil der Antworten. 
Die gesamten 100 % umfassen auch die Enthaltungen. Die Ziffern in den Balken bezeichnen die 
absolute Anzahl Nennungen. 
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2.1.1 GESAMTEINDRUCK 

 
 
Sind Sie mit dem Stadtentwicklungskonzept STEK 2035 als Ganzes grundsätzlich einverstanden? 
 

 
 
 
Sind Sie mit den folgenden Prämissen und Grundsätzen zur Entwicklung von Thun einverstanden? 
 
Ʒ Thun bleibt eine lebendige Stadt 
 

 
 

 
Ʒ Thun entwickelt sich aus seinen bestehenden Qualitäten

 
 
 

Ʒ Thun entwickelt sich nach innen

 
 
 

Ʒ Thun steuert die Dynamik der Stadtentwicklung 

 
 
 

Ʒ Thun pflegt eine hochstehende Bau- und Planungskultur

 
 

30 53 22 4 23

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

64 27 3 2 36

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

53 34 6 2 37

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

37 34 17 3 41

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

35 39 15 5 38

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

34 35 18 7 38

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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2.1.2 STRATEGIE «WOHNEN» 

 
 
Sind Sie mit den Leitideen zur Strategie «Wohnen» einverstanden? 
 
Ʒ LEBEN UND «SEin» ï lebendige Wohnquartiere 
 

 
 
Ʒ Passende Dichte und Freiflächen 
 

 
 
Ʒ Quartierzentren und soziale Durchmischung 
 

 
 
Ʒ Umfassende Wohnangebote 
 

 
 
  

51 27 6 2 46

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

36 35 9 5 47

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

45 31 4 4 48

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

41 32 6 3 50

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen
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Sind Sie mit den Zielen zur Strategie «Wohnen» einverstanden? 
 
Ʒ Belebende Durchmischung 
 

 
 
Ʒ Quartierspezifische Entwicklung 
 

 
 
Sind Sie mit den Massnahmen zur Strategie «Wohnen» einverstanden? 
 
Ʒ Massnahmen in Baureglement und Zonenplan 
 

 
 
Ʒ Umsetzung in Verfahren und Konzepten 
 

 
 
  

43 28 10 2 49

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

40 32 8 3 49

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

25 33 11 10 53

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

24 32 11 12 53

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen
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2.1.3 STRATEGIE «ARBEITEN» 

 
 
Sind Sie mit den Leitideen zur Strategie «Arbeiten» einverstanden? 
 
Ʒ Gute Integration der Arbeitsgebiete 
 

 
 
Ʒ Wohnstadt ï Arbeitsort 
 

 
 
Ʒ Rahmenbedingungen für starke Arbeitsplätze 
 

 
 
Ʒ Industrie, Gewerbe, Dienstleitung 
 

 
 
Sind Sie mit den Zielen zur Strategie «Arbeiten» einverstanden? 
 
Ʒ Siedlungsentwicklung nach innen: Arbeitsgebiete 
 

 
 
  

40 34 21 55

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

42 30 4 2 54

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

38 30 6 3 55

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

34 31 7 3 57

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

32 31 7 4 58

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen
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Ʒ Flächen für spezifische Nutzungen 
 

 
 
Sind Sie mit den Massnahmen zur Strategie «Arbeiten» einverstanden? 
 
Ʒ Massnahmen in Baureglement und Zonenplan 
 

 
 
Ʒ Umsetzung in Verfahren und Prozessen 
 

 
 
 

2.1.4 STRATEGIE «MISCHGEBIETE UND ZENTREN» 

 
 
Sind Sie mit den Leitideen zur Strategie «Mischgebiete und Zentren» einverstanden? 
 
Ʒ Attraktive und gut erreichbare Zentren 
 

 
 
Ʒ Versorgungsangebot und Nutzungsmix 
 

 
 
  

33 34 5 3 57

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

25 35 6 8 58

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

21 35 10 8 58

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

49 24 2 57

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

40 27 5 2 58

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen
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Sind Sie mit den Zielen zur Strategie «Mischgebiete und Zentren» einverstanden? 
 
Ʒ Zentrumsnutzungen diversifizieren 
 

 
 
Ʒ Zentrumscharakter schärfen 
 

 
 
Ʒ Bauliche Akzente 
 

 
 
Sind Sie mit den Massnahmen zur Strategie «Mischgebiete und Zentren» einverstanden? 
 
Ʒ Massnahmen in Baureglement und Zonenplan 
 

 
 
Ʒ Umsetzung in Prozessen und Verfahren 
 

 
 
  

40 31 11 59

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

38 29 6 1 58

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

28 33 8 4 59

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

29 26 10 4 63

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

26 28 8 6 64

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen



Seite 16/157 

2.1.5 STRATEGIE «LANDSCHAFT UND FREIRÄUME» 

 
 
Sind Sie mit den Leitideen zur Strategie «Landschaft und Freiräume» einverstanden? 
 
Ʒ Landschaftspanorama Thun 
 

 
 
Ʒ Grosszügige Freiräume im Siedlungskörper 
 

 
 
Ʒ Gute Vernetzung Stadt, Grün- und Landschaftsräume 
 

 
 
Sind Sie mit den Zielen zur Strategie «Landschaft und Freiräume» einverstanden? 
 
Ʒ Freiraum im Siedlungsgebiet 
 

 
 
Ʒ Freiraum für Natur schaffen 
 

 
 
  

40 20 6 66

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

37 22 7 2 64

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

40 27 65

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

43 25 3 61

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

47 18 6 61

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen
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Sind Sie mit den Massnahmen zur Strategie «Landschaft und Freiräume» einverstanden? 
 
Ʒ Massnahmen in Baureglement und Zonenplan 
 

 
 
Ʒ Umsetzung in Prozessen und Verfahren 
 

 
 
 

2.1.6 STRATEGIE «STADTRAUM UND MOBILITÄT» 

 
 
Sind Sie mit den Leitideen zur Strategie «Stadtraum und Mobilität» einverstanden? 
 
Ʒ Stadt- und Verkehrsräume erfüllen viele Ansprüche 
 

 
 
Ʒ Strassenräume als gestaltete Lebensräume 
 

 
 
Ʒ Verkehrsmodalitäten 
 

 
 
  

26 29 8 5 64

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

21 33 9 4 65

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

31 29 5 4 63

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

28 23 9 8 64

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

23 22 13 10 64

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen
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Sind Sie mit den Zielen zur Strategie «Stadtraum und Mobilität» einverstanden? 
 
Ʒ Stadtraum ï Aufenthaltsqualität gestalten 
 

 
 
Ʒ Bedeutungsplan Strassen- und Stadtraum 
 

 
 
Ʒ Bioklimatische Wirkung 
 

 
 
Sind Sie mit den Prinzipien und Zielen zur Mobilität einverstanden? 
 
Ʒ Das Angebot des öffentlichen Verkehrs ausbauen 
 

 
 
Ʒ Attraktivität für den Fuss- und Veloverkehr erhöhen 
 

 
 
Ʒ Zufahrt für den motorisierten Individualverkehr garantieren 
 

 
 
  

31 33 5 1 62

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

25 33 10 3 61

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

31 26 7 2 66

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

45 17 4 7 59

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

45 19 2 6 60

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

28 27 9 5 63

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen
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Sind Sie mit den Massnahmen zur Strategie «Stadtraum und Mobilität» einverstanden? 
 
Ʒ Umsetzung in Baureglement und Zonenplan 
 

 
 
Ʒ Umsetzung in Prozessen und Verfahren 
 

 

  

26 27 13 8 58

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen

26 25 13 9 59

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja eher ja eher nein nein Enthaltungen



Seite 20/157 

3 WÜRDIGUNG DES 
GEMEINDERATES AUFGRUND 
DES FRAGEBOGENS 

 
Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass die grundsätzliche Stossrichtung des STEK 2035 unter 
den Mitwirkenden breit abgestützt ist. 

 
Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die 132 Mitwirkenden, die mit dem Fragebogen Stellung 
genommen haben, nicht repräsentativ für die gesamte Thuner Bevölkerung sind. Der Fragebogen 
ist dennoch ein Instrument, das den Grundtenor gegenüber dem STEK 2035 in geeigneter Weise 
abbildet. Weiter ist der Gemeinderat sehr erfreut über die hohe Anzahl der eingegangenen Mitwir-
kungseingaben und das somit grosse Interesse der Thunerinnen und Thuner am STEK 2035.  
 
Für eine vertiefte Auslegung der Ergebnisse ist die Betrachtung der Detailanliegen notwendig (sie-
he Teil II dieses Mitwirkungsberichtes). Auf der Basis der konkreten Eingaben konnte sich der Ge-
meinderat ein Bild über die Anliegen der Mitwirkenden machen. Er nimmt die Anliegen aller Teil-
nehmenden ernst. Er hat verschiedene Themen aufgrund der Mitwirkungseingaben betrachtet und 
entsprechend im STEK 2035 Anpassungen vorgenommen. Die wichtigsten Beschlüsse des Ge-
meinderates sind im folgenden Kapitel «Haltung des Gemeinderates» zusammengefasst. 
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4 HALTUNG DES GEMEINDERA-
TES 

Aufgrund der Auswertung der detaillierten Mitwirkungseingaben (vgl. Teil II des Mitwirkungs-
berichts) hat der Gemeinderat das STEK 2035 überprüft und angepasst. Nachfolgend sind die 
wichtigsten Haltungen und Entscheide des Gemeinderates zu übergeordneten strategischen The-
men sowie zu Themen mit breiter Betroffenheit aufgeführt. 
 
Lesehilfe: Bei den prozentualen Angaben zum Fragebogen ist zu beachten, dass in 100 % auch 
die Enthaltungen enthalten sind. Je nach Frage haben sich zwischen 17 und 50 % der Mitwirken-
den der Antwort enthalten. 
 
 

Gesamteindruck; Prämissen und Grundsätze STEK 2035 

Auswertung Mitwirkung: Grundsätzlich hohe Zustimmung zwischen 52 und 63 % (bei 4 
bis 19 % Ablehnung).  
In einzelnen Eingaben wird bemängelt, dass den Herausforde-
rungen des Klimawandels und den damit verbundenen Themen 
Biodiversität, Energie und Umwelt wie auch den Themen regio-
nale Zusammenarbeit und Gemeindefusionen zu wenig Beach-
tung geschenkt wird. 
Bezüglich der Bedeutung der Entwicklung von Arealen über 
Verfahren und Prozesse bestehen offensichtlich  
Unklarheiten.  

Haltung Gemeinderat: Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass die strategische 
Grundausrichtung des STEK 2035 bei den Mitwirkenden auf 
eine hohe Zustimmung stösst. Das zukünftige Bild der Stadt 
wird als Schritt in die richtige Richtung aufgefasst.  

Anpassungen STEK 2035: Betreffend die Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel und Bio-
diversität wird ein entsprechender Grundsatz zur nachhaltigen 
Entwicklung Thuns im Kapitel «Prämissen und Grundsätze» 
aufgenommen. Ebenso werden zur Entwicklung von Arealen 
über Verfahren und Prozesse ergänzende Ausführungen im 
Kapitel «Prämissen und Grundsätze» aufgenommen. In den 
einleitenden Ausführungen zu «Politik und Planung» wird auf 
das Thema der regionalen Zusammenarbeit eingegangen.  

  

Wohnen  

Auswertung Mitwirkung: Die Auswertung der Mitwirkungseingaben zeigt, dass ein gros-
ser Teil der Mitwirkenden die Leitideen und Ziele der Strategie 
«Wohnen» positiv beurteilt. Die zustimmende Haltung liegt bei 
54 bis 59 % (bei 6 bis 11 % Ablehnung).  
Die Rückmeldungen zu den vorgeschlagenen Massnahmen in 
Baureglement und Zonenplan und der Umsetzung der Ziele in 
entsprechenden Verfahren und Konzepten fallen ebenfalls posi-
tiv aus, wenn auch mit etwas weniger Zustimmung (44 resp. 
42 % bei 16 resp. 17 % Ablehnung). In verschiedenen Eingaben 
werden die Realisierung von hochwertigem Wohnraum zur Stär-
kung der Steuerkraft der Stadt Thun und das Thema einer akti-
ven Bodenpolitik genannt.  

Haltung Gemeinderat: Der Gemeinderat fasst die Ergebnisse betreffend die Strategie 
«Wohnen» so auf, dass die heutige hohe Lebensqualität der 
Thuner Wohnquartiere auch bei einer Entwicklung der Stadt 
Thun sichergestellt werden muss. Dabei müssen bei einer steten 
Verdichtung und Entwicklung der einzelnen Quartiere insbeson-
dere eine jeweils quartierspezifische verträgliche Dichte, hoch-
wertige Freiflächen, die gute Versorgung der Quartiere, eine 
angemessene soziale Durchmischung und die Bereitstellung 
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eines vielfältigen Wohnangebots berücksichtigt werden.  

Anpassungen STEK 2035: In den Strategien «Wohnen», «Arbeiten» sowie «Mischgebiete 
und Zentren» wird präzisiert, dass eine aktive Bodenpolitik einen 
Beitrag zur Entwicklung und damit auch Stärkung der Steuer-
kraft leisten kann. 

  

Arbeiten  

Auswertung Mitwirkung: Die Auswertung der Mitwirkungseingaben zeigt, dass ein gros-
ser Teil der Mitwirkenden die Leitideen und Ziele der Strategie 
«Arbeiten» positiv beurteilt. Die zustimmende Haltung liegt bei 
48 bis 56 % (bei 2 bis 8 % Ablehnung).  
Bei den formulierten Massnahmen zur Umsetzung in Bauregle-
ment und Zonenplan liegt die Zustimmung bei 45 resp. 42 % (bei 
11 resp. 14 % Ablehnung).  
Einzelne Eingaben weisen auf die Problematik zwischen Wohn- 
und Arbeitsnutzung hin. Insbesondere die Ausdehnung des 
Mischgebiets Mittlere Strasse ï Rütlistrasse, das heute eine 
reine Arbeitszone ist, wird von einzelnen Eingebenden stark in 
Frage gestellt. 

Haltung Gemeinderat: Der Gemeinderat interpretiert das Ergebnis so, dass die Mitwir-
kenden die Stärkung der Stadt Thun als Arbeitsstandort und die 
entsprechende Weiterentwicklung der Arbeitsgebiete als wichtig 
beurteilen. 
Die Grundsätze der Siedlungsentwicklung nach innen sollen 
auch bei der Entwicklung der Arbeitsgebiete gelten. Wie im 
STEK 2035 vorgesehen, erfolgt eine klare Zuteilung von emissi-
onsintensivem Gewerbe zu reinen Arbeitszonen und von Dienst-
leistungsnutzungen zu Mischgebieten. Damit soll der Konflikt 
zwischen Wohnen und Arbeiten möglichst eingedämmt werden. 

Anpassungen STEK 2035: In den Strategien «Wohnen», «Arbeiten» sowie «Mischgebiete 
und Zentren» wird präzisiert, dass eine aktive Bodenpolitik einen 
Beitrag zur Entwicklung und damit auch Stärkung der Steuer-
kraft leisten kann. Das Mischgebiet «Areal Mittlere Strasse» wird 
verkleinert und reicht neu nur bis an den Reitweg. Das Gebiet 
westlich des Reitwegs bleibt dem Arbeiten zugeordnet. 

  

Mischgebiete und Zentren  

Auswertung Mitwirkung: Die Auswertung der Mitwirkungseingaben zeigt, dass ein gros-
ser Teil der Mitwirkenden die Leitideen und Ziele der Strategie 
«Mischgebiete und Zentren» positiv beurteilt.  
Die zustimmende Haltung liegt zwischen 46 und 55 % (bei 2 bis 
9 % Ablehnung). Die Beurteilung der Setzung baulicher Akzente 
zur Stärkung der Zentrumslagen sowie die formulierten Mass-
nahmen zur Umsetzung in Baureglement und Zonenplan und 
zur Umsetzung in Prozessen und Verfahren fällt ebenfalls positiv 
aus, wenn auch mit etwas weniger hoher Zustimmung (42 resp. 
41 % bei je 11 % Ablehnung).  
Die Ausdehnung des Mischgebiets Mittlere Strasse ï Rütlistras-
se wird von einzelnen Eingebenden stark in Frage gestellt. Eine 
Anpassung der Ausdehnung des Mischgebietes Uttigenstrasse 
wird ebenfalls beantragt.  

Haltung Gemeinderat: Der Gemeinderat interpretiert das Ergebnis so, dass die Mitwir-
kenden die Stärkung der Zentrumslagen und die vermehrte 
Schaffung von Mischgebieten als richtige Stossrichtung identifi-
zieren. Dabei ist auf eine ausgewogene und qualitativ hochste-
hende Setzung von baulichen Akzenten zu achten. Auch in den 
Mischgebieten soll auf die Realisierung eines vielfältigen Wohn-
angebotes geachtet werden. Eine aktive Bodenpolitik kann bei 
der Entwicklung dieser Gebiete ein wichtiger Treiber sein.  
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Anpassungen STEK 2035: In den Strategien «Wohnen», «Arbeiten» sowie «Mischgebiete 
und Zentren» wird präzisiert, dass eine aktive Bodenpolitik einen 
Beitrag zur Entwicklung und damit auch Stärkung der Steuer-
kraft leisten kann. Das Mischgebiet «Areal Mittlere Strasse» wird 
verkleinert und reicht neu nur bis an den Reitweg. Das Gebiet 
westlich des Reitwegs bleibt dem Arbeiten zugeordnet.  
Der Perimeter des Mischgebiets «Uttigenstrasse» wird um den 
südlichen Teil zwischen Regiestrasse und Allmendstrasse erwei-
tert.  

  

Landschaft und Freiräume  

Auswertung Mitwirkung: Die Auswertung der Mitwirkungseingaben zeigt, dass ein gros-
ser Teil der Mitwirkenden die Leitideen und Ziele der Strategie 
«Landschaft und Freiräume» positiv beurteilt. Die zustimmende 
Haltung liegt bei 45 bis 52 % (bei 0 bis 7 % Ablehnung). Die 
formulierten Massnahmen zur Umsetzung in Baureglement und 
Zonenplan sowie in Prozessen und Verfahren werden ebenfalls 
positiv beurteilt (zu 42 resp. 41 % bei je 10 % Ablehnung).  

Haltung Gemeinderat: Der Gemeinderat interpretiert das Ergebnis so, dass trotz der 
sich entwickelnden und dichter werdenden Stadt die Sicherstel-
lung der landschaftlichen Qualitäten von Bedeutung ist. Zudem 
sollen der Bevölkerung im Siedlungsgebiet genügend Freiräume 
zur Verfügung stehen.  

Anpassung STEK 2035: Bei der Strategie «Landschaft und Freiräume» erfolgen keine 
Anpassungen. 

  

Stadtraum und Mobilität  

Auswertung Mitwirkung: Die Auswertung der Mitwirkungseingaben zeigt, dass ein gros-
ser Teil der Mitwirkenden die Leitideen und Ziele der Strategie 
«Stadtraum und Mobilität» positiv beurteilt.  
Die zustimmende Haltung liegt bei 34 bis 48 % (bei 5 bis 17 % 
Ablehnung). Die formulierten Massnahmen zur Umsetzung in 
Baureglement und Zonenplan sowie in Prozessen und Verfahren 
werden ebenfalls positiv beurteilt (zu 40 resp. 39 % bei 16 resp. 
17 % Ablehnung). Im Rahmen der parallel zur Mitwirkung des 
STEK 2035 laufenden Konsultation zum Gesamtverkehrskon-
zept (GVK) sind viele Detaileingaben eingegangen. Diese wer-
den im Rahmen der Auswertung der Konsultation GVK und 
Überarbeitung des GVK behandelt.  

Haltung Gemeinderat: Der Gemeinderat interpretiert das Ergebnis dahingehend, dass 
den Mitwirkenden gut gestaltete Strassenräume wichtig sind, 
diese aber gleichzeitig die Funktion eines ausgewogenen Ver-
kehrssystems erfüllen müssen. 

Anpassung STEK 2035: Kleinere Anpassungen redaktioneller Natur. Sollten im GVK 
aufgrund der Auswertung der Konsultation Anpassungen erfol-
gen, die auch im STEK 2035 eine Anpassung erfordern, werden 
diese dort vorgenommen. 
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5 WEITERES VORGEHEN 
 
Das Stadtentwicklungskonzept STEK 2035 zeigt das Zukunftsbild der Stadt Thun. Das STEK 2035 
zeigt auf, wie die Entwicklungschancen und -möglichkeiten der Stadt Thun für eine langfristig ge-
sunde und nachhaltige Entwicklung optimal genutzt werden.  
 
Das STEK 2035 ist eine strategische Grundlage und ein langfristiges Lenkungsinstrument für den 
Gemeinderat der Stadt Thun. Zudem ist es Basis für die Erarbeitung des neuen Baureglements 
und des Zonenplans.  
 
Die öffentliche Mitwirkung zu Baureglement und Zonenplan findet voraussichtlich im Herbst 2019 
statt. Anschliessend, im Jahr 2020, werden die Unterlagen dem Kanton zur Vorprüfung unterbrei-
tet. Danach erfolgt die öffentliche Planauflage. Die Genehmigung der Ortsplanungsrevision soll 
nach dem heutigen Zeitplan im Jahr 2021 erfolgen.  
 
Die im STEK 2035 formulierten Strategien und Entwicklungsstossrichtungen dienen gleichzeitig als 
Grundlage für laufende und künftige Gebiets- und Arealentwicklungsprozesse. Das STEK 2035 
bildet damit auch eine zentrale Grundlage für die vorausschauende Infrastruktur- und  
Finanzplanung, abgestimmt auf die verschiedenen räumlichen Entwicklungen. Auf der Grundlage 
der strategischen Aussagen des STEK 2035 und der formulierten Massnahmen werden weiterge-
hende Konzepte zur Umsetzung der übergeordneten, für das ganze Stadtgebiet relevanten The-
men erarbeitet. Der Gemeinderat der Stadt Thun wird sich zudem für eine Integration und Abstim-
mung der Inhalte aus dem STEK 2035 mit den regionalen, kantonalen und nationalen Planungen 
und Gesetzgebungen einsetzen. 
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TEIL II  
EINGABEN 
UND  
ANTWORTEN 
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1 VORBEMERKUNG 
 

 AUFBAU DETAILBEANTWORTUNG 

Die nachfolgende Detailbeantwortung der Eingaben wurde analog dem Fragebogen zur Mitwirkung 
unterteilt. 
 
Eingaben, die sich auf mehrere verschiedene Aspekte beziehen, wurden für die Beantwortung in 
Kapitel 3 aufgeteilt und thematisch geordnet. Teile von Eingaben können folglich auf mehrere Zei-
len/Seiten/Kapitel verteilt sein. 
 

 LESEHILFE DETAILBEANTWORTUNG 

Im folgenden Kapitel «Eingegangene Mitwirkungseingaben» sind sämtliche Institutionen aufgelis-
tet, die sich mit einer Eingabe an der öffentlichen Mitwirkung beteiligt haben. Aus Datenschutz-
gründen werden die Namen von Privatpersonen und Firmen nicht veröffentlicht. Diesen wurde ihr 
Zahlen-Code schriftlich mitgeteilt. Jeder Mitwirkungseingabe wurde ein solcher zugeordnet. Dieser 
setzt sich aus der Art der Eingabe, der Art der Institution / des Vertreters und einer Laufnummer 
zusammen, also z. B. 1.1-1 
 
Art der Eingabe Art der Institution Art Laufnummer 

1 Institutionen 1.1 Ämter 2.1 Privatpersonen -1 erste Eingabe dieser Kategorie 

2 Private 1.2 Gemeinden 2.2 Firmen -2 zweite Eingabe dieser Kategorie 

 1.3 Parteien  -3 dritte Eingabe dieser Kategorie 

 1.4 Organisationen/Verbände/Vereine 

 

Lesebeispiele: 

1.3-1 sprich: Institution (Partei), erste Eingabe dieser Kategorie 

2.2-2 sprich: Privat (Firma), zweite Eingabe dieser Kategorie 
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2 LISTE DER MITWIRKENDEN 
 

NR. NAME VERFASSER/IN PLZ EINGABE ALS EINGABE 

1 INSTITUTIONEN 

1.1 ÄMTER 

1.1-1 Stadtbibliothek Thun Froidevaux Jeanne 3600 Thun Fragebogen online 

 

1.2 GEMEINDEN 

1.2-1 Burgergemeinde Thun  3600 Thun Fragebogen online 

 

1.3 PARTEIEN 

1.3-1 FDP Ernst Susanna 3600 Thun Fragebogen online 

1.3-2 SVP Thun Deriaz Philipp 3604 Thun Fragebogen + 

Schreiben 

Mail 

1.3-3 SP Thun Ali-Oesch Katharina 3600 Thun Fragebogen Mail 

1.3-4 EVP Thun Baumann-Fuchs 

Jonas, Gygax 

Susanne 

3600 Thun Fragebogen Mail 

1.3-5 EDU Thun Locher Manfred 3600 Thun Fragebogen Mail 

§ FDP Thun van Wijk Mark 3645 Gwatt Fragebogen + 

Schreiben 

Mail 

1.3-7 GLP Thun Kübli Andreas  Schreiben Mail 

1.3-8 Grüne Stadt Thun Schuster Gerhard 3600 Thun Fragebogen Mail 

1.3-9 CVP Thun Studerus Alois 3600 Thun Fragebogen Mail 

 

1.4 Organisationen / Verbände / Vereine 

1.4-1 VCS Regionalgruppe Albrecht Suzanne 3600 Thun Fragebogen online 

1.4-2 Pferdesportverein Thun Bruni David 3661 Uetendorf Fragebogen online 

1.4-3 Pferdesportverein Thun Bühlmann Sarah 3661 Uetendorf Fragebogen online 

1.4-4 WSC Thun Hemmer-Girod Wolf-

gang 

3645 Gwatt Fragebogen online 

1.4-5 Kavallerie-Reitverein Thun 

und Umgebung 

Loosli Chantal 3636 Längenbühl Fragebogen Post 

1.4-6 Pferdesportverein Thun Bachmann Tamara 3067 Boll Fragebogen online 

1.4-7 Mieterinnen- und Mieter-

verband Kanton Bern 

Rupp Sandra 3007 Bern Fragebogen Mail 

1.4-8 Seniorenrat der Stadt 

Thun 

Perincioli Lorenz 3624 Goldiwil Fragebogen Mail 

1.4-9 Schulgemeinde Goldiwil 

(Leist) 

Greuter Peter 3624 Goldiwil Fragebogen Post 

1.4-10 Pferdesportverein Thun Blumenthal Ursula 3604 Thun Fragebogen Post 

1.4-11 Neufeld-Leist Schenk Peter 3604 Thun Fragebogen Mail 

1.4-12 Seniorentreffpunkt Thommen Claudia 3600 Thun Fragebogen Mail 

1.4-13 Dürrenast-Leist Surber Hans Jörg  Fragebogen Mail 

1.4-14 Hohmad-Leist Blaser Alfred 3600 Thun Fragebogen + 

Schreiben 

Mail 

1.4-15 IGT ï Innenstadtgenos-

senschaft Thun 

Schaufelberger Bern-

hard 

3600 Thun Fragebogen + 

Schreiben 

Mail 

1.4-16 Thuner KMU ï Gewerbe-

verein Thun 

Bettschen Agnes 3600 Thun Fragebogen + 

Schreiben 

Post 

1.4-17 Allmendingen-Leist Thun Catani Piero 3608 Thun Fragebogen Mail 

1.4-18 Windsurfclub Thun Friess Paula / Andre-

as 

3604 Thun Fragebogen online 
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NR. NAME VERFASSER/IN PLZ EINGABE ALS EINGABE 

1.4-19 Gwatt-Schoren-Buchholz 

Leist 

Wiedmer Stefan 3645 Gwatt Fragebogen + 

Schreiben 

online 

1.4-20 Verein Länggasse-Leist 

Thun 

Gaensli 3600 Thun Fragebogen online 

1.4-21 Architektur Forum Thun Saurer J. / Kocher M. Thun Schreiben Post 

1.4-22 HEV Region Thun Iseli D. / Kaderli M. 3600 Thun Schreiben Post 

 

2 Private 

2.1 Privatpersonen 

2.1-1   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-2   3661 Uetendorf Fragebogen online 

2.1-3   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-4   3645 Gwatt/Thun Fragebogen online 

2.1-5   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-6   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-7   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-8   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-9   3645 Gwatt/Thun Fragebogen online 

2.1-10   3602 Thun Schreiben Post 

2.1-11   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-12   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-13   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-14   3600 Thun Fragebogen + 

Schreiben 

online 

2.1-15   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-16   3645 Gwatt/Thun Fragebogen online 

2.1-17   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-18   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-19   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-20   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-21   3602 Thun Schreiben Post 

2.1-22   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-23   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-24   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-25   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-26   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-27   3624 Goldiwil Fragebogen Mail 

2.1-28   3645 Gwatt (Thun) Schreiben Post 

2.1-29   3645 Gwatt Fragebogen online 

2.1-30   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-31   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-32   Thun Schreiben Post 

2.1-33   3006 Bern Schreiben Post 

2.1-34   3604 Thun Schreiben Post 

2.1-35   3604 Thun Fragebogen Post 

2.1-36   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-37   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-38   3600 Thun Schreiben Post 
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2.1-39   3624 Goldiwil / 7000 

Chur 

Fragebogen Post 

2.1-40   3600 Thun / 3507 

Biglen 

Schreiben Post 

2.1-41   3604 Thun Schreiben Post 

2.1-42   3604 Thun Schreiben Mail 

2.1-43   3600 Thun Schreiben Mail 

2.1-44   3604 Thun Schreiben Post 

2.1-45   3600 Thun Schreiben Post 

2.1-46   3645 Gwatt Fragebogen Mail 

2.1-47   3604 Thun Fragebogen + 

Schreiben 

Mail 

2.1-48   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-49   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-50   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-51   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-52   3600 Fragebogen online 

2.1-53   3645 Gwatt/Thun Fragebogen online 

2.1-54   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-55   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-56   Thun Fragebogen online 

2.1-57   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-58   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-59   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-60   Thun Fragebogen online 

2.1-61   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-62   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-63   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-64   3645 Gwatt Fragebogen online 

2.1-65   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-66   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-67   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-68   3645 Gwatt/Thun Fragebogen online 

2.1-69   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-70   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-71   3604 Thun Fragebogen online 

2.1-72   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-73   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-74   3600 Thun Fragebogen Mail 

2.1-75   3600 Thun Fragebogen Post 

2.1-76   3600 Thun Fragebogen Post 

2.1-77   3600 Thun Schreiben Post 

2.1-78   3645 Gwatt/Thun Fragebogen Mail 

2.1-79   3600 Thun Schreiben Mail 

2.1-80   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-81    3600 Thun Fragebogen online 

2.1-82   3600 Thun Fragebogen online 

2.1-83   Thun Fragebogen online 

2.1-84   3604 Thun Fragebogen + 

Schreiben 

Post 

2.1-85   3600 Thun Fragebogen Post 
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2.2 Firmen 

2.2-1   3600 Thun Fragebogen online 

2.2-2   3600 Thun Fragebogen online 

2.2-3   3645 Gwatt/Thun Fragebogen Post 

2.2-4   3600 Thun Schreiben Post 

2.2-5   3607 Thun Fragebogen Mail 

2.2-6   4702 Oensingen Schreiben Post 

2.2-7   3600 Thun Fragebogen online 

2.2-8   3401 Burgdorf Schreiben Post 

2.2-9   3604 Thun Fragebogen Post 

2.2-10   3626 Hünibach Schreiben Post 

2.2-11   3600 Thun Schreiben Mail 

2.2-12   3602 Thun Schreiben Post 

2.2-13   3000 Bern 14 Fragebogen Post 

2.2-14   3321 Schönbühl Schreiben Post 

2.2-15   3645 Gwatt/Thun Fragebogen Mail 

2.2-16   3627 Heimberg Fragebogen online 

2.2-17   unbekannt Fragebogen online 

2.2-18   3600 Thun Fragebogen online 

2.2-19   3602 Thun Fragebogen Mail 

2.2-20   3602 Thun Fragebogen Mail 

2.2-21   3600 Thun Fragebogen online 

2.2-22   3000 Bern 22 Schreiben Post 

2.2-23   3607 Thun Schreiben Post 

2.2-24   3600 Thun Schreiben Post 
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3 DETAILBEANTWORTUNG DER MITWIRKUNGSEINGABEN 
 GESAMTEINDRUCK 

 * G = Gesamteindruck, P = Prämissen und Grundsätze 

Antwort 

Nr. 

Eingabe 

Nr. 

Betrifft * Umsetzung Kernaussage Antwort 

ja nein teilw. 

1 2.1-5 P   X Einverstanden schon: Auch wünsche ich mir, dass Thun z. B. eine lebendige 

Stadt bleibt. Aber Papier ist geduldig. Und die Richtung die angestrebt wurde, 

wird zu einer leblosen Innenstadt führen. Besonders die Entwicklung von Online-

Einkäufen versus Vorort-Läden sowie der Individualverkehr werden zu wenig 

ignoriert. Bin nicht sicher in wie fern wir in Thun die Stadtentwicklung steuern und 

wie viel politisch gesteuert wird oder von anderen (z. B. Kanton). 

Ein Ziel der zukünftigen Entwicklung ist die Innenstadt als Hauptzent-

rum zu entwickeln. Über die baurechtliche Grundordnung kann die 

Stadt Thun die Entwicklung der Stadt durchaus steuern und der unter-

schiedlichen Dynamik der einzelnen Entwicklungsgebiete Rechnung 

tragen.  

2 2.1-9 P   X Leider hat sich in den Letzten Jahren gezeigt, dass nur in der Stadtnähe Verbes-

serungen angebracht wurden. Es wird sehr oft unterschieden zwischen Herren 

und dem Rest der Stadt. Die weiter aus der Stadt wohnen werden im Stich gelas-

sen mit den Problemen. Lärmemissionen werden in der Stadtnähe nicht geduldet, 

anders sieht es weiter aussen aus. 

Hinsichtlich Verkehrslärm und Freizeitlärm in der Nacht ist gerade die 

Innenstadt deutlich höher belastet als die peripheren Gebiete. Die 

Lärmempfindlichkeitsstufen sind deshalb auch in den Kern- und Misch-

zonen der Innenstadt tendenziell höher als an der Peripherie. Die 

Lärmsanierungsmassnahmen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde 

werden flächendeckend nach einheitlichen Kriterien vorgenommen. 

3 2.2-3 P  X  Muss auch Sinn machen für Industrie, müssen einfach Standard sein (Ausländi-

sche Mitbewerber bauen sehr günstig) (Landpreise) 

Zur Kenntnis genommen.  

4 2.1-13 P X   Thun muss zur Innenstadt Sorge tragen und diese verkehrsfrei machen! Neben der Attraktivität (durch Verkehrsberuhigung) ist auch die Er-

reichbarkeit der Innenstadt für den mIV ein wichtiges Ziel. Mit der er-

folgten Einführung der Fussgängerzone im Bälliz per 12. November 

2018 wird diesem Anliegen bereits jetzt Rechnung getragen.  

5 2.1-14 P X   Mit den Grundsätzen bin ich einverstanden, können aber für mich nicht «pau-

schalisiert» oder immer angewendet werden. Es muss auch Sinn machen. 

Das STEK 2035 formuliert Grundsätze und Strategien. Die Entwicklung 

über partnerschaftliche Prozesse und Verfahren ermöglicht anschlies-

send eine areal- und gebietsspezifische, situative, flexible Umsetzung 

dieser Grundsätze und Strategien in den jeweiligen Gebieten. 

6 2.1-18 P X 

 

 

 

 

  Als Natur- und Freizeit liebende Person möchte ich, dass so viel wie möglich 

Raum zum und an den Thuner See für die dafür notwendige Fauna und Flora 

vorhanden bleibt und die Menschen, die diese Gelegenheiten per Pedes, per 

Velo und auf dem Thuner See, per Boot, ohne Motor, erhalten bleibt! Ganz wich-

tig: der Zugang für Jedermann, in Bushaltestellenweite, Veloweite und zu Fuss! 

Unerwünscht sind weitere Ausbauten für Luxuseigenheime, Privatnutzer, egal 

Die Strategie «Landschaft und Freiräume» des STEK 2035 sieht vor, 

dass das Seeufer mit der Uferpromenade, den Sportanlagen, dem 

Strandbad Lachen und dem Bonstettenpark ein annähernd kontinuierli-

ches Parkband bildet. Schwerpunktmässig soll der nördliche Seeab-

schnitt intensiver genutzt werden, während im südlichen Teil die ökolo-

gischen und landschaftlichen Qualitäten ins Zentrum stehen. 
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welcher Art, oder sonstiger Vorhaben, die die Interessen der gemeinen Bürger 

einschränken ï ganz wichtig: der Seezugang! Und nicht nur an 1-2 Stellen am 

See! 

7 2.1-2 P  X  Thun ist keine lebendige Stadt. Wird zur Kenntnis genommen.  

8 1.4-4 P X   Insbesondere befürworte ich die Strategie «Landschaft» mit dem Erholungs- und 

Freizeitraum Lachen. Unser Windsurfclub Thun ist auf den freien Zugang zum 

See zwischen Strandbad und Grunderinseli angewiesen. Des Weiteren nutzen 

wir sehr gerne das Musicalangebot auf der Seebühne. 

Das Lachenareal ist bereits im STEK 2035 als wichtige künftige Frei- 

und Grünraum vorgesehen. Durch die Verlagerung nicht-

wassergebundenen Sportarten bleibt der Zugang zum Wasser für 

Wassersportarten gewährleistet. 

9 2.1-25 P  X  Die Fragen sind typische Marketingfragen, es fehlt an Inhalt zum geplanten 

STEK, oberflächliche Fragen die weitestgehend von der Mehrheit mit Ja beant-

wortet werden. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

10 1.4-5 P X   Wichtig ist, damit die hohe Lebensqualität erhalten und verbessert werden kann, 

auch dass der Erholungsraum gewährleistet und erweitert wird. Dazu gehört 

meines Erachtens auch die Förderung von Räumen für die Ausübung von 

Randsportarten. 

Mit der Siedlungsentwicklung nach innen geht auch die Aufwertung der 

öffentlichen Räume und Freiräume einher. Im Bereich des Sportclusters 

sollen neue Flächen für verschiedene Sportarten geschaffen werden. 

11 1.4-6 P   X Der Pferdesportverein Thun wie auch der Kavallerie Reitverein Thun haben 

grosses Interesse an einer geeigneten Infrastruktur für Reiter. Eine Orientierung 

über die Möglichkeiten zu gegebener Zeit würde uns freuen. 

Anliegen wird im Rahmen der Erarbeitung Baureglement/Zonenplan 

geprüft. 

12 2.1-31 P X   Die in den letzten Jahren bewilligten Bauten haben ein Merkmal: vier-

eckig/langeckig mit Flachdach, die keine persönliche Note ausstrahlen, farblich 

Ton in Ton gehalten (ja nicht auffallen und schon gar nicht eine fröhliche Leben-

digkeit ausstrahlen). Die Bauten müssen einem Architekturmodewort entsprechen 

«minimalistisch»! Das Bau- und Planungsamt ist in der Verantwortung eine Archi-

tektur zu fördern, die dem Wesen des Menschen entspricht. Dazu gehört auch, 

dass nicht in die Höhe sondern «enger» zusammengerutscht wird, also die Bau-

abstände verkürzen analog den Altstadtbauten. 

Wird einerseits im Rahmen der Erarbeitung von Bauregle-

ment/Zonenplan bearbeitet und andererseits im Rahmen von qualitäts-

sichernden Verfahren sichergestellt. 

13 1.2-1 P X   Eine hochstehende Bau- und Planungskultur ist sehr wünschenswert! Erwartung 

seitens Burgergemeinde: Die Stadt Thun, insbesondere das Planungsamt, ist 

eine verlässliche Partnerin. 

Ein Ziel des STEK 2035 ist das Pflegen der hochstehenden Bau- und 

Planungskultur, dazu gehört auch die frühzeitige Aufnahme des Dialogs 

mit den externen Planungspartnern und die gemeinsame Definition der 

Prozesse und Zielsetzungen. 

14 2.1-27 G X   Als Stadtentwicklungskonzept ist es unvollständig. Es fehlen: 

¶ Thuns Massnahmen im Zusammenhang mit der Energiestrategie 2050 des 

Bundes 

¶ Massnahmen gegen den Klimawandel und Schutz vor diesem (z. B. Über-

Die Themen Energie und Nachhaltigkeit/Klimawandel/Biodiversität/ 

Umwelt werden als weiterer Grundsatz im STEK 2035 aufgenommen. 

 

Die Naturgefahrenkarte wurde bereits aktualisiert und ist in Kraft, es 
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schwemmung),  

¶ Themen wie Bildung/Schulen sowie Versorgung mit Energie, Wasser und Ab-

wasser.  

Massnahmen und deren Umsetzung sind jeweils in globalem Charakter darge-

stellt und geben oft wenig Auskunft. 

wird ein ergänzender Hinweis im Kapitel 3 Ausblick des STEK 2035 

aufgenommen.  

15 2.1-27 P X   Zu oft wird der positive/wünschenswerte Zustand beschrieben, ohne den Weg 

dazu zu definieren. Das Militärgebiet hätte für mehr Aussagekraft spezifisch 

dargestellt werden sollen (andersfarbig). 

Das Militärgebiet ist auch eine Besonderheit Thuns. Die militärische 

Nutzung wird konzentriert und somit wird eine Neuorientierung des 

Entwicklungsschwerpunkts ESP Thun Nord hin zu einer zivilen, wert-

schöpfungsstarken Arbeitsnutzung ermöglicht. 

16 2.1-30 P   X Entwicklung nach innen ja, aber nicht in Form von riesigen Hochhäusern wie im 

Selve. Zudem sollen die vielen Zugänge und Bereiche am Wasser weiterhin für 

Sportler (Windsurfer, Stand UP Paddler etc.) aber auch allgemeine Besu-

cher/Spaziergänger frei und gut möglich zugänglich bleiben. 

Neue private Nutzungen am Ufer sind nicht vorgesehen.  

Die zukünftigen baulichen Akzente eignen sich primär zur Stärkung der 

Nebenzentren und Entwicklungsschwerpunkte und müssen im Rahmen 

von qualitätssichernden Verfahren hohe qualitative Anforderungen 

erfüllen und klare Mehrwerte für das Quartier erbringen. 

17 1.4-7 P X   Es besteht aus unserer Sicht auch eine Gefahr, dass die Dynamik der Stadtent-

wicklung vor allem quantitativ (wirtschaftslastig) interpretiert und gelebt wird, eine 

hochstehende Baukultur erschwert, somit zulasten der Lebensqualität ausfallen 

kann und auch günstigen Wohnraum verdrängt. 

Die Stadtentwicklung hat einen hohen Anspruch an die gestalterische 

Qualität und an den Umgang mit öffentlichen Räumen. Die Stadt sorgt 

auch für ein attraktives und vielfältiges Wohnangebot sowie die Umset-

zung der Wohnstrategie. Die Verdichtung nach innen darf sich nicht nur 

an quantitativen Faktoren orientieren, sondern muss gerade für eine 

hohe Akzeptanz in der Bevölkerung auch qualitative Mehrwerte schaf-

fen. 

18 1.4-8 G X   Das Stadtentwicklungskonzept ist unvollständig. Es fehlen: 

¶ Thuns Massnahmen im Zusammenhang mit der Energiestrategie 2050 des 

Bundes 

¶ Massnahmen gegen den Klimawandel und Schutz vor diesem (z. B. bei Hitze-

welle, Überschwemmung),  

¶ Themen wie Bildung/Schulen sowie Versorgung mit Energie, Wasser und 

Abwasser.  

Massnahmen und deren Umsetzung sind jeweils in globalem Charakter darge-

stellt und geben oft zu wenig Auskunft. 

Die Themen Energie und Nachhaltigkeit/Klimawandel/Biodiversität/ 

Umwelt werden als weiterer Grundsatz im STEK 2035 aufgenommen. 

 

Die Naturgefahrenkarte wurde bereits aktualisiert und ist in Kraft, es 

wird ein ergänzender Hinweis im Kapitel 3 Ausblick des STEK 2035 

aufgenommen. 

19 1.4-8 P X   Zu oft wird der positiv wünschenswerte Zustand beschrieben, ohne den Weg 

dazu zu definieren. Die Dynamik der Stadtentwicklung ist regional zu betrachten. 

Die Koordination mit den betroffenen Nachbargemeinden ist wichtig und 

wird konsequenterweise im STEK 2035 im einleitenden Teil abgebildet. 

 

20 1.4-9 P   X Eine zu hohe Regelungsdichte als Folge einer übergeordneten Planungskultur 

schränkt oft zukunftsgerichtete Lösungen ein. Der gesunde Menschenverstand 

Die Grundsätze des heutigen Baureglements sollen auch bei der Erar-

beitung des neuen Baureglements angewendet werden. Das Baureg-
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bleibt auf der Strecke. Nur so tief planen wie für die Gesamtentwicklung wirklich 

notwendig. 

lement enthält relativ wenig Bestimmungen und lässt schon heute einen 

grossen Handlungsspielraum und Flexibilität für die im STEK 2035 

identifizierten Gebiete mit hohem Entwicklungspotential. 

21 2.2-9 G  X  Think outside the box Wird zur Kenntnis genommen.  

22 1.3-2 G X   Die SVP Stadt Thun trägt die Stossrichtung des Gemeinderates grundsätzlich mit 

(Beibehaltung des speziellen Charakters der Stadt Thun, d.h. dichtes, durch-

mischtes und urbanes Zentrum in Gehdistanz zu ruhigen und vielfältigen Quartie-

ren und gleichzeitig die Stadtentwicklung so zu gestalten, dass Wohnräume trotz 

qualitativem Wachstum noch attraktiver und parallel dazu gute räumliche Rah-

menbedingungen für die Wirtschaft geschaffen werden. Sie fordert aber, dass bei 

der künftigen Stadtentwicklung die Wirtschaftlichkeit und die Stärkung der Steu-

erkraft eine zentrale Rolle spielen, um die zukünftigen finanziellen Lasten für die 

Stadt überhaupt tragbar zu machen. 

Entspricht den Grundsätzen und Strategien des STEK 2035. Mit der 

Realisierung von umfassenden Angeboten für alle Bevölkerungsgrup-

pen, der Umsetzung der Ziele der Wohnstrategie und der Inwertsetzung 

von hochwertigen Lagen für Wohnnutzung oder Mischgebiete wird 

mittelfristig eine Stärkung der Steuerkraft erfolgen. 

23 1.3-2 P X   Die SVP Stadt Thun ist mit den genannten Prämissen und Grundsätzen gross-

mehrheitlich einverstanden. Was unter der Steuerung der Dynamik der Stadtent-

wicklung und einer hochstehenden Bau- und Planungskultur zu verstehen ist, ist 

aber unklar. Steuerung geschieht unseres Erachtens durch die Politik, d.h. Ge-

meinde- und Stadtrat, welche die Bevölkerung auf jeden Fall miteinbeziehen, 

aber dennoch die Verantwortung für die Stadtentwicklung tragen und nicht bspw. 

via Testplanungen zu delegieren versuchen. Im Bereich der hochstehenden Bau- 

und Planungskultur wie auch der gesamten Stadtplanung fordern wir einen Fokus 

auf die Umsetzung von greifbaren, qualitativ hochstehenden Projekten zu legen, 

statt jahrelange Planung zu betreiben. 

Die Steuerung der Dynamik der Stadtentwicklung erfolgt über unter-

schiedliche Planungsinstrumente und Massnahmen im Baureglement. 

In Abhängigkeit des Entwicklungspotentials einzelner Gebiete (Neuori-

entieren, Weiterentwickeln oder Bewahren) werden unterschiedliche 

Instrumente zu deren Entwicklung eingesetzt (Zone mit Planungspflicht, 

neue Masse im Baureglement u. a. m.). Damit erfolgt eine zielgerichte-

te, gebietsspezifische Steuerung der Entwicklungsdynamik. Mit der 

Zuordnung der Gebiete zu den drei Entwicklungsdynamiken nimmt der 

Gemeinderat seine Aufgabe zur Steuerung der Stadtentwicklung direkt 

wahr. Darüber hinaus ist der Gemeinderat als zuständige Planungsbe-

hörde während der jeweiligen Entwicklungsprozesse direkt involviert. 

 

 

24 1.4-12 G  X  Es hat zu viele Unklarheiten Wird zur Kenntnis genommen  

25 1.4-13 G X   Es hört sich alles sehr unverbindlich und schwammig an. Marketingmässig ist die 

Strategie perfekt formuliert, aber wenig fass- und nicht messbar. Konkrete Ein-

schränkungen fehlen. Die Stossrichtung stimmt, doch es gibt keine konkreten 

Details für die Handhabung. Wir freuen uns auf die angesprochene Mitwirkung 

bei Baureglement und dem Zonenplan im Sommer 2019. 

Das STEK 2035 bildet die Leitlinie für die anschliessende Überarbei-

tung der baurechtlichen Grundordnung, bestehend aus Zonenplan und 

Baureglement, und formuliert naturgemäss die übergeordneten strate-

gischen Grundsätze und Strategien. Die konkrete Umsetzung wird im 

neuen Baureglement und Zonenplan ersichtlich.  

26 1.4-13 P   X Weitere, fremde Qualtäten sollten miteinbezogen werden. 

Uns bleibt zu hoffen, dass die Stadt Thun die hochgesteckte Strategie zum Wohle 

der Bürger bestmöglich erfüllen kann und in der finalen Version des STEK Mass-

Das STEK 2035 bildet die Leitlinie für die anschliessende Überarbei-

tung der baurechtlichen Grundordnung, bestehend aus Zonenplan und 

Baureglement. Die Fragen zum Nutzungsmass werden im Bauregle-



Seite 35/157 

Antwort 

Nr. 

Eingabe 

Nr. 

Betrifft * Umsetzung Kernaussage Antwort 

ja nein teilw. 

nahmen in Bezug auf den Klimawandel konkret anspricht und definiert. Im ge-

samten Dokument geht nicht hervor, wie die Verdichtung von Bestehendem 

angedacht ist. Anstelle einer Erhöhung der Ausnützungsziffer, sollten die Vorga-

ben für Grenzabstände und Höhe gemacht werden, damit auch Einfamilienhäu-

ser um eine Wohnung aufgestockt oder angebaut werden können. 

ment entsprechend behandelt. 

27 2.1-39 G   X Das Stadtentwicklungskonzept formuliert im Grundsatz sinnvolle Ziele, bleibt aber 

in wichtigen Punkten noch zu sehr an der Oberfläche. Es bleibt für Grundeigen-

tümer Wesentliches offen: In Goldiwil werden z. B. die Zonen für öffentliche 

Bauten zur «Neuorientierung» ausgeschieden. Dabei bleibt aber unklar, was dies 

konkret bedeutet. Ebenfalls bleibt im STEK offen, wie künftig mit den Übergängen 

umgegangen werden soll. Was bedeutet z. B. eine Zone der «Neuorientierung» 

mit zusätzlicher Verdichtung im Übergang zu einer Zone mit «Bewahrung» mit 

weniger Verdichtung? Wie würde diese grundsätzliche Frage gehandhabt? Eben-

falls erscheint das Konzept räumlich zu sehr auf einzelne Flächen bezogen. 

Verbindende Räume, wie z. B. der Flussraum der Aare werden in der Kartierung 

kaum als eigenständige Bereiche behandelt, womit wichtige Qualitäten in Frage 

gestellt sind. 

Mit den Kategorien «Bewahren», «Weiterentwickeln» und «Neuorientie-

ren» wird im STEK 2035 der Grad der Veränderung eines Gebietes 

dargelegt. Wie die Veränderung jedoch konkret erfolgt, ist Gegenstand 

der nachfolgenden Revision der baurechtlichen Grundordnung (Zonen-

plan, Baureglement), allenfalls sogar nachfolgender Planungs- oder 

Baubewilligungsverfahren, in welchen beispielsweise Fragen sensibler 

Übergänge zu thematisieren wären. 

28 2.1-39 P   X Die Fragestellung ist mehrdeutig lesbar: Die Prämissen sind grundsätzlich sicher 

richtig. Wichtig ist hingegen auch, dass gerade die Entwicklung nach innen in der 

Dichte ihre Grenzen hat und viel Augenmass benötigt. Aktuell werden heute 

leider die wenigsten der hier formulierten Grundsätze und Prämissen tatsächlich 

erreicht. Der laufende Verlust der in Thun einzigartigen Bausubstanz des 19. 

Jahrhunderts ist z. B. gross. Die Öffentlichkeit der Nutzung wichtiger Monumente 

in der Stadt z. B. «Schloss» oder «Schadau» ist abnehmend. Hotels sind dabei 

nicht in jedem Falle ein Rezept. Die Bau- und Planungskultur erscheint in Thun 

z. B. gegenüber Zürich eher mittelmässig. 

Ein Ziel des STEK 2035 ist das Pflegen der hochstehenden Bau- und 

Planungskultur, welche vermehrt auf die bestehenden prägenden Struk-

turen und Identitäten Rücksicht nehmen und die Stadt aus ihren Stär-

ken heraus weiterentwickeln soll ohne dabei die quartierspezifischen 

Identitäten zu verlieren. Der historische Kern Thuns ist bereits durch 

diverse Schutzzonen auf nationaler und kommunaler Ebene mehrfach 

geschützt. 

29 1.3-4 G X   In gewissen Teilen bleibt das Konzept ï das ein handlungsorientierter Werkzeug-

kasten sein soll ï sehr «unkonkret». Uns als EVP Thun ist es wichtig, dass die 

Verdichtung nicht nur thematisiert wird, sondern konkret auch umgesetzt wird. 

Gerade in Neubauprojekten oder auch bei Sanierungen muss da echter Spiel-

raum entstehen, ansonsten bebauen wir einfach laufend neue Flächen! Verdich-

tung bringt auch Widerstand, durch laufendes und offenes Thematisieren kann da 

Akzeptanz geschaffen werden. Was uns im Papier gänzlich fehlt, und da gibt es 

von Jonas Baumann-Fuchs eine mit 40:0 überwiesene Motion (Verdichtetes 

Bauen), sind klare Aussagen, wie die Stadt Thun mit den Nutzungsziffern im 

Baureglement umgehen will. Es gibt immer mehr Kleinfamilien, in vielen Häusern 

Die Klärung des Umgangs mit der Nutzungsziffer erfolgt im Rahmen der 

Erarbeitung des Baureglements und Zonenplans. Eine Behandlung im 

STEK 2035 ist nicht stufengerecht. 
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sind Ausbaumöglichkeiten blockiert (beschränkte N.). 

30 1.3-4 P  X  Es gibt auch Aussenräume, die durchaus eine Verdichtung zulassen, mutige 

Projekte bringen auch Widerstand, ohne Widerstand entstehen auch keine 

«Leuchttürme». Bestehende Qualitäten müssen unbedingt von anderen Ideen 

inspiriert werden! 

Wird zur Kenntnis genommen.  

31 1.3-5 G  X  Der Bildung von Parallelgesellschaften muss städtebaulich vorgebeugt werden.  

Wir befürworten die Absicht, durch Einzonung und Entwicklung nach innen das 

Wachstum gleichwertig abzudecken. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

32 1.3-5 P  X  Privatinitiativen dürfen nicht im Reglementendschungel ersticken. Zentren entste-

hen manchmal eigendynamisch und entwickeln sich nachhaltiger. 

Gebiete mit Ansätzen eines Zentrumscharakters (Nebenzentren, Quar-

tierzentren) sollen gestärkt werden, um Austausch, Begegnung und 

eine gute Quartierversorgung zu ermöglichen. Dabei können natürlich 

auch neue Zentren von selbst entstehen. 

33 1.4-15 G  X  Wir beschränken uns auf die Themen, welche mit der Innenstadt in Zusammen-

hang stehen. Zu den Strategien «Wohnen» und «Landschaft» verzichten wir 

vollständig auf Aussagen. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

34 1.4-15 P   X Es ist ein einfaches, effizientes und kostengünstiges Planungsverfahren und 

rasches Bauen anzustreben. Priorität müssen die Bedürfnisse der Grundeigen-

tümer haben. Eingriffe durch die Gemeinde nur da und nur soweit, als dies das 

öffentliche Interesse klar bedingt. 

Eine effiziente und nachhaltige Stadtentwicklung ist angestrebt. Eine 

Qualitätssicherung ist durch begleitende arealspezifische Planungsver-

fahren insbesondere bei neuzuorientierenden Gebieten durchzuführen. 

35 1.3-6 G X   Aufgrund der vorliegenden Konzeption kann die FDP Thun die Stossrichtung des 

Gemeinderates nachvollziehen. Das quantitative Wachstum muss durch die 

prospektive, fein abgestimmte Planung so aufgefangen werden, dass Wohnräu-

me trotzdem attraktiv bleiben bzw. die Attraktivität für alle Bevölkerungsgruppen 

noch gesteigert werden kann. Unabdingbar ist die Schaffung von optimalen 

Voraussetzungen (Infrastruktur, Anbindungen und Mobilität) für die Wirtschaft. 

Die FDP Thun ist der dezidierten Auffassung, dass die künftige Stadtentwicklung 

primär durch eine Stärkung der Steuerkraft und der Standortattraktivität ermög-

licht wird. 

Im Rahmen der OPR wird ebenfalls ein Erschliessungsprogramm erar-

beitet, welches die Erschliessung von Entwicklungsarealen (Wohnen, 

Mischgebiete und Arbeitszonen) sicherstellt. Die im STEK 2035 formu-

lierten Strategien «Wohnen», «Arbeiten» und «Mischgebiete und Zen-

tren» werden durch eine gezielte Entwicklung und Inwertsetzung der 

Gebiete mittelfristig zu einer Stärkung der Steuerkraft und Standortat-

traktivität führen.  

36 1.3-6 P   X Die Prämissen und Grundsätze sind für die FDP Thun nachvollziehbar ï wir sind 

im Grundsatz damit einverstanden. Neben der prospektiven Planung im Sinne 

der vorliegenden Konzeption ist eine enge Abstimmung mit allen Stakeholdern 

eine entscheidende Bedingung. 

Die Aussagen zur Entwicklung nach innen engen die prospektiven Planungen zu 

früh ein und schränken mögliche Optionen frühzeitig ein. Aus der Beurteilung der 

Eine partnerschaftliche verlässliche Entwicklung mit Qualität mit Einbe-

zug der Bevölkerung sowie mit externen Partner ist für eine qualitätsvol-

le Weiterentwicklung Thuns angestrebt. 
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FDP Thun definiert sich die hochstehende Bau- und Planungskultur durch die 

Umsetzung von greifbaren Angeboten für alle Stakeholder. 

37 1.4-16 P   X Zu Entwicklung aus bestehenden Qualitäten: Auch die Entwicklung neuer Quali-

täten ist notwendig. Sonst droht Entwicklungsstillstand. Entwicklung nach innen: 

Diese Strategie ist geeignet für Wohnraum, nicht aber für Gewerberaum. Steue-

rung der Dynamik: Aktuell werden zu viele Konzepte und Prinzipien entwickelt. Es 

geht nun um die Ausführung. Hochstehende Bau- und Planungskultur: Thun 

braucht nicht mehr, sondern weniger Regulierung und Einengung! 

«Siedlungsentwicklung nach innen» bezeichnet die Strategie zu einer 

haushälterischeren Nutzung des Bodens. Sie umfasst Wohngebiete 

gleichermassen wie Gewerbegebiete, öffentliche Nutzungen oder Frei-

zeiträume. Neben einer dichten baulichen Nutzung geht es insbesonde-

re um eine generelle Erhöhung der Raumnutzerdichte, d.h. der die 

Fläche nutzenden Personen pro ha. Gerade durch Innenentwicklung 

entsteht Innovation, weil Altes durch Neues ersetzt und weiterentwickelt 

wird. 

38 2.1-46 P   X Dagegen kann nichts eingewandt werden. Was fehlt ist eine Aussage, dass diese 

Prämissen und Grundsätze auch eingehalten werden sollen/müssen. 

Das STEK 2035 bildet die Leitlinie für die anschliessende konkrete 

Überarbeitung der baurechtlichen Grundordnung, bestehend aus Zo-

nenplan und Baureglement, welche grundeigentümerverbindlich ist. 

39 1.3-8 G   X Der Aufbau und die Strategien sind gut. Es sind viele schöne Worte und Absich-

ten formuliert, die wir unterstützen. Schlussendlich sind die konkreten Massnah-

men und Umsetzungen ausschlaggebend. Wer übernimmt hier die Kontrol-

linstanz und den Lead, damit dies nicht nur ein guter «Papiertiger» bleibt? 

Das STEK 2035 wird durch den Gemeinderat genehmigt und ist für die 

Abteilungen der Stadt Thun verbindlich. Es ist davon auszugehen, dass 

wichtige Zielsetzungen des STEK 2035 in den Legislaturzielen Nieder-

schlag finden und die Umsetzung wie auch das Controlling somit eng 

begleitet werden. 

40 1.3-8 P   X «Eher ja» bezieht sich auf «Thun bleibt eine lebendige Stadt», da wir finden, sie 

könnte schon heute lebendiger sein und dass bestehende Qualitäten und die 

Bau- und Planungskultur sich noch entwickeln könnten. (siehe Fehlplanung 

Selve-Areal). 

Ein Ziel des STEK 2035 ist das Pflegen der hochstehenden Bau- und 

Planungskultur. 

41 1.4-17 P   X Für eine hochstehende Bau- und Planungskultur wäre sicher ein Stadtarchitekt 

von Vorteil. 

Mit der definitiven Einführung der Co-Leitung des Planungsamtes hat 

die Stadt Thun die Funktion eines Stadtarchitekten geschaffen. 

Gleichzeitig weist der Gemeinderat darauf hin, dass Fragen der Bau- 

und Planungskultur sehr interdisziplinär, branchen- und themenüber-

greifend geworden sind und damit weniger das Resultat einer Persön-

lichkeit als vielmehr eines intensiven Dialogs sein müssen. 

42 2.1-48 P   X Die Aussagen im STEK sind grundsätzlich fast ausnahmslos akzeptabel. Aller-

dings sind so allgemein gehalten, dass sie für jede mittelgrosse Stadt gelten 

könnten. Die Crux wird in der konkret auf Thun bezogenen, standortscharfen 

Umsetzung dieser Maximen sein. Besonders an den Standorten mit hohem 

Verdichtungspotential und städtebaulich relevanten Eingriffen zur Stadtentwick-

lung (insbesondere Bahnhof/Seestrasse) werden unbedingt auch städtebauliche 

Visionen nötig sein. Die pragmatische Suche nach dem kleinsten gemeinsamen 

Die Ausarbeitung und Konkretisierung der Visionen erfolgt nachgelagert 

im Rahmen der Arealentwicklungen durch entsprechend ausgestaltete 

Planungsprozesse und Qualitätssicherungsverfahren. 
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Nenner würde hier zu Resultaten führen, die wenig mit einer echten, zukunftsori-

entierten Stadtentwicklung zu tun haben. 

43 2.1-47 P   X Meine Zustimmung oder Ablehnung nur anhand dieser Sätze zu geben, ist nicht 

möglich: Man kann sich darunter ganz Gegensätzliches vorstellen. Deshalb kurz 

ausformuliert: 

¶ Ich begrüsse es, wenn wir zu unserer wunderschönen Stadt Sorge tragen und 

uns Gedanken zu deren Entwicklung machen. 

¶ Thun soll keine Grossstadt werden und den heimeligen Städtli-Charakter, der 

viel an seinem einmaligen Charme ausmacht, behalten. 

¶ Nicht Quantität, sondern Qualität soll das Ziel sein. 

¶ Von der Massentierhaltung will man wegkommen, 

¶ stete Verdichtung der menschlichen Lebensräume führt zur «Massen-

menschenhaltung» mit vielen negativen Auswirkungen. 

¶ Die wenigen noch freien Seezugänge sollen der Öffentlichkeit erhalten bleiben. 

ÖV: In einer Stadt erhoffe ich mir / erwarte ich, mindestens eine Busverbindung 

auf den ersten und letzten Schnellzug, an allen Wochentagen. 

Die Stadt entwickelt sich aus ihren bestehenden Qualitäten und pflegt, 

wo es richtig ist, die Siedlungsstruktur und Quartiercharakter. Die Ent-

wicklung nach innen stellt einen hohen Qualitätsanspruch an Bauten 

und Freiräume und darf nicht nur quantitative Faktoren berücksichtigen. 

Die Zugänglichkeit zum See/Ufer ist im STEK 2035 festgehalten. 

Eine optimierte öV-Anbindung ist für eine sich entwickelnde Stadt zent-

ral. Diese wird im Detail nicht im STEK 2035 sondern in der öV-Planung 

der Regionalen Verkehrskonferenz RVK 5 gemeinsam mit den Nach-

bargemeinden und dem Kanton geregelt. 

44 2.1-66 P  X  Bedeutet hochstehende Bau- und Planungskultur dasselbe wie die momentane 

Umsetzung in der Innenstadt, die für den Verkehr so gut wie völlig abgeriegelt ist 

und alle Leute, die unterwegs sind, aggressiv macht? Ich hoffe doch sehr, dass 

die Stadtplanung ein besseres Augenmerk auf die Abläufe richtet als die Ver-

kehrsplanung! 

Die Stadtplanung legt im Gesamtverkehrskonzept Ziele für die Ver-

kehrsentwicklung fest, hat jedoch keinen Einfluss auf umständliche 

(Tief-)Bauphasen im Rahmen der Umsetzung. 

45 2.1-74 G   X Mit dem Inhalt des STEK bin ich grundsätzlich einverstanden. Die in den Strate-

giebereichen «Wohnen» und «Landschaft» vorgesehene Durchgrünung der 

Wohnquartiere sowie Vernetzung der Grünräume innerhalb der Siedlungsgebiete 

stehen aber zwangsläufig in starkem Konflikt zu den Zielen der Verdichtung nach 

innen. Um die im STEK genannten Ziele und Vorstellungen zur Durchgrünung der 

Stadt und der Wohnqualität einhalten zu können, sollten die Grünziele über die 

ISOS-Ortsbildgebiete und Baugruppen in Wohn- und Mischzonen der Kategorie 

«Bewahren» gesichert werden. Dafür braucht es entsprechende Detailvorschrif-

ten in der Bauordnung. 

Die Durchgrünung steht nicht im Widerspruch zur Siedlungsentwicklung 

nach innen. Die Reduktion der harten und versiegelten Flächen auf das 

technisch notwendige Minimum sowie die Aufwertung bestehender 

Grünstrukturen sind geradezu Bedingung für eine «Verdichtung». Ne-

ben der Sicherung der Durchgrünung über Schutzgebiete (wie dies 

bereits heute der Fall ist) sollen im Baureglement auch allgemeine 

Bestimmungen aufgenommen werden. 

46 2.1-74 P X   Der Anspruch auf sorgfältigen Umgang mit den bestehenden Qualitäten, die 

Inszenierung der Landschaft und der Grundsatz der Verdichtung nach innen 

stehen wie oben gesagt grundsätzlich in Konflikt miteinander und die Verdichtung 

hat bessere Karten. Um diese Gegensätze zu mindern und auf einen gemeinsa-

men Nenner zu bringen, sollte mehr Wert auf die Sicherung der bereits beste-

Die Konkretisierung der sich eignenden Gebiete und des jeweiligen 

Verdichtungsgrades ist Gegenstand der Revision der baurechtlichen 

Grundordnung. Hierbei ist eine Beschränkung auf den Bedarf der 

nächsten 15 Jahre vorzunehmen. Ebenso wird dort die Aufgabe zu 

lösen sein, die zu bewahrenden Qualitäten ausreichend zu beschreiben 
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henden durchgrünten Quartiere gelegt werden. Dadurch kann erst die Qualität 

der Siedlungsentwicklung nach innen sichergestellt werden. Somit sollen in der 

Bauordnung solche Bestimmungen aufgenommen werden, die im Detail die 

Prämissen und Grundsätze ausführen. 

und zu schützen.  

Die Durchgrünung steht nicht im Widerspruch zur Siedlungsentwicklung 

nach innen. Die Reduktion der harten und versiegelten Flächen auf das 

technisch notwendige Minimum sowie die Aufwertung bestehender 

Grünstrukturen sind geradezu Bedingung für eine «Verdichtung». Ne-

ben der Sicherung der Durchgrünung über Schutzgebiete (wie dies 

bereits heute der Fall ist) sollen im Baureglement auch allgemeine 

Bestimmungen aufgenommen werden. 

47 2.2-19 G, P X   Als Personentransportunternehmen mit einem Schwergewicht im öffentlichen 

Verkehr fokussieren wir vorliegend auf einzelne Themen. Bedauerlicherweise 

bietet das Stadtentwicklungskonzept für Betriebe ï wie die STI ï keine Lösungs-

ansätze. Damit setzt sich der Trend, dass Firmen mit einem grossen Flächenbe-

darf sich ausserhalb der Gemeinde ansiedeln, fort. Standortgebundene Unter-

nehmen können sich nicht wunschgemäss entwickeln. Demzufolge die Bewer-

tung mit einem «Nein». Der Gemeinderat wird aufgefordert, die Zonen- und 

Nutzungsplanung im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts bzw. der Ortspla-

nungsrevision für solche Unternehmen geeignet anzupassen bzw. zu erweitern. 

Im STEK 2035 werden verschiedene Gebiete ausgewiesen, an denen 

die Realisierung eines neuen Standortes für die STI möglich ist (ESP 

Thun Nord, Weststrasse Süd). Gleichzeitig wird auch aufgezeigt, dass 

der heutige Standorte als mögliches künftiges Mischgebiet Neuorientie-

ren ein hohes Entwicklungspotential aufweist.  

 

 

48 2.1-76 G  X  Politische Aufgabe: 5ô000 Einwohner mehr " 5ô000 Fl¿chtlinge oder 5ô000 Kinder 

oder 5ô000 Landfl¿chtlinge aus dem Berggebiet. 5ô000 mehr = 1 Schulhaus zu-

sätzlich. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

49 2.1-76 P X   Wohnen und Arbeiten am gleichen Ort ist nirgends eingeplant. Solche gewach-

senen Gebiete sind vorhanden und belasten den Privatverkehr nicht. 

Wohnen und Arbeiten ï sogenannte Mischgebiete sind im STEK 2035 

diverse geplant (Karte Mischgebiete). 

50 2.2-20 P   X Die Fokussierung/Fixierung auf bestehende Qualitäten verhindert den Blick auf 

die Tatsache, dass die planungsrechtlich geforderte und notwendige Verdichtung 

nach innen die Stadt prägen und verändern wird. Die übergeordneten Rahmen-

bedingungen, welche das STEK 2035 richtigerweise als verbindlich anerkennt, 

fordern einen Neuaufbruch, welcher Thun sichtbar umgestalten wird. Die aus-

schliessliche Orientierung an der bestehenden Struktur schränkt die erforderliche 

Denk- und Gestaltungsfreiheit für die Entwicklung zu stark ein. Die bestehenden 

Rahmenbedingungen sind so komplex, dass zusätzliche Fixierungen den not-

wendigen Prozess blockieren. 

Die Gebiete «Neuorientieren» verfügen über das grösste Verdichtungs- 

und Transformationspotential. In diesen Gebieten wird sich der Charak-

ter Thuns teilweise stark ändern. Dennoch soll diese Veränderung 

jeweils Rücksicht auf bestehende Qualitäten nehmen und muss klare 

Mehrwerte für die Bevölkerung Thuns liefern. Der unterschiedliche 

Charakter der Thuner Quartiere soll dabei gepflegt und aus seinen 

Strukturen heraus weiterentwickelt werden. 

51 1.3-9 G X   Es ist ein umfassendes Werk und eine gute Analyse. Es können nicht alle Bewe-

gungen aufgenommen werden. In der Stadt Thun wird gearbeitet und gelebt. 

Beiden Zielsetzungen ist Rechnung zu tragen. Gute Arbeitsplätze sind ebenso 

wichtig wir günstiger Wohnraum. Das Thema Verdichtung wird aufgenommen. 

Das STEK 2035 bildet die Leitlinie für die anschliessende Überarbei-

tung der baurechtlichen Grundordnung, bestehend aus Zonenplan und 

Baureglement. 
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Verdichtung nach innen ist richtig und wichtig. Wichtig ist der Einbezug nachhalti-

ger und energiepolitscher Grundsätze in die Planung. Den vorliegenden Konzep-

ten können wir grundsätzlich zustimmen. Wir sind aber der Meinung, dass der 

Schritt vom Konzept in die konkreten Regelungen noch eine grosse Herausforde-

rung darstellt. 

52 1.3-9 P X   In Thun wird Planungssicherheit grossgeschrieben. Das soll weiterhin so bleiben. 

Vorgaben und Reglemente sollen nicht nur einschränken und verhindern, son-

dern auch Eigeninitiative fördern können. Beim Bewahren soll nicht übertrieben 

werden. Thun ist nicht allein in der Region. Die Abstimmung mit den anderen 

Gemeinden ist auch sinnvoll, wenn nicht notwendig 

Die Entwicklung der Gebiete mit hohem Verdichtungspotential erfolgt 

primär über partnerschaftliche Verfahren und Prozesse, welche auf die 

gebietsspezifischen Identitäten Rücksicht nehmen, jedoch ergebnisof-

fen und in einer breiten Ideenkonkurrenz die jeweils besten Lösungen 

für die jeweiligen Areale hervorbringen.  

Die Koordination mit den betroffenen Nachbargemeinden ist wichtig und 

wird konsequenterweise im einleitenden Teil des STEK 2035 abgebil-

det. 

53 2.1-78 G  X  Leiter des Planungsamts nicht langjährige Bewohner von Thun! Kenntnisse der 

Bedürfnisse der Thuner Einwohner so vorhanden? (siehe Strandbad Thun) 

Wird zur Kenntnis genommen.  

54 2.1-78 P  X  Wenn es eine durchdachte hochstehende Bau- und Planungskultur ist. Dies ist 

relativ! 

Wird zur Kenntnis genommen.  

55 1.4-19 P X   Planerisch sehen wir insbesondere bei den Verkehrskonzepten noch Optimie-

rungsbedarf. Die Verkehrserschliessung wird des Öfteren zu spät in Angriff ge-

nommen. 

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wird einerseits ein Erschlies-

sungsprogramm erarbeitet, welches diesem Umstand Rechnung tragen 

soll. Andererseits soll im Rahmen grösserer Arealentwicklungen auch 

die Mobilität thematisiert werden. 

56 1.4-20 P    Der Grundsatz der Rechtsgleichheit der Bürger und Grundstückbesitzer muss 

oberstes Prinzip sein. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

57 2.1-80 P   X Die Planungskultur in Thun wird immer schlechter, geradezu katastrophal. Bei-

spielsweise für das riesige Westquartier. Die Wohnqualität ist nur schon durch die 

völlig falsche Strassenführung für den Bypass massiv gesunken, obschon es gute 

Alternativen gegeben hätte und hat. Noch mehr Belastung würde wohl zum Kol-

laps führen. 

Beim Projekt Bypass Thun Nord handelt es sich um das Ergebnis einer 

sorgfältigen regionalen Planung (Agglomerationsprogramm). 

Als konkrete Massnahme des Gesamtverkehrskonzepts soll das Er-

schliessungssystem des Westquartiers im Rahmen eines Betriebs- und 

Gestaltungskonzepts einer tieferen Betrachtung unterzogen werden. 

58 2.1-83 P   X Die Steuerung der Stadtentwicklung sollte gute Rahmenbedingungen schaffen für 

die private und unternehmerische Initiative und Tätigkeit. Steuerung sollte nicht 

gleichbedeutend sein mit zu vielen Vorschriften, namentlich Bauvorschriften. Eine 

hochstehende Bau- und Planungskultur sollte nicht verwechselt werden mit einer 

übertriebenen Perfektion, wie wir sie gerade im Strassenbau erleben. 

Die hochstehende Bau- und Planungskultur beinhaltet die partner-

schaftliche gebietsspezifische Entwicklung von Arealen mit gemeinsam 

definierten Prozessen und Verfahren, welche auf die gebietsspezifi-

schen Identitäten Rücksicht nehmen, jedoch ergebnisoffen und in einer 

breiten Ideenkonkurrenz die jeweils besten Lösungen für die jeweiligen 

Areale hervor bringen. 
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59 2.1-84 G  X  Thun wird uns zu gross und verliert seinen Charakter. Bereits heute hat es zu 

wenig Platz für so viel Verkehr, ständig sind die Hauptstrasse verstopft, überall 

steht man im Stau. Für die Velos hat es auch zu wenig Platz und ist ein Dauer-

thema. Wenn Thun grösser wird, verschwindet unser Verkehrsproblem sicher 

nicht! Die Quartiere sollten nicht mit Grossbauten verschandelt werden, man 

braucht auch etwas Platz zum Atmen. Fassade an Fassade engt ein. Mit dem 

geplanten Konzept werden die Quartiere langsam zum Stadtgebiet, das wollen 

wir nicht, sonst würden wir in der Stadt wohnen und nicht in einem Quartier. Wir 

wollen kein Nebenzentrum sein! 

Die Stadt entwickelt sich aus ihren bestehenden Qualitäten und pflegt, 

wo es richtig ist, die Siedlungsstruktur und Quartiercharakter. Die Sied-

lungsentwicklung nach innen fordert auch eine Abstimmung mit dem 

Thema Verkehr und öffentlicher Raum und bringt hohe qualitative 

Anforderungen an Bauten und Aussenräume mit sich. Insbesondere die 

Sicherstellung von Freiräumen ist als Gegenpol zur dichter werdenden 

Siedlung zentral. 

60 2.1-84 P  X  Eine lebendige Stadt heisst aber nicht, dass es dazu Wachstum braucht. Die Stadt Thun wird gemäss den statistischen Prognosen des Bundes 

wachsen. Das STEK 2035 ist ein konzeptioneller handlungsorientierte-

rer Werkzeugkasten zur Steuerung der räumlichen Entwicklung und 

damit des zu erwartenden Wachstums. Lebendige Zentren, lebendige 

Wohnquartiere leben davon, dass verschiedenste Angebote und Nutzer 

auf kleinem Raum zusammenkommen. In diesem Sinne kann Wachs-

tum einen wichtigen Beitrag zu Lebendigkeit sein, muss jedoch unter 

Einbezug qualitativer Anforderungen und nicht nur quantitativer Fakto-

ren realisiert werden. 

61 2.1-85 G   X Mit dem Inhalt des STEK bin ich grundsätzlich einverstanden. Die in den Strate-

giebereichen «Wohnen» und «Landschaft» einzuhaltende Durchgrünung der 

Wohnquartiere sowie Vernetzung der Grünräume innerhalb der Siedlungsgebiete 

stehen aber zwangsläufig in starkem Konflikt zu den Zielen der Verdichtung nach 

innen. Um die im STEK genannten Ziele und Vorstellungen zur Durchgrünung der 

Stadt und der Wohnqualität einhalten zu können, sollten diese Ziele über die 

ISOS-Ortsbildgebiete und Baugruppen in Wohn- und Mischzonen der Kategorie 

«Bewahren» gesichert werden. Dafür braucht es entsprechende Detailvorschrif-

ten in der Bauordnung. 

Die Stadtentwicklung hat einen hohen Anspruch an die gestalterische 

Qualität und an den Umgang mit öffentlichen Räumen. Verdichtung und 

die qualitative Gestaltung der Frei- und Aussenräume müssen gemein-

sam entwickelt werden. Gemäss den Strategien des STEK 2035 gilt es 

in den Gebieten Bewahren die bestehenden baulichen Strukturen und 

die Aussenraumqualitäten zu sichern. In diesen Gebieten wird keine 

starke Verdichtung nach innen stattfinden.  

Die Stadtentwicklung hat einen hohen Anspruch an die gestalterische 

Qualität und an den Umgang mit öffentlichen Räumen. Es ist eine 

Möglichkeit, um beide Themen zusammen zu entwickeln. Die überge-

ordneten Instrumente sind zu berücksichtigen. Die konkrete verbindli-

che baurechtliche Grundordnung wird mit diesen Grundlagen überarbei-

tet. 

62 2.1-85 P   X Der Anspruch auf sorgfältigen Umgang mit den bestehenden Qualitäten, die 

Inszenierung der Landschaft und der Grundsatz der Verdichtung nach innen 

stehen grundsätzlich in Konflikt miteinander. In dieser Auseinandersetzung wir 

die Verdichtung leider gewinnen. Um diese Gegensätze zu mindern und auf 

einen gemeinsamen Nenner zu bringen, sollte deshalb mehr Wert auf die Siche-

Die Stadtentwicklung hat einen hohen Anspruch an die gestalterische 

Qualität und an den Umgang mit öffentlichen Räumen. Es ist eine 

Möglichkeit, um beide Themen zusammen zu entwickeln. Die überge-

ordneten Instrumente sind zu berücksichtigen. Die konkrete verbindli-

che baurechtliche Grundordnung wird mit diesen Grundlagen überarbei-
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rung der bereits bestehenden durchgrünten Quartiere gelegt werden. Dadurch 

kann erst die Qualität der Siedlungsentwicklung nach innen sichergestellt wer-

den. Somit in der Bauordnung solche Bestimmungen aufnehmen, die im Detail 

die Prämissen und Grundsätze ausführen. 

tet. Basierend auf den Strategien des STEK 2035 wird die baurechtliche 

Grundordnung (Baureglement und Zonenplan) überarbeitet. 

63 1.3-2  X   Die SVP Stadt Thun anerkennt die Wichtigkeit des STEK 2035 grundsätzlich an, 

definiert dieses als strategisches Instrument doch die räumlichen Entwicklungs-

ziele und Handlungsschwerpunkte der Stadt Thun für die nächsten 20 Jahre. 

Schliesslich bildet es die Grundlage für die spätere Überarbeitung der baulichen 

Grundordnung (Baureglement und Zonenplan). Es ist uns an dieser Stelle aber 

wichtig zu betonen, dass für die künftige Stadtentwicklung nicht nur die Planung, 

sondern vor allem dann auch die Umsetzung von entscheidender Bedeutung ist. 

Seit Beginn der Ortsplanungsrevision (OPR) im Jahr 2015 wurde viel geplant, 

wurden diverse Papiere geschrieben und dadurch ein Prozess in einstelliger 

Millionenhöhe lanciert. Die SVP Stadt Thun fordert, dass auf diese jahrelange 

Planung auch greifbare und qualitativ hochstehende Resultate, d.h. konkrete 

bauliche Projekte, mit denen unsere Stadt weiterentwickelt werden soll, folgen.  

Aus diesem Grund ist es für die SVP Stadt Thun entscheidend, dass mit dem 

STEK 2035 die Voraussetzungen für eine qualitativ hochstehende und wirtschaft-

lich erfolgreiche Stadtentwicklung geschaffen werden. Die SVP Stadt Thun unter-

stützt deshalb die Absicht des Gemeinderates, den speziellen Charakter der 

Stadt Thun (dichtes, durchmischtes und urbanes Zentrum in Gehdistanz zu ruhi-

gen und vielfältigen Quartieren) zu erhalten und gleichzeitig die Stadtentwicklung 

so zu gestalten, dass Wohnräume trotz qualitativem Wachstum noch attraktiver 

und parallel dazu gute räumliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft ge-

schaffen werden.  

Statistische Prognosen des Bundes gehen davon aus, dass die Stadt Thun in 

den nächsten 15 Jahren mit einem Bevºlkerungswachstum von ca. 5ó000 Perso-

nen rechnen kann. Dieses Wachstum erachten wir als Chance. Wie der Gemein-

derat selber ausführt, bedeutet ein solches Bevölkerungswachstum aber auch 

eine finanzielle Belastung, muss doch die Infrastruktur entsprechen angepasst 

und erweitert werden. Die SVP Stadt Thun fordert daher, dass bei der künftigen 

Stadtentwicklung die Wirtschaftlichkeit und die Stärkung der Steuerkraft eine 

zentrale Rolle spielen, um die zukünftigen finanziellen Lasten für die Stadt über-

haupt tragbar zu machen. Um dieses Bevölkerungswachstum räumlich verkraften 

zu können, bekennt sich die SVP Stadt Thun zur Siedlungsentwicklung nach 

innen an geeigneten Standorten. 

Das STEK 2035 bildet die strategische Grundlage für die künftige räum-

liche Entwicklung Thuns sowie für bereits laufende Areal- und Gebiets-

entwicklungen. Diverse Areale, welche die Grundsätze und Strategien 

des STEK 2035 berücksichtigen, befinden sich bereits in der Entwick-

lung (bspw. Hoffmatte, Freistatt, Talackerstrasse).  

 

Gemäss der im STEK 2035 skizzierten Strategie «Wohnen» sollen 

umfassende Wohnangebote für alle Bevölkerungsgruppen geschaffen 

werden, was zu einer Steigerung der Steuerkraft beitragen wird. Auch 

die Inwertsetzung hochwertiger Lagen mit unterschiedlichen Nutzun-

gen, insbesondere in Mischgebieten, soll dieses Ziel unterstützen. 

Gleichzeitig ist eine umsichtige Koordination der Stadtentwicklung, des 

Infrastrukturausbaus mit der mittel- bis langfristigen Finanzplanung 

zwingend. 
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64 1.3-6  X   Die FDP Thun würdigt die Bedeutung und Wichtigkeit des STEK 2035 und ist 

grundsätzlich mit dem Konzept einverstanden. Wichtig für uns ist hierbei, dass 

die Hinweise und Forderungen der FDP Thun sorgfältig analysiert werden und in 

die definitive Konzeption Eingang finden. Wir werten das STEK als zentrale 

Grundlage für die spätere Überarbeitung des Baureglements und des Zonen-

plans.  

Eine breite und umfassende Prospektivplanung gestattet der Stadt eine abge-

stimmte Stadtentwicklung, die in jedem Fall mit einer wirtschaftlichen Entwicklung 

einhergehen soll. Das quantitative Wachstum muss durch eine prospektive, fein 

abgestimmte Planung so aufgefangen werden, dass Wohnräume trotzdem attrak-

tiv bleiben bzw. die Attraktivität für alle Bevölkerungsgruppen noch gesteigert 

werden kann. Unabdingbar ist die Schaffung von optimalen Voraussetzungen 

(Infrastruktur, Anbindungen und Mobilität) für die Wirtschaft. Die FDP Thun ist der 

dezidierten Auffassung, dass die künftige Stadtentwicklung primär durch eine 

Stärkung der Steuerkraft und der Standortattraktivität ermöglicht wird. 

Die Prämissen und Grundsätze der Strategien teilen wir mehrheitlich. Neben der 

prospektiven Planung im Sinne der vorliegenden Konzeption ist eine enge Ab-

stimmung mit allen Stakeholdern eine entscheidende Bedingung. Bei der beab-

sichtigten Siedlungsentwicklung nach innen (SEin) handelt es sich nicht um eine 

Strategie, die aus freien Stücken gewählt wurde, sondern um eine Verpflichtung 

aufgrund des revidierten Raumplanungsgesetzes. Dieses postuliert ganz klar das 

Prinzip «Innenentwicklung vor Aussenentwicklung». Die Stadt Thun darf aktuell 

gemäss den kantonalen Vorgaben keine weiteren Einzonungen vornehmen. Die 

Ausnahme bildet das «Siegenthalergut» als Siedlungserweiterungsgebiet von 

kantonaler Bedeutung gemäss dem kantonalen Richtplan.  

Das STEK 2035 bildet die Leitlinie für die anschliessende Überarbei-

tung der baurechtlichen Grundordnung, bestehend aus Zonenplan und 

Baureglement. Im Rahmen der OPR wird ebenfalls eine Erschlies-

sungsplanung erarbeitet, welche die Erschliessung der Entwicklungsa-

reale sicherstellt.  

 

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die im STEK 2035 formulierten 

Grundsätze und Strategien zur Steigerung der Standortattraktivität 

beitragen und dank der Schaffung eines umfassenden Wohnangebotes 

und Inwertsetzung hochwertiger Lagen für unterschiedliche Nutzungen 

insbesondere in Mischgebieten auch die Steuerkraft langfristig gestärkt 

wird.  

 

Die hochstehende Bau- und Planungskultur beinhaltet die partner-

schaftliche gebietsspezifische Entwicklung von Arealen mit gemeinsam 

definierten Prozessen und Verfahren. Der Dialog mit den verschiede-

nen Stakeholdern bildet dabei ein zentraler Punkt. 

65 1.3-7 G   X Ein umfassendes Dokument, das die Aspekte einer zukunftsgerichteten Entwick-

lung aufnimmt, analysiert und die nötige Entwicklungen aufzeigt.  

Wir erachten es als grosse Herausforderung der Politik aber auch der Verwal-

tung, hier eine ausgewogene Balance zwischen den sehr unterschiedlichen 

Anspruchsgruppen resp. den anstehenden Aufgaben zu finden. Als liberale aber 

auch ökologische Partei stehen für uns natürlich die wirtschaftliche gesunde 

Basis und der nachhaltige Umgang mit den Ressourcen (bspw. Boden und Natur) 

im Fokus. So fordert etwa eine Verdichtung nach innen immer auch das Ver-

ständnis der angrenzenden Eigentümer, bietet aber auch die Chance von kurzen 

Wegen und einer Optimierung von Verkehrsbewegungen.  

Wir bedauern, dass in diesem Konzept das Thema «Fusionen» (oder zumindest 

 

Die Themen Energie und Nachhaltigkeit/Klimawandel/Biodiversität/ 

Umwelt werden als ergänzender Grundsatz im STEK 2035 aufgenom-

men. 

Die Koordination mit den betroffenen Nachbargemeinden ist wichtig und 

wird konsequenterweise im STEK 2035 im einleitenden Teil abgebildet 
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eine Zusammenlegung von einzelnen Aufgaben mit den Vorortsgemeinden) nicht 

angesprochen wird. Denn der Kanton Bern kann es sich nicht leisten, weiterhin 

so viele kleine Einheiten an Gemeinden zu unterhalten. Zudem könnten mit einer 

Kooperation oder eine Fusion Ressourcen (vor allem finanzielle) gespart werden. 

Hier wünschten wir uns ein offensiveres Vorgehen der Stadt Thun als Zentrums-

ort. 

Wir hätten uns auch die Verbesserung der Nachhaltigkeit (generell oder in den 

einzelnen Clustern) als strategisches Ziel der Stadtentwicklung gewünscht. So 

braucht es mehr als nur Mittelmass oder perfekte Kompromisse zwischen den 

politischen Meinungen. So erwarten wir insbesondere den Mut für Leuchtturmpro-

jekte (bspw. Plusenergie-Quartiere und 2000-Watt-Areale) in Thun. 

66 1.3-7 P   X Wir können alle Prämissen und Grundsätze unterstützen. Bezüglich «hochste-

henden Bau und Planungskultur» sehen wir auch Einsparpotenzial finanzieller, 

zeitlicher aber auch materieller Art. Es muss nicht immer 100 % sein, manchmal 

reicht auch eine pragmatische Umsetzung zu 80 %. Es ist nicht immer eine teure 

und zeitintensive Planungsphase mit Testplanung etc. nötig. 

Wir begrüssen ausdrücklich, dass der Charakter eher dörflich geprägter Gebiete 

erhalten bleibt. Allerdings sollen auch dort gezielte Weiterentwicklungen (Bsp. 

Melli in Goldiwil) möglich sein. Es bedarf deshalb einer sorgfältigen Prüfung im 

Einzelfall, welche Gebiete sich für «Neuorientieren», «Weiterentwickeln» oder 

«Bewahren» eigenen. Dies lässt sich abschliessend erst bei einem grösseren 

Konkretisierungsgrad beurteilen. 

Wir hätten uns auch noch eine Prämisse in die Richtung «innovativ», «einzigar-

tig» oder Leuchtturm gewünscht. Denn im Standortwettbewerb können mit «me-

too»-Strategien keine Preise (und auch keine Einwohner oder Unternehmen) 

gewonnen werden. 

Das STEK 2035 zeigt in der Stossrichtung auf, wo Gebiete mit hohem, 

mittlerem und geringem/keinem Entwicklungspotential liegen. Die Ge-

biete Neuorientieren, Weiterentwickeln und Bewahren werden bei der 

Erarbeitung des Baureglements/Zonenplans überprüft und entspre-

chend unterschiedlich behandelt. 

 

Die hochstehende Bau- und Planungskultur beinhaltet die partner-

schaftliche gebietsspezifische Entwicklung von Arealen mit gemeinsam 

definierten Prozessen und Verfahren, welche auf die gebietsspezifi-

schen Identitäten Rücksicht nehmen, jedoch ergebnisoffen und in einer 

breiten Ideenkonkurrenz die jeweils besten Lösungen für die jeweiligen 

Areale hervorbringen. 

67 2.1-45   X  Der Fragebogen erscheint als Multiple Choice Frage-Katalog. Die Antworten 

kennen Sie; wir als Mitwirkende können nur Nuancen zu Ihren festgesetzten 

Punkten ankreuzen mit wenig Konsequenzen. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

68 2.1-47    X ¶ Bis morgen darf die Bevölkerung Stellung nehmen zur Vision Thun 2035. 

¶ Ich begrüsse es, wenn wir zu unserer wunderschönen Stadt Sorge tragen und 

uns Gedanken zu deren Entwicklung machen. 

¶ Thun soll keine Grossstadt werden und den heimeligen Städtli-Charakter, der 

viel zu seinem einmaligen Charme beiträgt, behalten. 

¶ Nicht Quantität, sondern Qualität soll das Ziel sein.  

¶ Durchmischung der Bevölkerung: Hier ist unsere Heimat ï und häufig ist man 

Die Stadt entwickelt sich aus ihren bestehenden Qualitäten und pflegt, 

wo es richtig ist, die Siedlungsstruktur und Quartiercharakter. Der Zu-

gang zum See/Ufer ist im STEK 2035 entsprechend formuliert. 

Durch die Strategie «Wohnen» will Thun eine gute soziale Durchmi-

schung schaffen. 
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als Schweizerin bereits in der Minderheit (Bus, Schule, unterwegs, é). Dieses 

Verhältnis sollte nicht noch mehr in diese Richtung verschoben werden. 

¶ Die wenigen noch freien Seezugänge sollen der Öffentlichkeit erhalten bleiben. 

69 2.2-22    X S. 4 Karte Zusammenfassung, für uns stellt sich hier die Frage, ob nicht auch 

über dem Baufeld B6 des ESP Thun Nord eine Mischnutzung vorgesehen 

werden könnte? 

S. 4 Karte Zusammenfassung, ist nicht der ESP als (Arbeits-) Zentrum zu se-

hen, anstelle «nur» als öV-Knoten (Hinweis auf S. 18, neue wichtige Ne-

benzentren). 

S. 19 Karte Thun 2035, dto. Darstellung zu Motionen S.4. 

S. 23 Thun entwickelt sich nach innen, letzter Abschnitt. Eine optimale Verdich-

tung wird nicht nur in Siedlungsgebieten mit Nutzungsschwerpunkt Woh-

nen, angestrebt, sondern auch in Arbeits- und Mischgebieten. 

Der ESP Thun Nord soll südlich der Bahnlinie vorwiegend einer ge-

werblich-industriellen Nutzung vorbehalten sein. Der Bereich B6 soll 

jedoch im Rahmen der Arealentwicklung Uttigenstrasse auf eine mögli-

che Mischnutzung hin überprüft werden. Er kann durchaus als Arbeits-

zentrum bezeichnet werden. Im Sinne des STEK 2035 sind Zentren als 

wichtige Begegnungsorte mit publikumsorientierten Nutzungen in den 

Quartieren zu verstehen. 
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101 2.1-1 L, Z  X  Die Idee ist gut und die Entwicklungsgebiete richtig gewählt. Allerdings müsste 

dann in der Freistatt auch kein höheres Gebäude geplant werden ï da diese ja 

auch nicht als Mischgebiet/Quartierzentrum ausgeschieden ist. 

 

Das Ausmass wird im Rahmen des nachfolgenden Planungsprozesses 

und der Qualitätssicherungsverfahren überprüft. 

102 2.1-5 L  X  Etwas ¿ber 2ô000 neue Wohnung f¿r zusªtzlich 5ô000 zusªtzliche Einwohner ï 

das soll besonders für Familien gedacht sein? An was für Familien wird da ge-

dacht? 2-3 Personen-Familien. 

Das Wohnungsangebot ist heute in Thun insbesondere bei kleineren 

Wohnungen nicht ausreichend. Neben Familienwohnungen richtet sich 

der Wohnungsneubau auch gezielt an ältere Menschen in kleineren 

Haushalten, welche heute noch in zu grossflächigen Wohnverhältnissen 

leben. 

103 2.1-20 L X   Wichtig ist der Erhalt der bestehenden Freiflächen im Lachenareal und die vom 

Tennisklub Thun, FC Dürrenast und dem Windsurfclub Thun genutzten Areale. 

Dies sind wichtige Naherholungsgebiete und dürfen nicht überbaut werden! 

Die Strategie «Landschaft und Freiräume» des STEK 2035 sieht vor, 

dass das Seeufer mit der Uferpromenade, den Sportanlagen, dem 

Strandbad Lachen und dem Bonstettenpark ein annähernd kontinuierli-

ches Parkband bildet. Schwerpunktmässig soll der nördliche Seeab-

schnitt intensiver genutzt werden (Freizeit und Sport), während im 

südlichen Teil die ökologischen und landschaftlichen Qualitäten ins 

Zentrum stehen sollen. 

104 2.1-5 Z  X  Der gesetzliche Auftrag bei Änderungen im Verkehr wäre eine Verbesserung für 

alle Verkehrsteilnehmer. Das wird aber schon länger missachtet. Gerade das 

Interview macht deutlich: öV, Velo und Fussgänger werden gefördert. Das ist 

nicht belebendes Durchmischen, sondern politisch motivierte Zwängerei an der 

Realität vorbei. 

Im innenstädtischen Raum gerät das Verkehrssystem an die Kapazi-

tätsgrenzen. Der Verkehrsraum ist beschränkt und kann nicht oder nur 

sehr teuer ausgebaut werden. Die Förderung von öV, Velo und Fuss-

gänger ist deshalb eine wichtige Strategie, um den mIV in diesen Räu-

men zu verflüssigen. 

105 2.2-3 Z  X  Keine Hochhäuser in Gartenquartieren. Bauliche Akzente müssen hohe Qualitätsanforderungen im Rahmen 

eines anerkannten qualitätssichernden Verfahrens erfüllen und werden 

als einzelne Bauvorhaben im Rahmen eines Verfahrens geprüft. Bauli-

che Akzente und damit höhere Häuser eignen sich insbesondere dafür, 

Gebiete mit Zentrumscharakter oder auch Quartierzentren zu stärken 

und neue Identifikationspunkte zu schaffen. Dies soll insbesondere in 

den im STEK 2035 ausgewiesenen Mischgebieten erfolgen. 

106 2.1-14 Z  X  Es gelten für ALLE dieselben Regeln. Wie viele Gewerberäume sind in der Stadt 

Thun leer (Rex Max, Bernstrasse, Hauptgasse etc.)? 

Wird zur Kenntnis genommen.  

107 2.1-18 Z  X  Ehrlich gesagt, habe ich mir Ihre ganzen Schriften, aus Zeitgründen nicht durch-

lesen können, die Sie sicherlich über eine jährige Zeit haben entwickeln und 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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ausformulieren konnten. Deshalb bitte ich Sie sich mit meiner kurzen Erklärung 

zu Beginn des Fragebogens zu begnügen. 

108 2.2-1 M  X  Manche Quartierstrassen, vor allem die ganz schmalen, sollen zu Zone 20 

umgebaut werden. 

Begegnungszonen sind vorab in stark von Fussgängern frequentierten 

Gebieten wie Quartierzentren oder Schulumgebungen zu prüfen. In den 

«normalen» Quartiersträsschen ist auch eine Regelung mit Tempo-30 

ausreichend. 

109 2.1-9 M  X  Was in den Stadtplänen nicht ersichtlich ist, was mit dem Strättlighügel-Quartier 

passiert. Genau dort wo auf Seite 37 Punkt 2 eingetragen ist (Areal Rösslimatte) 

wird ein Industriegebiet errichtet und ungeeignete Massnahmen erstellt. Die 

Richtlinien werden dort im Umschlagsareal nicht eingehalten. Wenn noch mehr 

solche Gebiete mit Wohnen/Arbeiten erstellt werden, müssen verschärfte Mass-

nahmen getroffen werden. Es kann nicht sein, dass diese Gebiete dann einzeln 

beurteilt werden und ungleiche Richtlinien erhalten. Das Kontrollorgan muss aber 

auch sicherstellen, dass dies auch eingehalten wird. 

Im Bereich der Rösslimatte grenzt eine Arbeitszone an Wohngebiet. Die 

Rösslimatte selbst soll in erster Linie als hochwertiges Wohngebiet mit 

wenig störendem Gewerbe entwickelt werden. 

110 2.1-14 M  X  Was das Gebiet Schwäbis / Grabengut betrifft, eher nein. Und wenn, muss es 

einfach Sinn machen, je nach Standort. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

111 2.1-25 L  X  Schöne Fragestellung, meine Frage dazu, warum ist dann die Überbauung Selve 

so grauenhaft umgesetzt worden. Der einzige lebende Punkt, das Areal Konzept-

halle. Da wäre mal ein Projekt geworden, Arbeiten, Leben, Wohnen im Selve. 

Schade. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

112 2.1-25 Z  X  Man wird sehen, was übrig bleibt von den schönen Ideen und Visionen, drücken 

wir es mal so aus, kommen mehr Ideen wie der Baldachin im Bälliz, dann wird es 

grauenhaft und hässlich. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

113 2.1-25 M  X  Es fehlen schon heute Wohnungen, die bezahlbar sind, somit wäre eine Planung 

in einem kürzeren Zeitfenster sehr sinnvoll und hilfreich für Thun und seine Be-

wohner. 

Durch die Innenentwicklung werden Prozesse tendenziell komplexer 

und damit auch langwieriger. Es wird wichtig sein, frühzeitig in die 

Prozesse einzusteigen und verschiedene Areale gestaffelt, zu ver-

schiedenen Zeitpunkten, baureif zu machen. 

114 2.2-5 M  X  ¶ Rechtzeitiges Erstellen von Energiekonzepten, insbesondere bei grossen Areal- 

und Gebietsentwicklungen (S. 39). 

¶ Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den regionalen Energieversorgern. 

Wird im Rahmen der Überprüfung von Baureglement und Zonenplan 

und in separaten Arealentwicklungsprozessen behandelt. 

115 1.4-5 Z X   Wichtig ist, dass die Quartiere mit ihren spezifischen Charakteristiken erhalten 

bleiben, jedoch auch Entwicklungsmöglichkeiten haben. 

Die Entwicklungsmöglichkeiten sollen sich auch am Charakter des 

Quartiers orientieren. 

116 2.1-31 L   X Das Bau- und Planungsamt ist in der Verantwortung, eine Architektur zu fördern, 

die dem Wesen des Menschen entspricht. Dazu gehört auch, dass nicht in die 

Dichte ist vielgestaltig. Im Rahmen der nachfolgenden Arealplanungen 

soll durch Qualitätssicherungsverfahren gewährleistet werden, dass für 
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Höhe, sondern «enger» zusammengerutscht wird, also die Bauabstände verkür-

zen analog den Altstadtbauten = mehr Dichte und genügend Freiflächen. 

die Dichtevorstellung verschiedene Lösungen in Varianten erarbeitet 

und ortsangemessene Lösungen gewählt werden können. Neben der 

baulichen Dichte soll aber auch eine Erhöhung der Nutzerdichte thema-

tisiert werden. 

117 2.1-31 M   X Der Mensch und die Natur sollten dabei im Vordergrund stehen: nicht in die 

Höhe, sondern enger zusammenbauen so wie die Altstadtbauten konzipiert 

waren. 

Dichte ist vielgestaltig. Im Rahmen der nachfolgenden Arealplanungen 

soll durch Qualitätssicherungsverfahren gewährleistet werden, dass für 

die Dichtevorstellung verschiedene Lösungen in Varianten erarbeitet 

und ortsangemessene Lösungen gewählt werden können. Neben der 

baulichen Dichte soll aber auch eine Erhöhung der Nutzerdichte thema-

tisiert werden. 

118 1.2-1 M  X  Areal Pestalozzi-/Waisenhausstrasse (ehemaliges Waisenhaus): Neuorientierung 

anstelle Weiterentwicklung! 

Das Gebiet «Neuorientieren» konzentriert sich hier bewusst auf das 

Areal Bahnhof West, bis zur Waisenhausstrasse. Hier soll eine Stadt-

kernerweiterung stattfinden, während die Entwicklung im benachbarten 

Gürtel mit Rücksicht auf die verbreiteten Grünräume zurückhaltend 

erfolgen soll. 

119 2.1-27 L X   ¶ Quartierzentren zu bestimmen, zu verdichten und als lokale Zentren auszubau-

en ist erstrebenswert. 

¶ Goldiwil und Allmendingen nicht weiter ausbauen erscheint auch sinnvoll. 

¶ Verkehrsarme und autofreie Quartiere sind vorzusehen. 

Entspricht den formulierten Grundsätzen und Strategien des STEK 

2035. 

120 2.1-27 Z   X ¶ Eine soziale Durchmischung ist nur möglich, wenn die Wohnungen zahlbar 

sind. Es braucht insbesondere günstige Wohnungen für Familien und alte Men-

schen. 

¶ Die Stadt soll sich nicht scheuen selber bezahlbaren Wohnraum zu schaffen 

und zu bewirtschaften. 

¶ In jedem Quartierzentrum soll es günstige Wohnungen für Betagte mit entspre-

chenden Dienstleistungen geben. 

Die Stadt möchte vermehrt mit Wohnbaugenossenschaften zusam-

menarbeiten, um das Segment des preisgünstigen Wohnungsbaus an 

geeigneten Lagen zu stärken. Die Forderung nach günstigen Wohnun-

gen in Quartierzentren ist problematisch, weil es sich hier um eher 

teurere Lagen handelt. 

121 2.1-27 M  X  Mit welchen Massnahmen werden Baureglemente angepasst, Zonenpläne erstellt 

und wie soll deren Umsetzung erfolgen, ist nicht ersichtlich. Bitte konkreter wer-

den. 

Das STEK 2035 bildet die Leitlinie für die anschliessende Überarbei-

tung der baurechtlichen Grundordnung, bestehend aus Zonenplan und 

Baureglement. 

122 2.2-7 Z X   Stadtzentrum ist unser Lebenszentrum, Anziehungspunkt für Einheimische und 

Fremde. 

Wird zur Kenntnis genommen, ist im STEK 2035 entsprechend aufge-

führt.  

123 1.4-7 L X   Wir erwarten, dass in diesen umfassenden Wohnangeboten auch ausreichend 

preisgünstige Mietwohnungen und Wohnungen gemeinnütziger Trägerschaften 

enthalten sind. 

Die Stadt möchte vermehrt mit Wohnbaugenossenschaften zusam-

menarbeiten, um das Segment des preisgünstigen Wohnungsbaus an 

geeigneten Lagen zu stärken. 
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124 1.4-7 M X   Zur Umsetzung der betreffenden Leitideen und Ziele (auch im Sinne unseres 

Kommentars) braucht es nicht nur griffige Massnahmen in Baureglement und 

Zonenplan sowie geeignete Verfahren und Konzepte, sondern auch eine aktive 

Bodenpolitik der öffentlichen Hand. 

Wird zur Kenntnis genommen. Entspricht den Zielsetzungen der 

Wohnstrategie und des STEK 2035. 

125 1.4-8 L X   ¶ Quartierzentren zu bestimmen, zu verdichten und als lokale Zentren auszubau-

en ist erstrebenswert. 

¶ Verkehrsarme und autofreie Quartiere sind vorzusehen, mit Parkplätzen für 

Behinderte und Dienstleistende. 

Die Anliegen entsprechen den formulierten Grundsätzen und Strategien 

des STEK 2035. 

126 1.4-8 Z   X ¶ Eine soziale Durchmischung ist nur möglich, wenn die Wohnungen zahlbar 

sind. Es braucht insbesondere günstige Wohnungen für Familien und alte Men-

schen. 

¶ Die Stadt soll sich nicht scheuen selber bezahlbaren Wohnraum zu schaffen 

und zu bewirtschaften. 

¶ In jedem Quartierzentrum soll es günstige Wohnungen für Betagte und Behin-

derte mit entsprechenden Dienstleistungen geben. 

Die Stadt möchte vermehrt mit Wohnbaugenossenschaften zusam-

menarbeiten, um das Segment des preisgünstigen Wohnungsbaus an 

geeigneten Lagen zu stärken. Die Forderung nach günstigen Wohnun-

gen in Quartierzentren ist problematisch, weil es sich hier um eher 

teurere Lagen handelt. 

127 1.4-8 M  X  Mit welchen Massnahmen werden Baureglemente angepasst, Zonenpläne erstellt 

und wie soll deren Umsetzung erfolgen, ist nicht ersichtlich. Bitte konkreter wer-

den. 

Das STEK 2035 bildet die Leitlinie für die anschliessende Überarbei-

tung der baurechtlichen Grundordnung, bestehend aus Zonenplan und 

Baureglement. 

128 1.4-9 L X   Quartierzentren zu bestimmen, zu verdichten und als lokale Zentren auszubauen 

ist wohl eine zukünftige Gegebenheit. Die Verdichtung im Wohnraum läuft jedoch 

den menschlichen Bedürfnissen nach Freiraum zuwider. Die führt zu «Dichte-

stress» und erhöhter individueller Freizeitmobilität. Die Quartiere Allmendingen 

und Goldiwil nicht weiter auszubauen erscheint sinnvoll. Sie sollten jedoch in die 

Bedürfnisse der Naherholung der städtischen Bevölkerung einbezogen werden. 

Die Anliegen entsprechen den formulierten Grundsätzen und Strategien 

des STEK 2035.  

Eine gezielte Verdichtung im Wohnraum ist im Gebiet Neuorientieren 

mit hochstehender Gestaltung des öffentlichen Raums angestrebt. 

Goldiwil und Allmendingen sind mit ihrem charakteristischen Bestand 

zu erhalten. 

129 1.4-9 Z  X  Die soziale Durchmischung ist notwendig, um einer bereits erkennbaren Ghettoi-

sierung vorzubeugen. Dies setzt jedoch bezahlbaren Wohnraum voraus. Für 

Familien und alte Leute. Bei entsprechenden Angeboten/Dienstleistungen können 

betagte Menschen länger in ihrer angestammten Wohnsituation verbleiben. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

130 1.4-9 M  X  Die Umsetzung ist für den Laien nicht erkennbar. Wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung der Strategien des 

STEK 2035 erfolgt nachgelagert in der Erarbeitung von Baureglement 

und Zonenplan.  

131 1.4-10 L X   Wichtig sind genügend grosse Freiflächen als Begegnungsorte für lebendige 

Wohnquartiere. 

Dieser Grundsatz ist im STEK 2035 ausformuliert. 

132 1.4-10 M  X  Weststrasse Süd muss als einladende Visitenkarte mit Alpenblick erhalten blei- Das Areal Weststrasse Süd ist im regionalen Gesamtverkehrs- und 
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ben " Zonenplan entsprechend ausgestalten. Thun die Alpenstadt empfängt im 

Süden Besucher wie Anwohner mit diesem wunderbaren Alpenblick! 

Siedlungskonzept RGSK als Vorranggebiet Siedlungserweiterung 

Arbeiten ausgeschieden. Das STEK 2035 hält an der Option einer 

Siedlungsentwicklung ebenfalls fest, mit dem Ziel hier mittelfristig nötige 

zusätzliche Gewerbefläche zu schaffen und gleichzeitig die Stadtein-

fahrt von Thun Süd her städtebaulich aufzuwerten. 

133 2.1-37 L X   Es muss günstiger Wohnraum geschaffen werden, den Einwohner mit einem 

bescheidenen Einkommen, Rentnerinnen, Rentner und alleinerziehende Perso-

nen bezahlen können. 

Die Stadt möchte vermehrt mit Wohnbaugenossenschaften zusam-

menarbeiten, um das Segment des preisgünstigen Wohnungsbaus an 

geeigneten Lagen zu stärken. 

134 2.2-9 M  X  Planungsbüros " Wettbewerbe 

Mitwirkung von Fachleuten 

Wird zur Kenntnis genommen.  

135 1.3-2 L   X Wir unterstützen den Grundsatz der Siedlungsentwicklung nach innen, sofern 

dieser an den richtigen Standorten umgesetzt wird. Thun verfügt bereits heute 

über eine grosse Anzahl von qualitativ hochstehenden Grün- und Naherholungs-

flächen. Einen Handlungsbedarf für eine markante Erweiterung dieser Flächen 

sehen wir nicht. Zwar unterstützen wir die soziale Durchmischung der Quartiere, 

wir kritisieren aber deutlich, dass die Stärkung der Steuerkraft mittels Wohnraum 

für wirtschaftlich leistungsfähige Personen kein Schwerpunkt des STEK 2035 

darstellen soll. Dies ist zwingend zu korrigieren! Preisgünstiger Wohnraum hat 

durch die Stärkung und Erneuerung der WBG zu geschehen. Eine direkte städti-

sche Wohnbauförderung (aktive Bodenpolitik) lehnen wir ab. 

Die Schaffung vielfältiger Wohnangebote sind explizit Teil der Strategie 

«Wohnen» des STEK 2035. Dies umfasst auch die Schaffung von 

hochwertigen Wohnangeboten. Durch die zielgerichtete, gebietsspezifi-

sche Entwicklung von Wohn-, Arbeit und Mischgebieten und deren 

Inwertsetzung wird die Steuerkraft Thuns mittelfristig gestärkt. Eine 

aktive Bodenpolitik kann dazu ein wichtiger Träger sein und soll nicht 

isoliert als Instrument einzig für die Förderung von preisgünstigem 

Wohnraum betrachtet werden.  

136 1.3-2 M  X  Zwar begrüssen wir einen aktiven Einbezug der Bevölkerung bei der künftigen 

Stadtentwicklung, der weiteren Durchführung von Testplanungen o.ä. stehen wir 

aber kritisch gegenüber. Das Resultat der Testplanung Schadaugärtnerei muss 

als ungenügend bezeichnet werden. Ob sich der Aufwand in Bezug auf die Test-

planung Freistatt überhaupt lohnt, wird sich erst noch zeigen müssen. 

Die hochstehende Bau- und Planungskultur beinhaltet die partner-

schaftliche gebietsspezifische Entwicklung von Arealen mit gemeinsam 

definierten Prozessen und Verfahren, welche auf die gebietsspezifi-

schen Identitäten Rücksicht nehmen, jedoch ergebnisoffen und in einer 

breiten Ideenkonkurrenz die jeweils besten Lösungen für die jeweiligen 

Areale hervor bringen. 

137 1.3-3 L X   Wir begrüssen die Unterscheidung der Gebietsentwicklungen in die Kategorien 

Neuorientieren, Weiterentwickeln und Bewahren. Es ist jedoch äusserst wichtig, 

dass diese Begriffe nicht rein quantitativ (maximal ausnützen, unqualifiziert ver-

dichten, nur erhalten und nicht erneuern) interpretiert und angewendet werden. 

Daher erhält für uns die Prämisse/der Grundsatz, dass Thun eine hochstehende 

Bau- und Planungskultur pflegt, eine übergeordnete Bedeutung. 

Die hochstehende Bau- und Planungskultur beinhaltet die partner-

schaftliche gebietsspezifische Entwicklung von Arealen mit gemeinsam 

definierten Prozessen und Verfahren, welche auf die gebietsspezifi-

schen Identitäten Rücksicht nehmen, jedoch ergebnisoffen und in einer 

breiten Ideenkonkurrenz die jeweils besten Lösungen für die jeweiligen 

Areale hervor bringen. Verdichtung und Entwicklung dürfen nicht rein 

quantitativen Faktoren folgen, sondern müssen hohen qualitativen 

Anforderungen entsprechen und Mehrwerte für die AnwohnerInnen und 

das Quartier liefern. 
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138 1.3-3 Z X   Nebst einem vielfältigen Angebot an Wohnformen für alle Bevölkerungsschichten 

legen wir vor allem Wert auf ein ausreichendes Angebot an preisgünstigem 

Wohnraum. Zur Umsetzung dieses Ziels sind der gemeinnützige Wohnungsbau 

und die Bodenpolitik der öffentlichen Hand, insbesondere der Stadt, entscheiden-

de Instrumente resp. Faktoren. 

Diese Zielsetzung ist im STEK 2035 abgebildet. 

139 1.3-3 M  X  Wir erwarten Massnahmen in der baurechtlichen Grundordnung sowie Verfahren 

und Konzepte, die gewährleisten, dass Projekte im Sinne unserer vorgängig 

kommentierten Zielsetzung umfassend und auch innert nützlicher Frist umsetzbar 

sind. 

Das STEK 2035 bildet die Leitlinie für die anschliessende konkrete und 

verbindliche Überarbeitung der baurechtlichen Grundordnung, beste-

hend aus Zonenplan und Baureglement. 

140 1.4-11 L X   Bei der Verdichtung muss auch die Infrastruktur entsprechend angepasst werden 

(z. B. Verkehr, im Besonderen der öV und der Langsamverkehr) 

Dieser Grundsatz ist im STEK 2035 entsprechend formuliert. 

141 1.4-11 Z X   Wenn grössere Wohnüberbauungen entstehen, muss auch eine «soziale» Infra-

struktur entstehen (z. B. öffentlicher Kinderspielplatz) 

Dieser Grundsatz ist im STEK 2035 entsprechend formuliert. 

142 1.4-11 M  X  Eine Regelung für den Bau von Infrastruktur (z. B. Mobilfunkanlagen) in Wohnzo-

nen muss im Baureglement vorhanden sein. 

Wird im Rahmen der Überprüfung von Baureglement und Zonenplan 

behandelt. 

143 1.4-12 L X   Nicht aller günstige Wohnraum in Altbauten darf «verschwinden». Günstiger Wohnraum gehört zu einem vielfältigen Wohnangebot wie es 

im STEK 2035 aufgeführt ist. Günstiger Wohnraum muss auch dyna-

misch betrachtet werden. Die Lage der günstigen Altbausubstanz 

wechselt im Laufe der Jahre. Neubausubstanz wird mit dem Alter güns-

tiger ï gleichzeitig kommt die Altbausubstanz immer auch an einen 

Punkt, an dem sie erneuert werden muss. 

144 1.4-12 Z X   ¶ Es braucht zahlbare Wohnungen für Familien, Behinderte und SeniorInnen. 

¶ Weiter braucht es quartiernahe «Versorgungsstützpunkte» für ambulante Pfle-

gemassnahmen (z. B. Verbªnde, Medikamente richten, é) f¿r Podologie, Den-

talhygiene, LuFu, Elternberatung, Deutschunterricht f¿r Auslªnderé Es braucht 

aber auch einen grösseren Raum für Gruppentreffen-Vorträge (z. B. STT). 

Die Umsetzung der Wohnstrategie ist massgebend und sieht vor, um-

fassende Wohnangebote für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Die 

bestehenden Zentren sollten sich neuorientieren, um Austausch, Be-

gegnung und eine gute Quartierversorgung zu ermöglichen. 

145 1.4-12 M  X  Die konkreten Massnahmen sehen wie aus? Das STEK 2035 bildet die Leitlinie für die anschliessende konkrete und 

verbindliche Überarbeitung der baurechtlichen Grundordnung, beste-

hend aus Zonenplan und Baureglement. 

146 1.4-13 L X   Soziale und funktionale Durchmischung ist willkommen. 

Die soziale Durchmischung erfolgt nur, wenn auch die Wohnkosten für unter-

schiedliche Anspruchsgruppen vorhanden sind. Aktive Steuerung von grösseren 

Parzellen und Arealen durch Entwicklung oder Transformation muss stark in den 

Vordergrund gestellt werden. Schaffung von preisgünstigem Wohnraum, kombi-

Diese Zielsetzung ist im STEK 2035 abgebildet. 
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niert mit öffentlichen Angeboten und einer guten Versorgung ist ein Spagat und 

birgt Gefahrenpotential. Der soziale Wohnungsbau, bedeutet preisgünstigen 

Wohnraum, muss dringend durch die Stadt Thun gefördert und gewährleistet 

werden. 

147 1.4-13 Z X   Belebende Durchmischung hört sich fantastisch an, die Durchgrünung (was 

bisher nicht der Fall war) ist unbedingt ganz gross herauszustreichen. Der Klima-

wandel zeigt klassisch, was passiert, wenn dies weiterhin nicht geschieht (siehe 

Manor-Platz, Viehmarktplatz). Die Unterhaltskosten für die Pflege und Instandhal-

tung von Grünflächen sollen auf lange Sicht und nachhaltig gesichert werden. 

Augenmerk auf sinnvolle Einteilung von belebten Quartierzentren und ruhigen 

Wohnflächen wird sehr begrüsst. Belebte Quartierzentren sollen nicht zwingend 

mit Shoppingcentern assoziiert werden. 

Mit der fortschreitenden Siedlungsentwicklung nach innen nimmt auch 

die Bedeutung der Frei- und Grünflächen zu. Die Themen Energie und 

Nachhaltigkeit/Klimawandel/Biodiversität/Umwelt werden als zusätzli-

cher Grundsatz ins STEK 2035 aufgenommen. 

 

Bestehende Zentren sollten sich neuorientieren, um Austausch, Begeg-

nung und eine gute Quartierversorgung zu ermöglichen. 

148 1.4-13 M  X  Die Massnahmen sind zu wenig präzise und aussagekräftig («wo sinnvoll und 

verträglich», «zeitgemäss bereinigen» oder «umfassend und innovativ»). 

Dadurch, dass der Bürger keine Chance mehr hat, weder über das Baureglement 

noch Zonenplanänderungen abzustimmen, müssen hier zwingend stichhaltigere 

Formulierungen auftauchen. 

Das STEK 2035 bildet die Leitlinie für die anschliessende konkrete und 

verbindliche Überarbeitung der baurechtlichen Grundordnung, beste-

hend aus Zonenplan und Baureglement. Diese werden auch der Bevöl-

kerung zur öffentlichen Mitwirkung vorgelegt. 

149 2.1-39 L   X Es bleibt die oben angedeutete Frage zur eher mittelmässigen Planungs- und 

Baukultur der Stadt Thun: Die Qualität könnte z. B. bei Arealbebauungen oder 

städtebaulich heiklen Orten z. B. mit Wettbewerben gesteigert werden. Qualitativ 

unbefriedigend erscheint gelegentlich die planerische und baurechtliche Umset-

zung in den vielen Ortsbildzonen. Hier werden baurechtliche Regelungen ausser 

Kraft gesetzt, was bezüglich der Anforderungen an die realisierte Baukultur eine 

umso grössere Verantwortung der involvierten städtischen Bewilligungsgremien 

voraussetzt, was nicht immer wahrgenommen wird. 

Die hochstehende Bau- und Planungskultur beinhaltet die partner-

schaftliche gebietsspezifische Entwicklung von Arealen mit gemeinsam 

definierten Prozessen und Verfahren, welche auf die gebietsspezifi-

schen Identitäten Rücksicht nehmen, jedoch ergebnisoffen und in einer 

breiten Ideenkonkurrenz die jeweils besten Lösungen für die jeweiligen 

Areale hervorbringen. Verdichtung und Entwicklung dürfen nicht rein 

quantitativen Faktoren folgen, sondern müssen hohen qualitativen 

Anforderungen entsprechen und Mehrwerte für die AnwohnerInnen und 

das Quartier liefern. 

150 2.1-39 Z X   Wichtig erscheint die quartierspezifische Entwicklung: Auch einzelne Aussen-

quartiere als ehemalige Dörfer haben sich in der Bebauungsstruktur sehr unter-

schiedlich entwickelt. Dies müsste vor allem auch Konsequenzen auf eine ent-

sprechende Differenzierung für die angestrebten kleinen Quartierzentren haben. 

Ein Quartierzentrum in Allmendingen ist siedlungsbaulich vielleicht ganz anders 

strukturiert als eines in Goldiwil. 

Die Grundsätze zu einer quartier- und gebietsspezifischen Entwicklung, 

welche auf bestehende prägende Strukturen Rücksicht nimmt und 

diese weiterentwickelt, sind im STEK 2035 entsprechend formuliert. 

151 2.1-39 M  X  Einige Massnahmen sind in der Umsetzung als Strategie vage formuliert und 

daher schwierig abzuschätzen. Aufzonungen müssen mit viel Augenmass und 

zurückhaltend erfolgen: Sie sollen in der Dichte besonders im Übergang zu den 

Die Bedeutung der quartierspezifischen Entwicklung ist unter den Zie-

len Wohnen geklärt. Durch die Unterscheidung in Gebiete mit unter-

schiedlichem Entwicklungspotential- und Dynamik (Neuorientieren, 
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Ortsbildgebieten und Zonen der «Bewahrung» rücksichtsvoll umgehen. Dazu sind 

spezifisch entsprechende Vorgehensweisen und Strategien zu entwickeln. Was 

bedeutet «zeitgemässe Bereinigung der Ortsbildgebiete»? Darunter kann alles 

verstanden werden und bleibt als Formulierung so oberflächlich. Weiter was 

bedeutet z. B. die Neuorientierung «Schwäbis» konzeptionell für den Flussraum 

der Aare? Dazu wären Strategien zu entwickeln! 

Weiterentwickeln, Bewahren) ist eine sehr gebietsspeifische Verdich-

tung mit Rücksicht auf die jeweiligen bestehenden prägenden Struktu-

ren und Identitäten der Gebiete möglich. Das STEK 2035 bildet die 

Leitlinie für die anschliessende konkrete und verbindliche Überarbei-

tung der baurechtlichen Grundordnung, bestehend aus Zonenplan und 

Baureglement. 

152 1.3-4 L   X Das Problem der Wohnkosten muss separat angepackt werden. Wieso nicht 

durch ein Leitpapier «Wohnbaugenossenschaften und sozialer Wohnungsbau». 

Die Stadt möchte in Anlehnung an die Wohnstrategie 2030 vermehrt mit 

Wohnbaugenossenschaften zusammenarbeiten, um das Segment des 

preisgünstigen Wohnungsbaus an geeigneten Lagen zu stärken. 

153 1.3-4 Z X   Dabei sind grosse Grünflächen wichtig, damit sich die Menschen in Aussenräu-

men treffen können. Vielleicht sind es ja nicht einfach immer «Spielplätze». 

Eine differenzierte Entwicklung der einzelnen Quartiere mit einer ent-

sprechenden Dichte und der Sicherstellung attraktiver Grün- und Frei-

flächen ist als Ziel im STEK 2035 formuliert. 

154 1.3-4 M  X  Da fehlt uns einfach der Mut, konkrete Themen anzusprechen. Es liegen zig 

ungenutzte Flächen brach, weil das Baureglement die Nutzung einschränkt, in 

der Aussenbetrachtung würde aber durch diese Öffnung noch nichts verändert 

(Dachgeschosse, Umnutzungen usw.) 

Wird zur Kenntnis genommen.  

155 1.3-5 L X   Umfassende Wohnangebote heisst für uns, dass auch günstige Wohnungen für 

z. B. Familien und Rentner gebaut werden. 

Die Stadt möchte in Anlehnung an die Wohnstrategie 2030 vermehrt mit 

Wohnbaugenossenschaften zusammenarbeiten, um das Segment des 

preisgünstigen Wohnungsbaus an geeigneten Lagen zu stärken. 

156 1.3-5 M  X  Langwierige Testplanungen/Mitwirkungsverfahren haben oftmals mässige Resul-

tate. Bsp. Schadaugärtnerei 

Die hochstehende Bau- und Planungskultur beinhaltet die partner-

schaftliche gebietsspezifische Entwicklung von Arealen mit gemeinsam 

definierten Prozessen und Verfahren, welche auf die gebietsspezifi-

schen Identitäten Rücksicht nehmen, jedoch ergebnisoffen und in einer 

breiten Ideenkonkurrenz die jeweils besten Lösungen für die jeweiligen 

Areale hervor bringen. Verdichtung und Entwicklung dürfen nicht rein 

quantitativen Faktoren folgen, sondern müssen hohen qualitativen 

Anforderungen entsprechen und Mehrwerte für die AnwohnerInnen und 

das Quartier liefern. 

157 1.4-14 Z X   Ein vielfältiges Angebot an Wohnformen für alle Bevölkerungsschichten und 

Lebenssituationen ist in ausreichender Menge bereitzustellen. Der Anteil an 

bezahlbarem Wohnraum ist mindestens im heutigen Umfang, bezogen auf die 

Einwohnerzahl, beizubehalten respektive zu stärken. 

 

Dies ist ein Ziel des STEK 2035 wie auch der Wohnstrategie 2030. 

158 1.4-14 M X   Der Grundsatz «Thun pflegt eine hochstehende Bau- und Planungskultur» ist zu 

leben. Transparente und qualitätssichernde Prozesse zu Planungen und Umset-

Die hochstehende Bau- und Planungskultur beinhaltet die partner-

schaftliche gebietsspezifische Entwicklung von Arealen mit gemeinsam 
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zungen in den Gebieten «Neuorientieren» und «Weiterentwickeln» sind nach wie 

vor sicherzustellen. Zur Entwicklung «Siegenthalergut» verweisen wir auf unsere 

Beilage zum STEK «OPR Open House November 2017». 

definierten Prozessen und Verfahren, welche auf die gebietsspezifi-

schen Identitäten Rücksicht nehmen, jedoch ergebnisoffen und in einer 

breiten Ideenkonkurrenz die jeweils besten Lösungen für die jeweiligen 

Areale hervor bringen. Verdichtung und Entwicklung dürfen nicht rein 

quantitativen Faktoren folgen, sondern müssen hohen qualitativen 

Anforderungen entsprechen und Mehrwerte für die AnwohnerInnen und 

das Quartier liefern. 

159 1.3-6 L X   Wie bereits erwähnt stellt die Entwicklung nach innen eine Option von mehreren 

Optionen dar. Die soziale Durchmischung erachten wir als angebracht und wich-

tig. Allerdings ist dabei besonders auch für wirtschaftlich leistungsfähige Bevölke-

rungsgruppen die Attraktivität zu wahren bzw. signifikant zu steigern. Das Bilden 

von preisgünstigem Wohnraum ist nicht Sache der Stadt Thun, sondern Sache 

der Privatwirtschaft. Das Bilden von guten Rahmenbedingungen dazu ist jedoch 

Sache der Stadt. 

Im STEK 2035 ist die Zielsetzung, dass Wohnangebote für alle Bevöl-

kerungsgruppen geschaffen werden sollen und damit nicht nur preis-

günstiger Wohnungsbau, sondern auch Angebote im gehobeneren 

Segment realisiert werden, enthalten. 

160 1.3-6 Z  X  Der FDP der Stadt Thun erscheint die Beurteilung der Quartiere noch nicht in 

einem gesamtheitlichen Ansatz erfolgt zu sein. So spielt zum Beispiel Goldiwil 

ausschliesslich in der Strategie «Landschaft» eine Rolle. 

Goldiwil verfügt aus raum- und siedlungsplanerischer Sicht nicht über 

ein grosses Entwicklungspotential. Dem Grundsatz zur Siedlungsent-

wicklung nach innen soll entsprochen werden, entsprechend befinden 

sich die grossen Entwicklungspotentiale vorwiegend in der Kernstadt. 

Die vorhandenen insbesondere landschaftlichen Qualitäten von Goldiwil 

gilt es zu bewahren, um die einmalige Identität dieses Gebietes zu 

erhalten. 

161 1.3-6 M   X Für die FDP Thun ist der aktive Einbezug aller Stakeholder bei den zukünftigen 

Planungen wichtig und wird begrüsst. Allerdings messen wir auch der zeitlichen 

Umsetzung der Planungen eine hohe Bedeutung zu.  

Gegenüber den Testplanungen melden wir unsere Vorbehalten an, da die bishe-

rigen Testplanungen wie die der Schadaugärtnerei durch Partikularinteressen zu 

keinem brauchbaren Resultat geführt haben. 

Die hochstehende Bau- und Planungskultur zeichnet sich auch dadurch 

aus, dass frühzeitig der Dialog mit externen Partnern gesucht und der 

Planungsprozess gemeinsam definiert wird. Das Entwickeln über bele-

bende Ideenkonkurrenz stellt zudem sicher, dass die Prozesse ergeb-

nisoffen gestaltet sind, um die bestmöglichen Lösungen für Thuns 

Areale zu identifizieren. 

162 1.4-16 M  X  Zu viele Konzepte. Die als Führungsinstrumente gedachten Konzepte werden 

unübersichtlich. 

Das STEK 2035 bildet das übergeordnete Führungsinstrument des 

Gemeinderates, aus welchem sich weitere Konzepte ableiten können. 

163 2.1-46 Z   X Auf Seite 36 wird die Hoffmatte der Strategie «Mischgebiete und Zentren» zuge-

ordnet. Dort wird die Hoffmatte aber mit keinem Wort erwähnt. 

Das Gebiet Hoffmatte ist der Strategie Wohnen zuzuordnen.  

164 2.1-46 M  X  Es ist viel von Prozessen, innovativen Wohnprojekten und Entwicklungskonzep-

ten die Rede. Auch steht geschrieben, dass die betroffene Quartierbevölkerung 

beteiligt wird. Unter anderem von Entwicklungskonzepten für Schlüsselareale. Als 

direkt betroffene Anwohner bei der Hoffmatte (6) haben wir bis heute davon 

Zur Zonenplanänderung Hoffmatte wurde 2017 die öffentliche Mitwir-

kung durchgeführt. Die Eingabe ist nicht weiter regelbar durch das 

STEK 2035. Das STEK 2035 ist ein konzeptioneller handlungsorientier-

terer Werkzeugkasten zur Steuerung der räumlichen Entwicklung. 
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nichts bemerkt. 

165 1.4-17 L   X Zur Unterstützung der Strategie «Wohnen» wäre die Erstellung einer Sinus-

Milieu-Studie hilfreich. Die Ref. Kirche der Stadt Thun hat vor einigen Jahren eine 

solche Studie für die Kirche erstellt und ist zu sehr interessanten Ergebnissen 

gekommen. Gerade im Zusammenhang mit der sozialen Durchmischung wäre 

diese Sinus-Milieu-Studie hilfreich, nicht alles lässt sich mischen. Bei einer ver-

dichteten Bauweise sollte auf genügend Aussenraum geachtet werden. Bei den 

Wohnangeboten sollten auch neue Wohnformen für die älteren Thunerinnen und 

Thuner wie z. B. Wohngemeinschaften u. ä. eingeplant werden. 

Gemäss Strategie «Wohnen» des STEK 2035 sollen umfassende 

Angebote für alle Bevölkerungsgruppen geschaffen und eine gute 

Durchmischung angestrebt werden. Dies beinhaltet auch Wohnangebo-

te für ältere Menschen und generationenübergreifende Angebote. Die 

Bereitstellung der entsprechenden Angebote wird jeweils areal- und 

gebietsspezifisch erfolgen und dabei die bestehende Ausgangslage, 

Stärken und Defizite miteinbeziehen müssen.  

Die Sicherstellung von qualitativ hochstehenden, nutzbaren Aussen-

räumen und eines vielfältigen Wohnangebotes ist im STEK 2035 als 

Ziel enthalten. 

166 1.4-17 Z X   Die quartierspezifische Entwicklung sollte auf den dörflichen Charakter von All-

mendingen Rücksicht nehmen. Allmendingen darf kein Schlafquartier werden d.h. 

Wohnen und arbeiten müssen gemeinsam Platz haben. 

Dies ist durch die bereits heute mehr als ausreichende Ausscheidung 

von Gewerbezonen und des Quartierzentrums gewährleistet. Die Ent-

wicklung in Allmendingens soll nicht künstlich forciert werden. 

167 2.1-48 L, Z  X  Auch hier gilt, dass die bisher von der Planungsstelle kommunizierten Aussagen 

sehr allgemein sind und bezüglich konkreter Umsetzung nicht klar ist, wo die 

Planung dann schliesslich hinführen wird. Es besteht die bekannte Gefahr, dass 

auf der Suche nach allseitiger Akzeptanz nur mit zaghaften, visionslosen Ansät-

zen geplant wird. Damit würden eindeutig Chancen verpasst, auch grundsätzliche 

Diskurse zu führen über die Stadtentwicklung der nächsten 10-20 Jahren. 

Das STEK 2035 ist ein konzeptioneller handlungsorientierterer Werk-

zeugkasten zur Steuerung der räumlichen Entwicklung, die konkrete 

und verbindliche Regelung wird im Rahmen des Zonenplans und Bau-

reglements überarbeitet. 

168 2.1-48 M  X  Im Grundsatz eher ja ï auf Grund des aktuell kommunizierten Planungsstandes 

ist hier eine Beurteilung noch nicht möglich 

Wird zur Kenntnis genommen.  

169 2.1-47 L   X Meine Zustimmung oder Ablehnung nur anhand dieser Sätze zu geben, ist nicht 

möglich: Man kann sich darunter ganz Gegensätzliches vorstellen. Deshalb kurz 

ausformuliert: 

¶ Ich begrüsse es, wenn wir zu unserer wunderschönen Stadt Sorge tragen und 

uns Gedanken zu deren Entwicklung machen. 

¶ Thun soll keine Grossstadt werden und den heimeligen Städtli-Charakter, der 

viel an seinem einmaligen Charme ausmacht, behalten. 

¶ Nicht Quantität, sondern Qualität soll das Ziel sein. 

¶ Von der Massentierhaltung will man wegkommen ï stete Verdichtung der 

menschlichen Lebensräume führt zur «Massenmenschenhaltung» mit vielen 

negativen Auswirkungen. 

¶ Die wenigen noch freien Seezugänge sollen der Öffentlichkeit erhalten bleiben. 

ÖV: In einer Stadt erhoffe ich mir/ erwarte ich, mindestens eine Busverbindung 

Die Stadt entwickelt sich aus ihren bestehenden Qualitäten und pflegt, 

wo es richtig ist, die Siedlungsstruktur und Quartiercharakter. Die Ent-

wicklung nach innen stellt einen hohen Qualitätsanspruch an Bauten 

und Freiräume und darf nicht nur quantitative Faktoren berücksichtigen. 

Die Zugänglichkeit zum See/Ufer ist im STEK 2035 festgehalten. 

Eine optimierte öV-Anbindung ist für eine sich entwickelnde Stadt zent-

ral. Diese wird im Detail nicht im STEK 2035, sondern in der öV-

Planung der RVK gemeinsam mit den Nachbargemeinden und dem 

Kanton geregelt. 
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auf den ersten und letzten Schnellzug, an allen Wochentagen. 

170 2.1-74 L X   Die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum und dadurch Förderung der sozia-

len Nachhaltigkeit und der Austausch zwischen unterschiedlichen Einkommens- 

und Bevölkerungsgruppen sollte nicht erste Priorität haben. Es muss in erster 

Linie das Wohnangebot für mittlere / höhere Einkommen gefördert werden, um 

langfristig die Steuererträge zur Stärkung der Finanzen der Stadt sicher zu stel-

len. Die Wohnangebote für preisgünstigen Wohnraum werden mit den Wohnge-

bieten der Wohnbaugenossenschaften ja bereits abgedeckt. 

Im STEK 2035 wird die Zielsetzung formuliert, dass Wohnangebote für 

alle Bevölkerungsgruppen geschaffen werden sollen und damit nicht 

nur preisgünstiger Wohnungsbau, sondern auch Angebote im gehobe-

neren Segment realisiert werden. Durch die gebietsspezifische Entwick-

lung von Wohn-, Misch- und Arbeitsgebieten und deren Inwertsetzung 

wird mittelfristig die Steuerkraft der Stadt Thun gestärkt. 

171 2.1-74 Z  X  Eine gemeinsame Überbauung von mehreren Parzellen kann den Gebietscharak-

ter des Quartiers rasch verändern, weil die überbauten Parzellen ein Ungleich-

gewicht zu den umgebenen kleinen Parzellen bilden. Bei gemeinsamer Überbau-

ung mehrerer Parzellen sollten deshalb grössere Grenzabstände nach aussen 

geschaffen werden. Die Entwicklung der Quartiere mit «Entwicklungscharakter» 

ist auch so noch möglich, beeinträchtigt aber das Gesamtbild weniger und die 

kleinen ï durchgrünten ï Parzellen stehen in Gleichgewicht zu den überbauten. 

Die räumliche und bauliche Veränderung dieser Gebiete geschieht mit Rücksicht 

auf die bestehenden Quartierstrukturen. 

Im Rahmen der Revision der Grundordnung ist sie arealspezifisch 

festzulegen. In den Gebieten «Neuorientieren» ist die Überwindung der 

Parzellengrenzen wichtig, um neue, dichtere Strukturen mit hoher 

städtebaulicher Qualität schaffen zu können. In den Gebieten «Weiter-

entwickeln» ist die Gestaltungsfreiheit im Rahmen der Überbauung 

mehrerer Parzellen bereits heute durch die übergeordnete Gesetzge-

bung ermöglicht. Es wird zu prüfen sein, in wie weit sich diese Möglich-

keit überhaupt einschränken lässt. 

172 2.1-74 M  X  Die Gebiete «Bewahren» weisen eine besonders hohe Siedlungsqualität auf. Um 

die bestehenden Bauten und Grünstrukturen in ihrem Charakter erhalten zu 

können und eine tiefgreifende Veränderung der Siedlungsstruktur in diesen Ge-

bieten zu verhindern, sollten für die ISOS-Ortsbildgebiete (Erhaltungszone A und 

B) im Baureglement die ISOS-Schutzkriterien umgesetzt werden (was ist wichtig 

und soll erhalten bleiben). So können diese Gebiete als Zeugen des prägenden 

kulturellen Erbes bewahrt bleiben. In den Wohnzonen mit Bewahrungscharakter 

keine Erhöhung der Ausnützungsziffern oder Verringerung der Grenzabstände in 

der neuen Bauordnung. 

Wird im Rahmen der Überprüfung von Baureglement und Zonenplan 

behandelt. 

173 2.2-19 Z X   Eine Durchmischung ist nur mit «stillen Gewerben» zweckmässig. Unter einem 

«stillen Gewerbe» (z. B. Büros, Arztpraxen, Künstlerateliers oder Coiffeurbetrie-

be) werden im Bau- und Planungsrecht gemeinhin Betriebe eingestuft, die weder 

durch ihren Betrieb noch durch den verursachenden Verkehr oder Lärm sich 

störend auf die Umgebung auswirken. 

Entspricht den Strategien des STEK 2035. 

174 2.2-19 M X   In der Umsetzung der Strategie «Wohnen» wird beabsichtig, dass bei grossen 

Areal- und Gebietsentwicklungen Mobilitätskonzepte erstellt werden und die 

Wohnbauentwicklung mit der Mobilität abgeglichen werden soll. Dies bedingt eine 

Strassenraumsicherung zwecks Erschliessung der neuen Wohngebiete durch 

Die Entwicklung des öV-Netzes wird im Gesamtverkehrskonzept eben-

falls mit der Siedlungsentwicklung abgeglichen. 
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den öffentlichen Verkehr. 

175 2.1-75 L   X Dichte ist nirgends festgelegt. Umsetzung auch altermässig, nicht nur soziale 

Durchmischung. 

Die soziale Durchmischung umfasst auch den Teilaspekt der Alters- 

oder Generationendurchmischung. 

176 2.1-75 M  X  Umfassende Wohnangebote: Woher sollen 5000 zusätzliche Personen kommen 

bei einer Kinderreproduktionsrate von 1,5 Kind/Frau? Wer baut, Wohnbauförde-

rung durch die Stadt? 

Zonenplan: wo heute Wohnen und Arbeiten seit 100 Jahren bestehen nicht ein-

schränken, z. B. Mittlere Strasse. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

177 2.1-76 L  X  Passende Dichte und Freiflächen wo? Nicht ersichtlich! Altersdurchmischung 

berücksichtigen, keine Altersghettos! Dichte: wie viele Einwohner pro km²? Um-

fassende Wohnangebote durch wen? Private od. öffentliche Mittel? 

Auf den Karten zu den einzelnen Strategien ist jeweils dargestellt, wo 

Gebiete mit hohem Entwicklungs- und Verdichtungspotential liegen 

(«Neuorientieren»), Freiflächen sind grundsätzlich bei allen grösseren 

Arealentwicklungen mitzugestalten.  

178 2.1-76 M   X Der Zonenplan schliesst Wohnen und Arbeiten aus. Bestehende Wohngebäude 

sind in der Zone Arbeiten nur noch toleriert. 

Die Strategie «Mischgebiete und Zentren» des STEK 2035 sieht vor, 

dass vermehrt Mischgebiete, in denen unterschiedlichste Nutzungen 

nebeneinander Platz haben (Arbeiten, Wohnen, Versorgung, Freizeit, 

Kulturé) und damit dem Grundsatz der kurzen Wege Rechnung tragen, 

ausgeschieden werden. 

179 1.3-8 L  X  ¶ Quartierzentren, soziale und funktionale Durchmischung sind erstrebenswert 

und zwingend. 

¶ Verkehrs- und autofreie Gebiete fehlen. 

¶ Klare Strategien für die grössten Gebiete eingeteilt in «Weiterentwickeln» 

fehlen. Müssen zwingend definiert werden, da dieses «Weiterentwickeln» vor 

dem «Neuorientieren» an den meisten Orten geschehen sollte. 

Die Siedlungsentwicklung nach innen geht eher davon aus, das «Neu-

orientieren» auf bezeichneten Flächen zu forcieren, demgegenüber 

aber mit dem «Weiterentwickeln» in der Fläche zurückhaltend zu sein. 

Ein offener, ungeordneter Verdichtungsprozess in der Fläche führt in 

der Gesamtheit zu Verlusten an städtebaulicher Qualität. 

180 1.3-8 Z X   ¶ Soziale Durchmischung bedeutet bezahlbaren Wohnraum. Dieser kann gut 

auch durch die Stadt geschaffen werden. 

¶ Ziel städtischen Wohnraum zu schaffen auf geplanten einzuzonenden Flächen. 

Die Stadt möchte in Anlehnung an die Wohnstrategie 2030 vermehrt mit 

Wohnbaugenossenschaften zusammenarbeiten, um das Segment des 

preisgünstigen Wohnungsbaus an geeigneten Lagen zu stärken. 

181 1.3-8 M   X ¶ Massnahmen Baureglement und Zonenplan nicht klar ersichtlich. 

¶ «Weiterentwickeln» priorisieren, Neueinzonungen sekundär. 

¶ Innovative Entwicklungsprozesse und Qualitätssicherung zwingend! 

Das STEK 2035 bildet die Leitlinie für die anschliessende konkrete und 

verbindliche Überarbeitung der baurechtlichen Grundordnung, beste-

hend aus Zonenplan und Baureglement. Die Entwicklung der Gebiete 

mit hohem Verdichtungspotential mit partnerschaftlichen Verfahren und 

Prozessen und qualitätssichernden Verfahren mit einer breiten Ideen-

konkurrenz stellt sicher, dass die hohen qualitativen Anforderungen an 

die Siedlungsentwicklung nach innen erfüllt werden und ermöglicht 

auch das Ausloten von neuen, innovativen Ideen. 
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182 2.2-20 Z  X  Die geforderte Verdichtung nach innen steht in einem Zielkonflikt mit den be-

schriebenen «ruhigen Quartieren». Thun soll urbaner und dichter werden. Die 

funktionale Durchmischung leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Die bestehende 

Substanz als einzige Referenz reicht für eine Neuorientierung nicht aus. Thun 

benötigt für die beiden Themen «Neuorientieren» und «Weiterentwickeln» Refe-

renzen jenseits des Tellerrands. Die Bevorzugung offener Typologien und der 

Ausschluss massierter Volumen und Grossformen (Blockrand) setzt Scheuklap-

pen und schränkt den Spielraum unnötig ein. Qualität und hohe Dichte schliessen 

sich nicht aus. 

Wichtig ist, dass die urbane Verdichtung in klar bezeichneten Räumen 

stattfinden soll. Es sollen Areale sein, welche sich durch ihre Zentrums-

lage/-funktion besonderes anbieten. Mit ihrer Verdichtung wird mehr 

Urbanität ï also städtischer Charakter ï angestrebt. Dazu zählen 

durchaus auch «Grossformen», welche im Rahmen nachgelagerter 

Arealentwicklungen zu definieren sind. 

183 2.2-20 M  X  Die Verdichtung nach innen ist komplex, risikoreich und zeit- und kostenintensiv. 

Damit die Ziele umgesetzt werden, sind einfache Verfahren und ausgewogene 

Anreizsysteme notwendig. Wichtige Elemente zur Förderung sind: substanzielle 

Mehrnutzung zum heutigen Zonenplan, massvolle Mehrwertabgaben, einfache 

und rasche qualitätssichernde Verfahren, einstufige Plangenehmigungsverfahren, 

ausreichende Ressourcen auf Seite Stadtplanungsamt. Hochhäuser als mögliche 

Form der Verdichtung werden in diesem Kapitel nicht thematisiert. Eine positive 

Aussage der Stadt diesbezüglich wäre zu begrüssen. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

184 1.3-9 L X   Generationenübergreifende Siedlungen wären gefragt. Damit solche realisiert 

werden, braucht es Initiative und privates Engagement. 

Dies ist ein wichtiges Ziel der Wohnstrategie 2030 und wird im STEK 

2035 noch präzisiert. 

185 1.3-9 M  X  Das Baureglement müsste grundsätzlich entschlackt werden. Die CVP anerkennt, 

dass diese Gratwanderung schwierig wird. Die Verfahren müssten verkürzt wer-

den. 

Wird im Rahmen der Überprüfung von Baureglement und Zonenplan 

behandelt. 

186 1.4-20 L  X  Wenn heute im Süden und Norden beinahe doppelte oder gigantische Einkaufs-

zentren errichtet worden sind auf der Basis früherer Planung, kann das Rad nicht 

mehr zurückgedreht werden. Das heisst, unnötige zusätzliche Quartierzentren mit 

Läden, die wieder mehr Verkehr in den Wohnquartieren bringen, sind zu unter-

lassen. An dessen Stelle ist die Wohnqualität in Wohnquartieren zu heben durch 

Verkehrsberuhigungen. 

Bestehende Zentren sollten sich neuorientieren, um Austausch, Begeg-

nung und eine gute Quartierversorgung zu ermöglichen. Die Quartier-

versorgung soll dabei primär bestehende Versorgungslücken schlies-

sen und nicht neue konkurrierende Angebote schaffen. 

187 1.4-20 M  X  Die Rechtsgleichzeit erfordert, dass altrechtliche Quartiere oder Zentren jetzt 

auch die Chance bekommen, dass ihre heutigen Grundeigentümer höher und 

verdichteter Bauen dürfen. Dass im Kreisel-Gebiet Länggasse/Mattenstrasse gar 

ein Hochhaus entstehen soll mit Läden usw. ist klar zu unterlassen. Es muss bei 

den verschiedensten Strassen, insbesondere der Länggasse links und rechts der 

Länggasse die Pflicht bestehen, dass bei grösseren Umbauten, beim Abriss von 

Wohnungen entlang der Länggasse im üblichen Abstand zur Begrünung quartier-

Die Siedlungsentwicklung nach innen geht eher davon aus, das «Neu-

orientieren» auf bezeichneten Flächen zu forcieren, demgegenüber 

aber mit dem «Weiterentwickeln» in der Fläche zurückhaltend zu sein. 

Ein offener, ungeordneter Verdichtungsprozess in der Fläche führt in 

der Gesamtheit zu Verlusten an städtebaulicher Qualität. Der Realisie-

rung von Grünräumen und strassenbegleitender Bepflanzung ist im 

Rahmen der Siedlungsentwicklung nach innen grosse Beachtung zu 
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übliche Schattenbäume zu pflanzen sind. schenken. 

188 2.1-80 L, Z  X  Die Thuner möchten beim Nachbar nicht auf dem Küchentisch sehen, was er isst, 

sie wollen ihre Privatsphäre. Sie wollen Ihre natürlichen Freiflächen für alle, ohne 

das alles schablonisiert wird. Der Stellenwert für Prestigeobjekte ist bei ihnen 

nicht so gross wie für ein paar einzelne. Es ist eine Frechheit, dass man die 

älteren Leute aus ihren Häusern werfen will, wofür sie ihr Leben lang gearbeitet 

haben und es jetzt geniessen wollen, nur damit sich die heutige junge Generation 

ins gemachte Nest setzen kann, ohne viel dafür tun zu müssen. Oder geht der 

ältere Gemeinderat und Stadtrat mit «gutem» Beispiel voran? 5000 Leute mehr 

brauchen massiv Strom und Wasser, produzieren Abwasser und Abfall. Reicht 

die Versorgung? Welche Zusatzkosten kommen da? So viele Leute bringen auch 

viel Mehrverkehr. Die Aussenquartiere leiden schon jetzt unter Überlastung durch 

Falschplanung. 

Die Stadt Thun wird gemäss den statistischen Prognosen des Bundes 

wachsen. Das STEK 2035 ist ein konzeptioneller handlungsorientierte-

rer Werkzeugkasten zur Steuerung dieser räumlichen Entwicklung, 

welche eine sorgfältige Abstimmung der Siedlungs- und Verkehrsent-

wicklung sowie mit der mittel- bis langfristigen Finanzplanung beinhal-

tet. 

189 2.1-80 M  X  Bevor etwas geändert wird, sollte zuerst dringend bei der Ehrlichkeit und dem 

Umgang der Behörden mit dem «gewöhnlichen Volk» angefangen werden. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

190 2.1-81 L  X  Der Grundsatz der Rechtsgleichheit muss aber auf alle Fälle ernst genommen 

werden. Wenn neue Quartierzentren entstehen soll und eine verdichtete Bauwei-

se anzustreben ist, dies offenbar auf Flächen im Eigentum der Stadt Thun be-

sonders verwirklicht werden soll, so ist dies nicht korrekt. Es gibt viele Wohnquar-

tiere älterer Ordnung, z.T. nur mit W2 ausgestattet, welche jetzt unter dem neuen 

Raumplanungsgesetz auch zum Zug kommen dürfen, indem ihre heute «be-

schränkte» W2-Zone endlich aufgestockt werden muss in W3 oder gar W4. Ich 

verweise auf meine Vorkorrespondenz im Zusammenhang, die ich ausdrücklich 

für diese Stellungnahme hier als integrierenden Bestandteil bezeichne und zu 

edieren bitte. 

Wird zur Kenntnis genommen, die Überprüfung erfolgt im Rahmen der 

Erarbeitung von Baureglement und Zonenplan.  

191 2.1-81 Z  X  Dies kann nur einher gehen mit einer Aufzonung von W2 in eine höhere Zone. 

Dies wird dann auch zu einer Mehrwertabschöpfung führen dürfen. So haben 

alle, auch die bestehenden Quartiere, gleiche Chancen im Rahmen der Revision. 

Wird zur Kenntnis genommen, die Überprüfung erfolgt im Rahmen der 

Erarbeitung von Baureglement und Zonenplan. 

192 2.1-82 L X   Dem Thema «lebendige Wohnquartiere» muss der Lärmproblematik an der 

Grenze Wohn-/Gewerbezone klare Grenzen gesetzt werden. Eine Verdichtung 

darf nur erfolgen, wenn die Lebensqualität der Wohnbevölkerung nicht einge-

schränkt wird. Mehr Dichte bedeutet auch mehr Verkehr. 

Die sorgfältige Abstimmung zwischen Siedlungsentwicklung und Ver-

kehr ist ein im STEK 2035 formulierter Grundsatz. 

193 2.1-84 L  X  Sein lassen, Wohnquartiere brauchen Ruhe und Platz! Man muss ihnen sonst 

nicht noch die restlichen Freiflächen nehmen. 

Die Entwicklung und Verdichtung soll nicht überall stattfinden und nur 

bis zu dem Ausmass, welches in den nächsten 15 Jahren tatsächlich 

benötigt wird. Sie soll fokussiert werden auf bestimmte Areale, dazwi-
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schen sollen die Wohnquartiere ihren heutigen Charakter erhalten 

können. 

194 2.1-85 L X   Die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum und dadurch Förderung der sozia-

len Nachhaltigkeit und der Austausch zwischen unterschiedlichen Einkommens- 

und Bevölkerungsgruppen sollte nicht Priorität haben. Es muss in erster Linie das 

Wohnangebot für mittlere und höhere Einkommensschichten forciert werden, um 

langfristig die Steuererträge zur Stärkung der Finanzen der Stadt sicher zu stel-

len. Die Wohnangebote für preisgünstigen Wohnraum werden mit den Wohnge-

bieten der Wohnbaugenossenschaften ja bereits abgedeckt. 

Im STEK 2035 wird die Zielsetzung formuliert, dass Wohnangebote für 

alle Bevölkerungsgruppen geschaffen werden sollen und damit nicht 

nur preisgünstiger Wohnungsbau, sondern auch Angebote im gehobe-

neren Segment realisiert werden.  

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die im STEK 2035 formulierten 

Grundsätze und Strategien zur Steigerung der Standortattraktivität 

beitragen und dank der Schaffung eines umfassenden Wohnangebotes 

und Inwertsetzung hochwertiger Lagen für unterschiedliche Nutzungen 

insbesondere in Mischgebieten auch die Steuerkraft langfristig gestärkt 

wird. 

195 2.1-85 Z  X  Eine gemeinsame Überbauung von mehreren Parzellen kann den Gebietscharak-

ter des Quartiers rasch verändern, wie die überbauten Parzellen ein Ungleichge-

wicht zu den umgebenen kleinen Parzellen bilden. Bei gemeinsamer Überbauung 

mehrerer Parzellen sollten deshalb grössere Grenzabstände geschaffen werden. 

Die Entwicklung der Quartiere mit «Entwicklungscharakter» ist auch so noch 

möglich, beeinträchtigt aber das Gesamtbild weniger und die kleinen ï durch-

grünten ï Parzellen stehen in Gleichgewicht zu den überbauten. So erst ge-

schieht die langsame räumliche und bauliche Veränderung dieser Gebiete mit 

Rücksicht auf die bestehenden Quartierstrukturen. 

Im Rahmen der Revision der Grundordnung ist sie arealspezifisch 

festzulegen. In den Gebieten «Neuorientieren» ist die Überwindung der 

Parzellengrenzen wichtig, um neue, dichtere Strukturen mit hoher 

städtebaulicher Qualität schaffen zu können. In den Gebieten «Weiter-

entwickeln» ist die Gestaltungsfreiheit im Rahmen der Überbauung 

mehrerer Parzellen bereits heute durch die übergeordnete Gesetzge-

bung ermöglicht. Es wird zu prüfen sein, in wie weit sich diese Möglich-

keit überhaupt einschränken lässt. 

Eine quartiergerechte Verdichtung und Entwicklung mit sorgfältigem 

Umgang mit den bestehenden Qualitäten Thuns zur aktiven Pflege des 

Stadt- und Ortsbildes ist angestrebt. Allfällige Anpassungen der Grenz-

abstände werden im Rahmen des Zonenplans und Baureglements 

überprüft. 

196 2.1-85 M  X  Die Gebiete «Bewahren» weisen eine besonders hohe Siedlungsqualität auf. Um 

die bestehenden Bauten und Grünstrukturen in ihrem Charakter erhalten zu 

können und eine tiefgreifende Veränderung der Siedlungsstruktur in diesen Ge-

bieten zu verhindern, sollten für die ISOS-Ortsbildgebiete in den Erhaltungszonen 

A und B im Baureglement zwingend die ISOS-Beschreibungen in konkrete 

Schutzkriterien umgesetzt werden (was ist wichtig und soll erhalten bleiben). Erst 

damit können diese Gebiete als Zeugen des prägenden kulturellen Erbes und 

einer traditionsreichen Thuner Baukultur bewahrt bleiben bis ins Jahr 2035. 

Wird im Rahmen der Überprüfung von Baureglement und Zonenplan 

behandelt. 

197 1.3-2    X Planerisches Ziel dieser Strategie ist es, bis ins Jahr 2035 Wohnraum für zusätz-

liche 5ó000 Einwohner/Innen zu schaffen. Geschehen soll dies durch die Er-

Der Gemeinderat legt ein besonderes Augenmerk auf die Schaffung 

von Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen und damit eine ausgewo-
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schliessung des Siegenthalerguts und durch Siedlungsentwicklung nach innen, 

was die SVP Stadt Thun ï an den richtigen Standorten vorausgesetzt ï unter-

stützt.  

Wir gehen mit dem Gemeinderat einig, dass eine gute soziale Durchmischung 

der Quartiere zu erhalten und zu fördern ist. Unverständlich erscheint uns aber, 

dass der Gemeinderat ein besonderes Augenmerk auf die Schaffung von preis-

günstigem Wohnraum, nicht aber auch auf die Schaffung von Wohnraum für 

wirtschaftlich leistungsfähige Personen setzen will. Damit steht die Ausrichtung 

des STEK 2035 im Widerspruch zur Wohnstrategie 2030 und läuft den fiskali-

schen Zielen der Stadtentwicklung entgegen. Die SVP Stadt Thun wiederholt an 

dieser Stelle noch einmal deutlich: die künftigen Aufgaben der Stadt Thun, insbe-

sondere der Erhalt und Ausbau der Schul-, Sport- und Freizeitinfrastruktur, kön-

nen nur sichergestellt werden, wenn die unterdurchschnittliche Steuerkraft der 

Stadt Thun gestärkt wird. Auch auf dieses Ziel hat sich der Gemeinderat im STEK 

2035 auszurichten. Wir fordern den Gemeinderat auf, die Strategie «Wohnen» 

um einen entsprechenden Passus zu ergänzen und dieses oft geäusserte Ziel 

politisch aktiv zu verfolgen!  

Schliesslich fordern wir, dass die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum durch 

die Erneuerung und Stärkung der Wohnbaugenossenschaften (WBG) zu gesche-

hen hat, wobei an dieser Stelle zu betonen ist, dass die Stadt Thun bereits heute 

durch tiefe Baurechtszinse für die WBG auf mögliche Einnahmen von rund 2 Mio. 

Franken pro Jahr verzichtet. Eine direkte städtische Wohnbauförderung (aktive 

Bodenpolitik) lehnen wir ab. Diese ist fehlerbehaftet und nicht Sache der öffentli-

chen Hand.  

Nebst der Entwicklung von Zonen für urbanes Wohnen (bspw. auf dem ESP 

Thun-Bahnhof) ist uns auch die Schaffung von Wohnraum für ältere Menschen 

ein besonderes Anliegen.  

Der weiteren Durchführung von Testplanungsverfahren stehen wir kritisch ge-

genüber. Die Testplanung Schadaugärtnerei ist aus unserer Sicht klar unbefriedi-

gend ausgefallen und hat keine wirklichen Vorteile gebracht. Ob die Testplanung 

Freistatt dereinst die Kosten rechtfertigen wird, gilt es abzuwarten. Die SVP Stadt 

Thun fordert vom Gemeinderat, Arealentwicklungen im Rahmen der ordentlichen 

baurechtlichen Verfahren an die Hand zu nehmen. Die Bevölkerung und weitere 

interessierte Kreise sind miteinzubeziehen, die Verantwortung muss aber bei der 

Exekutive liegen und kann auch nicht via Testplanung delegiert werden.  

Mit den erwähnten Arealen zur Schaffung von neuem Wohnraum (Bostudenzelg, 

gene Durchmischung. Das Augenmerkt liegt dabei nicht alleine auf die 

Schaffung von preisgünstigem Wohnraum, dieser stellt jedoch einen 

wichtigen Baustein dar. Das STEK 2035 nimmt die Zielsetzungen der 

Wohnstrategie auf, welche nebst der Schaffung von preisgünstigem 

Wohnraum, Wohnraum für ältere Menschen ebenso die Stärkung der 

Steuerkraft umfasst.  

 

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die im STEK 2035 formulierten 

Grundsätze und Strategien zur Steigerung der Standortattraktivität 

beitragen und dank der Schaffung eines umfassenden Wohnangebotes 

und Inwertsetzung hochwertiger Lagen für unterschiedliche Nutzungen 

insbesondere in Mischgebieten auch die Steuerkraft langfristig gestärkt 

wird.  

Die hochstehende Bau- und Planungskultur zeichnet sich auch dadurch 

aus, dass frühzeitig der Dialog mit externen Partnern gesucht und der 

Planungsprozess gemeinsam definiert wird. Das Entwickeln über bele-

bende Ideenkonkurrenz stellt zudem sicher, dass die Prozesse ergeb-

nisoffen gestaltet sind, um die bestmöglichen Lösungen für Thuns 

Areale zu identifizieren. 
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Rösslimatte, Siegenthalergut, Schönau, Freistatt, Hoffmatte) sind wir einverstan-

den. 

198 1.3-6    X Wir erwarten hier eine Erweiterung der Studien bis hin zu Konzepten von Ge-

meindefusionen. Alles andere widerspräche einer gesamtheitlichen Betrachtung. 

Vor rund 100 Jahren ist dies mit der Eingemeindung von Goldiwil gelungen. 

¶ Die soziale Durchmischung erachten wir als angebracht und wichtig. Allerdings 

ist dabei besonders auch für wirtschaftlich leistungsfähige Bevölkerungsgrup-

pen die Attraktivität zu wahren bzw. signifikant zu steigern. Alle Planungen und 

Visionen können nur umgesetzt werden, wenn die ungünstige Steuerkraft der 

Stadt Thun verbessert wird. Wir erkennen hier einen Widerspruch zwischen der 

Ausrichtung des STEK 2035 zur Wohnstrategie 2030 und den fiskalischen Zie-

len der Stadtentwicklung. Das Bilden von preisgünstigem Wohnraum ist nicht 

Sache der Stadt Thun, sondern Sache der Privatwirtschaft. Das Bilden von gu-

ten Rahmenbedingungen dazu ist jedoch Sache der Stadt. 

¶ Gegenüber den Testplanungen melden wir unsere Vorbehalte an, da die bishe-

rigen Testplanungen (z. B. Schadaugärtnerei) wegen Partikularinteressen zu 

bisher wenig brauchbaren Resultaten geführt haben. Dabei sollen im Projekt 

Schadaugärtnerei die ersten Massnahmen 2019 umgesetzt werden. Ob sich 

der vorgesehene Nutzungsmix als richtig erweist, wird sich zeigen. Was wir 

störend/problematisch finden, ist, wie sich die Stadt im Zusammenhang mit dem 

ursprünglich geplanten Projekt verhält. Es wäre sinnvoll, ein partnerschaftliche-

res Verhältnis mit Investoren zu pflegen und die wirtschaftlichen Interessen frü-

her in die Projektentwicklung bzw. den Partizipationsprozess einzubeziehen. 

Damit kann verhindert werden, dass Projekte/Konzepte «am Markt vorbei» ent-

wickelt werden und dann später, wenn der Handlungsspielraum abnimmt, zu 

Lasten der gewünschten Qualität geändert werden müssen. 

¶ Weiter fragen wir uns, ob wirklich alle aktuell unbebauten oder in ihrer Funktion 

nicht mehr benötigten Flächen entlang der Achse von der Schadau bis und mit 

Lachen als Grün- und Freiflächen benötigt werden. Die Lagen für Wohnraum im 

gehobenen Segment sind in der Stadt Thun beschränkt (Hanglagen sind über-

baut, Uferräume sind generell freizuhalten). Wenn die Stadt ihr Steuersubstrat 

verbessern will, ist sie jedoch auf gute Wohnlagen (z. B. in Seenähe) angewie-

sen. 

¶ Wir wissen alle, dass wir immer älter werden. In der vorliegenden Fassung des 

STEK wird diesem demografischen Umstand zu wenig Rechnung getragen. Es 

fehlen visionäre und innovative Modelle. Es geht nicht bloss um die Durchmi-

 

Das STEK 2035 formuliert die Zielsetzung, dass umfassende Wohnan-

gebote für alle Bevölkerungsgruppen geschaffen werden. Das STEK 

2035 nimmt die Zielsetzungen der Wohnstrategie auf, welche auch die 

Schaffung von Angeboten für ältere Menschen und damit auch neue, 

innovative Wohnformen und generationenübergreifende Wohnformen 

sowie die Stärkung der Steuerkraft beinhalten.  

 

Die hochstehende Bau- und Planungskultur zeichnet sich auch dadurch 

aus, dass frühzeitig der Dialog mit externen Partnern gesucht und der 

Planungsprozess gemeinsam definiert wird. Das Entwickeln über bele-

bende Ideenkonkurrenz stellt zudem sicher, dass die Prozesse ergeb-

nisoffen gestaltet sind, um die bestmöglichen Lösungen für Thuns 

Areale zu identifizieren.  

 

Durch die Verdichtung und das Wachstum um rund 5000 zusätzliche 

Einwohnerinnen und Einwohnern nimmt der Druck auf die bestehenden 

Grün- und Freiflächen stetig zu. Als Ausgleich zur dichter werdenden 

Stadt ist ein gutes Angebot an attraktiven, zugänglichen Freiräumen 

absolut zentral, um der Verdichtung die nötige Akzeptanz in der Bevöl-

kerung zu ermöglichen. Die Entwicklung des Gebietes Gwattstrasse 

ermöglicht die Realisierung von hochwertigem Wohnraum an guter 

Lage in Nähe zum See. Demgegenüber ist das Freihalten der Grün-

räume im gegenüberliegenden Lachenareal zentral. 
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schung in den Quartieren, sondern viel konkreter um neue Modelle wie zum 

Beispiel das Konzept des «Cohousings». 

199 1.3-7 L  X  Natürlich bekennen wir uns zu einer Entwicklung nach innen. Es ist aber bereits 

bei den aktuellen Beispielen (Freistatt, Hoffmann) zu erkennen, welche Wider-

stände von den anliegenden Eigentümern aufgebaut werden. Deshalb ist in 

solchen Fällen sehr sorgfältig vorzugehen und ein intensiver Einbezug der Betei-

ligten anzustreben. Die weiter oben erwähnten 80 % beziehen sich NICHT auf 

solche Situationen des Einbezugs.  

Bei dichterer Bebauung muss genügend Freiraum rund herum bleiben. Eine 

Entwicklung ins gegenteilige Extrem, wie bspw. in Berns Westen, darf es nicht 

geben. Bei einer Verdichtung ist auch darauf zu achten, dass die Versiegelung 

des Bodens auf ein absolutes Minimum beschränkt wird. Wann immer möglich 

soll der natürliche Boden als Deckbelag dienen. Dadurch kann ein günstiges 

Lebensklima erhalten werden, wo die Feuchtigkeit versickert, aber bei Bedarf 

auch wieder an die Umwelt abgegeben werden kann. 

Bezüglich der Ausgestaltung der Entwicklung von Wohn- und Gewerbebauten 

darf Thun einen (grossen) Schritt in ein urbaneres Gesamtbild gehen. So dürfen 

punktuell am Rande (bspw. ESP Thun Nord) oder am Bahnhof grössere Bauten 

realisiert werden, was die Urbanisierung der eher «ländlichen» Stadt vorantreiben 

wird.  

Für die Grünliberale Partei heisst Verdichten resp. Entwicklung nach innen aber 

auch eine konsequente Optimierung von Verkehrsbewegungen. Die Anzahl von 

Parkplätzen ist der Lage und der Anbindung an den öffentlichen Verkehr anzu-

passen. Wie auch im Gesamtverkehrskonzept aufgezeigt wird, generiert das 

Angebot an Parkmöglichkeiten weiteren (Such-)Verkehr. Somit ist anzustreben 

eine sorgfältig ausgewählte Überbauung verkehrsfrei oder zumindest verkehrsre-

duziert und somit als Leuchtturmprojekt im Kanton Bern zu realisieren. 

Weiter fordern wir eine konsequente Nutzung von Leerbeständen. Es soll mit 

Anreizen oder bei Bedarf auch mit lenkenden Massnahmen dafür gesorgt wer-

den, dass in Thun keine Spekulationsobjekte strategisch leer gehalten werden, 

um den Preis in die Höhe zu treiben. Eine rasche Übergangslösung (evtl. mit 

alternativen Wohnformen) soll solche Bauten rasch nutzbar machen.  

Wir unterstützen das Bestreben, dass sich «die Realisierung neuer resp. Erneue-

rungen bestehender Quartiere nach zeitgemässen Konzepten der Nachhaltigkeit» 

richtet. 

Schliesslich ist aber auch darauf zu achten, dass kein künstliches Überangebot 

Der Prozess Freistatt hat gezeigt, wie durch partizipative Prozesse die 

Akzeptanz einer Planung erhöht werden kann. Solche Prozesse sind 

aber auch zeit- und kostenintensiv. 

Der nachhaltigen und versickerungsfähigen Bodengestaltung soll im 

Rahmen des Baureglements Rechnung getragen werden. 

Durch die Verdichtung nach innen wird auch der motorisierte Individual-

verkehr auf dem bestehenden Quartierstrassennetz deutlich erhöht. Vor 

diesem Hintergrund entstehen Bestrebungen, beim «Neuorientieren» 

zentral gelegener Areale auch die Mobilität neu zu diskutieren. Denkbar 

sind vermehrt autoreduzierte Siedlungen, wie sie in anderen Städten 

bereits realisiert sind. 

Im Rahmen der Wohnstrategie 2030 ist die Stadt bestrebt, die Entwick-

lung des Wohnungsmarkts sorgfältig zu beobachten und gegebenen-

falls die Ziele entsprechend anzupassen. 
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an Wohnraum mit unattraktiven Überbauungen geschaffen wird, was den Woh-

nungsmarkt schwächen würde und in extremis einer Ghettoisierung Vorschub 

leisten könnte. Es sind daher laufend sorgfältige Analysen des Zukunftsbedarfs 

nötig. 

200 1.3-7 Z   X Wir unterstützen explizit den Ansatz der durchmischten Quartiere mit den ver-

schiedenen Wohnangeboten. Neben Singleeinheiten und Familienwohnungen, 

fordert die demografische Entwicklung mit immer älteren aber zugleich «rüstige-

ren» Einwohnern, neue Wohnformen wie Cluster-Wohnungen oder Alters-WG, 

betreutes Wohnen, Alterswohnheime bis hin zu Pflegeheimen. Dies schafft ver-

schiedene Vorteile: 

1. Können Menschen praktisch das ganze Leben in einem Quartier verbringen, 

indem sie je nach Lebenssituation eine passende Wohneinheit belegen kön-

nen, 2. wird die Nachbarschaftshilfe gezielt gefördert, es entsteht eher ein 

«Wir»-Gefühl, als in anonymen Wohnsilos, und 3. können sich in solchen 

Überbauungen auch Angebote des täglichen Bedarfs wirtschaftlich erfolgreich 

ansiedeln und entwickeln, die Wege werden kürzer und weniger verkehrslas-

tig.  

2. Dies schafft auch Platz und fördert die Akzeptanz für Überbauungen, die 

bewusst für ein gehobenes Wohnangebot vorgesehen sind (bspw. Bahnhof-

überbauung -> Urbanisierung). 

Bei der Durchmischung von Wohnen und Arbeiten muss darauf geachtet werden, 

dass durch das Gewerbe nicht Mehrverkehr ins Quartier gelockt wird resp. solche 

Gebiete sorgfältig ausgesucht werden, wenn dies der wirtschaftlichen Entwick-

lung förderlich ist. Es ist abzulehnen, wenn verkehrsarme Wohnquartiere mit 

verkehrsreichen Gewerbebetrieben kombiniert werden. Hier müssen anderweitig 

geeignete Standorte ermittelt werden. 

Die Quartiere sollen ihre Eigenheit bewahren können, aber auch von der Entwick-

lung der ganzen Stadt gleichermassen profitieren können. So dürfen aussen 

liegende Quartiere wie Allmendingen, Lerchenfeld oder Goldiwil nicht benachtei-

ligt werden, weder in der Infrastruktur noch der wirtschaftlichen Entwicklung 

(Wohnquartier und Gewerbe). Demgegenüber soll auch nicht nur die Innenstadt 

alle Lasten tragen. 

Die dargelegten Ziele zum Wohnen werden durch das STEK 2035 und 

die Wohnstrategie 2030 grundsätzlich gestützt. Die Umsetzung der 

Ideen muss im Rahmen der konkreten Wohnbauprojekte erfolgen, in 

welchen sich die Stadt als Planungspartnerin entsprechend einsetzt. 

 

Die Durchmischung von Arbeiten und Wohnen wird nicht in erster Linie 

als Belastung für die Wohnquartiere gesehen, sondern als Chance für 

kurze Wege zwischen Arbeiten und Wohnen, wodurch auch der Ver-

kehr reduziert würde. Die Feststellung ist aber richtig, dass der Gewer-

beverkehr die Wohnqualität nicht nachteilig beeinflussen soll. 

 

Die Entwicklungsmöglichkeiten müssen sich am Quartiercharakter 

orientieren. Entsprechend lässt sich das Wachstum nicht gleichermas-

sen auf das Stadtgebiet verteilen. 

201 1.3-7 M  X  Sehr unterstützen können wir die Aufteilung in die drei Entwicklungsebenen 

«Neuorientierung», «Weiterentwicklung» und «Bewahren» mit den entsprechen-

den Umsetzungen und Massnahmen in den rechtlichen Grundlagen (Bauregle-

ment und Zonenplan). 

Die Verbindlichkeit eines Nachhaltigkeits-Standards wird im Rahmen 

der Revision Baureglement/Zonenplan geprüft. 

 

Die Wohnstrategie 2030 ist verabschiedet und wird entsprechend um-
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Wir erwarten, dass bei grösseren Arealentwicklungen ein Nachhaltigkeitskonzept 

(bspw. auf Basis des SNBS) erstellt wird.  

Wir sind der Meinung, dass im STEK die wichtigsten Schlüsselareale erkannt und 

benannt sind. Bei der konkreten Umsetzung ist allerdings erneut ein Einbezug der 

benannten Areale zentral. 

Etwas kritischer sehen wir die Umsetzung der auch in der Wohnstrategie geäus-

serten Erwartung, dass grössere Wohnungen weitergegeben werden, wenn 

bspw. die Kinder ausgeflogen sind. Bei der (aktuellen) Preisentwicklung führt es 

dazu, dass der gesamte Verkaufserlös für eine ältere grössere Liegenschaft für 

den Erwerb einer kleinen neuen Wohnung aufgewendet werden muss. Dies 

dürfte viele davon abhalten aus den Familienwohnungen auszuziehen. Hier 

braucht es weitere Anreize oder alternative Lösungsoptionen, wie bspw. eine 

einfache Objektaufteilung.  

Betreffend «Wohnbaugenossenschaften erneuern und stärken» ist eine zukunfts-

reiche Strategie notwendig. Es darf weder ein Überangebot geschaffen werden, 

das die private Vermieterschaft verdrängt, noch ist der soziale Wohnungsbau in 

Thun zu vernachlässigen. Thun soll sich dabei im oberen Mittelfeld des Schwei-

zer Durchschnitts befinden. 

gesetzt. 

202 1.4-16   X  Wir gehen mit der Stadt Thun einig, dass eine Erneuerung und Stärkung der 

Wohnbaugenossenschaften durch Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten als 

Anstoss für bauliche Erneuerungen notwendig ist. Demgegenüber verstehen wir 

unter Stärkung nicht die Schaffung einer neuen «Thuner Wohnbau-Charta», 

welche die Genossenschaften auf die Erfüllung bestimmter Forderungen ver-

pflichtet, namentlich in der Art der Wohnungsangebote, der Wohnumfelder oder 

bindender Anforderungen an die Weiterentwicklung der Liegenschaften. Genau in 

diese Richtung zielt aber die aktuelle Entwicklung. Was die Wohnbaugenossen-

schaften sowie auch allen übrigen privaten Bauherrn brauchen, ist Planungssi-

cherheit. Dies sowohl in Bezug auf die bestehenden Baurechtsverträge als auch 

auf die baupolizeilichen Vorschriften und deren Weiterentwicklung. 

Die Wohnbau-Charta unterstreicht die Zusammenarbeit zwischen den 

WBG als Wohnbauakteure und der Stadt Thun als Baurechtgeberin und 

Planungsbehörde. Diese Zusammenarbeit und Partnerschaft ist letztlich 

die Basis für die geforderte Rechtssicherheit. 

203 1.4-22  X   In Hinblick auf die Strategie «Wohnen» ist es aus unserer Sicht wichtig, das 

Schwergewicht nicht beim preisgünstigen Wohnungsbau zu setzen, da nur eine 

gute Durchmischung verschiedener Preissegmente (Eigentums- und Mietwoh-

nungen) auch gute Steuerzahler anzieht und zu viel preisgünstiger neuer Wohn-

raum die bestehenden Wohnungen stark konkurrenzieren würde. 

Das STEK 2035 formuliert das Ziel zur Schaffung von umfassenden 

Wohnangeboten für alle Bevölkerungsgruppen und eine gute Durchmi-

schung. 

204 2.1-45   X  Wer sorgt für friedliche Durchmischung, wer betreut als verantwortliche Person 

Zentren, was geschieht auf lange Zeit hinaus bei wechselnden Standards und 

Das STEK 2035 ist ein konzeptioneller handlungsorientierterer Werk-

zeugkasten zur Steuerung der räumlichen Entwicklung. Die aufgewor-
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Lebensweise? fenen Fragen müssen im Rahmen der Realisierung von Arealentwick-

lungen behandelt werden. 

205 2.2-4   X  Die Parzelle mit dem Alterswohn- und Pflegeheim Postgässli 7 ist im STEK 2035 

als «Wohnquartier» mit «Weiterentwickeln» gekennzeichnet. Wir teilen ihre Mei-

nung, dass das Gebiet keine Neuorientierung benötigt, und die mehr oder weni-

ger regelmässige Siedlungs-Struktur weiterentwickelt und auch weiter verdichtet 

werden soll. 

Das Pflegeheim der Gutknecht-Stiftung darf und soll jedoch aufgrund seiner 

«halb»-öffentlichen Nutzung in seiner Form und Grosse eine Sonderstellung 

einnehmen. Wie Sie wissen, plant die Gutknecht-Stiftung eine Erweiterung ihrer 

Gebäude am Postgässli in der Grössenordnung von etwa 50 % ihres heutigen 

Gebäudevolumens. Dadurch wird sie ihre 46 Pflegeplätze auch in Zukunft geset-

zeskonform und betriebswirtschaftlich vernünftig anbieten können. 

Die heutige Zone W2 mit ihren Maximalmassen für Gebäudelänge (25 m), Ge-

bäudehöhe (7 m), Geschosszahl (2) und Ausnützungsziffer (0.5) ist dafür denkbar 

ungeeignet, zumal auch die bestehenden Gebäude nur mittels Ausnahmen bewil-

ligt werden konnten. Wenn also Masse für die Parzelle gelten sollen, müssten sie 

für die Zukunft vernünftigerweise so aussehen: 

- Gebäudelänge frei 

- Gebäudehöhe 11 m 

- Geschosszahl 3 

- Ausnützungsziffer mind. 1.0 

Grundsätzlich sind wir jedoch der Meinung, dass jegliche Nutzungsmasse für 

eine bauliche Entwicklung des Pflegeheims nur unnötige Einschränkungen dar-

stellen. Die Erweiterung sollte unseres Erachtens mittels einem Wettbewerbsver-

fahren geschehen, bei dem eine gute städtebauliche Einordnung ins Quartier 

immer Teil der Wettbewerbsaufgabe ist. 

Was das für die Zonenplanrevision bedeutet, liegt im Ermessen des Planungsam-

tes, da bei einem Zonenplan nicht nur eine einzelne Parzelle, sondern die ganze 

Stadt gedacht werden muss. Dies massen wir uns nicht an. Wir wünschen uns 

jedoch ein effizientes Verfahren, das die beschränkten Ressourcen der Gut-

knecht-Stiftung nicht in komplizierte und teure Planungsverfahren investiert, 

sondern in einen Wettbewerb, der zielgerichtet zu einem schönen und betrieblich 

effizienten Erweiterungsbau führt. 

Das Begehren wird im Rahmen der Überprüfung von Baureglement und 

Zonenplan behandelt. 

206 2.2-4    X Das Gebiet zwischen Seestrasse, Frutigenstrasse und Marienstrasse ist im STEK 

2035 als «Mischgebiet» mit «Neuorientieren» gekennzeichnet. Wir teilen ihre 

Das Areal zwischen Bahnhof und dem Gebiet Schadau hat eine aus-

serordentliche Lagegunst aufgrund seiner Nähe zu Bahnhof, Innenstadt 
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Meinung, dass das Gebiet eine heterogene Struktur aufweist und eine Neuorien-

tierung im Sinne einer mehr städtischen und dichteren Bebauung sinnvoll wäre. 

Allerdings sehen wir den Zeitpunkt für eine solche Gesamtplanung noch nicht 

gegeben. Das Quartier weist im Gegensatz zu EFH-Quartieren (Seefeld, 

Hohmad, Neufeld etc.) trotz seinen grosszügigen Grünräumen bereits heute eine 

hohe Ausnutzung von ca. 0.7 auf, und viele Gebäude sind noch in einem sehr 

guten Zustand. 

Eine Verdichtung des Quartiers sehen wir deshalb für die nächsten 20-40 Jahre 

in einer höheren Bauweise für Neubauten bzw. einer möglichen Aufstockung 

bestehender Bauten. Hinsichtlich einer zukünftigen Orientierung sollte deshalb im 

Baureglement die Gebäudehöhe in diesem Gebiet auf mind. 4 Geschosse plus 

Attika, besser 5 Vollgeschosse erhöht werden. Die Ausnutzung sollte auf mind. 

1.0 erhöht oder gar freigegeben werden. Zur Sicherstellung der Beschattungsto-

leranzen für Nachbarbauten könnte Art. 22 BauV zur Anwendung kommen, wie 

es z. B. die Gemeinde Uetendorf im neuen Baureglement vorsieht. Uetendorf hat 

die Ausnützungsziffer mit dem neuen Baureglement bekanntlich grundsätzlich 

gestrichen. 

Ich erlaube mir hier noch eine Anmerkung zur Zone W2 mit der AZ 0.5. Die 

Wohnqualität in Quartieren wie dem Seefeld ist unbestritten und auch den Schutz 

der Strukturgebiete möchte ich nicht in Frage stellen. Ich bin jedoch der Meinung, 

dass die Stadt Thun zu wenig auf eine Verdichtung in EFH-Quartieren hinarbeitet. 

Es sind diese wenig nachhaltigen Gebiete, die mit einer bescheidenen Ausnut-

zung von oft nur 0.3 viel Landfläche verbrauchen und bei Strassen und Infrastruk-

tur im Verhältnis zur Bewohnerzahl übermässig hohe Kosten verursachen. Als 

Vergleich: die Stadt Los Angeles mit seinem endlosen Siedlungsbrei ist das 

Gegenteil einer zukunftsfähigen Stadt und darf nicht Modell für die «Energie-

stadt» Thun sein. 

Im neuen Baureglement sollte deshalb in der Zone W2 nicht nur eine höhere 

Ausnutzung möglich sein, sondern auch die Grenz- und Gebäudeabstände redu-

ziert oder flexibel angewendet werden. Mit der nötigen gestalterischen Sorgfalt 

bearbeitet, sollte ein Abbruch zweier EFH mit Neubau eines MFH die Regel und 

nicht die Ausnahme sein. So könnte sich längerfristig auch in EFH-Quartieren 

eine allmähliche Verdichtung ergeben, ohne die Wohnqualität zu beeinträchtigen. 

Das Planungsamt tut sich bei solchen Vorhaben jedoch schwer und verweist 

jeweils auf die mangelnde Massstäblichkeit, dabei sollte meines Erachtens genau 

in solchen Fällen dieser Aspekt zugunsten einer sinnvollen Verdichtung weniger 

aber auch zum See. Das Entwicklungspotenzial wird als sehr hoch 

eingestuft, weshalb dieses Gebiet als Entwicklungsschwerpunkt von 

kantonaler Bedeutung im Richtplan des Kantons Bern als ESP Bahnhof 

Thun verankert ist. 

Die Festlegung von Bauvorschriften ist nicht Gegenstand des STEK 

2035, sondern der nachfolgenden Revision der Grundordnung. 

Die Festlegung der Bauvorschriften für den ESP Bahnhof Thun erfolgt 

zeitgerecht im Rahmen der Arealentwicklung des ESP. 
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streng beurteilt werden. 

207 2.2-22    X S.37 Entwicklung Wohnen ist in den Baufeldern 6/9/10 nicht explizit aufgeführt, 

hier Hinweis aufnehmen. 

S. 31 funktionale Durchmischung... Verwandeln sich bestehende Arbeitsgebiete 

neu in Mischgebiete. Auf Seite 39 ist die Aufzählung jedoch auch nicht abschlies-

send ï kann davon ausgegangen werden, dass hier diese Gebiete aufgenommen 

werden könnten? 

Im Rahmen der Arealentwicklung Uttigenstrasse soll der Perimeter des 

im STEK 2035 skizzierten Mischgebietes und die Möglichkeiten zur 

einer durchmischten Nutzung konkret überprüft werden. Die Gebiete 

können im STEK 2035 entsprechend aufgeführt werden. 
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301 2.2-1 L  X  Gute Integration der Arbeitsgebiete heisst auch: Glasfaserausbau! Die Behandlung des Themas Werkleitungen ist nicht Gegenstand des 

STEK 2035 oder der Ortsplanungsrevision. 

302 2.1-5 L  X  Arbeitsplätze aus dem Autogewerbe sind weniger wert als Arbeitsplätze für sozia-

le- oder administrative Dienstleistungen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

303 2.2-3 L  X  Die Grenzen Industrie zu Wohnen sollten mit einem Gewerbepuffer sein. Wird zur Kenntnis genommen. 

304 2.1-14 L, Z  X  Eher ja aber, in den betroffenen Mischgebieten kann nicht jedem Neubau ein 

Gewerbeteil aufgedrückt werden. Der Standort wie auch das Ortsbild an sich 

muss als GANZES betrachtet werden. 

Minimale oder maximale Gewerbeanteile in den neuen Mischgebieten 

werden im Rahmen des neuen Baureglements/Zonenplans in einer 

gebietsweisen Betrachtung weiter verfeinert und festgelegt. 

305 2.1-4 Z X   Wenn man Arbeitszonen neben Wohngebiete einzont, sollte man die Bewohner 

gegen den Arbeitslärm schützen. 

Die Übergänge von AZ zu WZ sind sorgfältig auszugestalten. In Misch-

gebieten sollen nur immissionsarme Arbeitsnutzungen untergebracht 

werden. 

306 2.1-5 Z  X  Die Innenstadt wird bei der angestrebten Planung nur noch einigen wenigen 

Gastgewerben und Kulturangeboten das Überleben ermöglichen. 

Die skizzierten Strategien zur Stärkung der Nebenzentren und Quar-

tierzentren ist nicht als Konkurrenz zur heutigen, lebendigen Innenstadt 

zu verstehen. Diese sollen vielmehr ergänzen als Nebenzentren funkti-

onieren und erfüllen nicht dieselbe Funktion wie die Innenstadt. 

307 2.2-3 M  X  Geht zu langsam. Wird zur Kenntnis genommen. 

308 2.1-25 L  X  Die Frage muss gestellt werden, Dienstleistung, Werkplatz für Produkte, Nach-

haltig, Energieeffizienz, Forschung und Entwicklung. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

309 2.1-25 Z  X  Im Rahmen der Armeereform wäre ein Areal vorhanden inklusive Infrastruktur für 

Wohnen und Arbeiten mit öV-Anschluss, Wohnen ohne Auto. 

Im Rahmen der Arealentwicklung Uttigenstrasse wird die künftige 

Nutzung des Gebietes als attraktives Mischgebiet konkretisiert. 

310 2.1-25 M  X  Auch hier gilt was bleibt übrig, wenn der Bürger an der Urne war. Wird zur Kenntnis genommen. 

311 2.2-5 M  X  Erschliessung Areal Uttigenstrasse (ESP Thun Nord) mittels Langsamverkehrs-

verbindung ab Lerchenfeld; diese Verbindung soll für den Langsamverkehr eine 

durchgängige Alternative zur Allmendstrasse sein. 

Das Anliegen ist im Gesamtverkehrskonzept und im Richtplan ESP 

Thun Nord entsprechend aufgeführt. 

312 2.1-27 L   X ¶ Wie sollen oben angeführte Leitlinien verwirklicht werden? 

¶ Evtl. können Areale der Militärbetriebe für zivilen Nutzung überführt werden. 

¶ Migranten ist aktiv Arbeit zu ermöglichen. 

Durch die schrittweise Konzentration der Militärnutzungen auf wenige 

Areale innerhalb des ESP Thun Nord werden neue, zivile Nutzungen in 

diesen Gebieten mittel bis langfristig möglich. Dementsprechend wird 

der nördliche Teil des ESP TN auch als Mischgebiet und nicht als reine 

Arbeitszone definiert. Das STEK 2035 ist ein konzeptioneller hand-

lungsorientierterer Werkzeugkasten zur Steuerung der räumlichen 
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Entwicklung. Die konkrete Umsetzung erfolgt im Rahmen der Erarbei-

tung von Baureglement/Zonenplan und einzelnen Arealentwicklungen. 

313 2.1-27 Z X   Nachdem sich viele Arbeitsplätze vom gewerblich-industriellen Sektor auf Dienst-

leistungen verschoben haben, kann dank der Digitalisierung eine Rückverschie-

bung hin zu mehr Produktion erfolgen, welche entsprechende Areale benötigen 

werden. Gibt es diese? 

Ja, im kantonalen Entwicklungsschwerpunkt ESP Thun Nord. 

314 2.2-7 L   X ¶ Allg. Tendenz/Absicht: Keine neuen Arbeitsgebiete für (zivile) Industrie mit 

möglichen Emissionen ï Ziel von neuen Arbeitsplätzen (und damit Verbesse-

rung der Altersstruktur in Thun) ist zweitrangig! 

¶ Spez. Problem, wenn «Rösslimatte Gwatt» als reines Wohnquartier eingezont 

wird. Entwicklung der bestehenden Industrie gegen Osten wird im vornherein 

blockiert. Probleme zwischen «Wohnen» und «Gewerbe/Industrie» durch mög-

liche Emissionen sind «vorprogrammiert». 

Mit den geplanten Einzonungen Bierigut und Gwattmösli werden zu-

sätzliche Flächen geschaffen für Industrie und Gewerbe.  

 

Die Entwicklung des Areals Rösslimatte als Wohngebiet muss mit der 

bestehenden angrenzenden Arbeitszone abgestimmt werden. 

315 1.4-9 L  X  Wie werden obgenannte Leitlinien umgesetzt? Die Raumreserven im ESP Nord 

müssten vermehrt für starke und zukunftsgerichtete Arbeitsplätze genutzt werden 

können. Wenn schon der STI der Bau eines Depots auf diesem Areal nicht er-

möglicht wird, sollten wenig innovative und wertschöpfende Unternehmen auf 

diesen Arealen auch nicht angesiedelt werden. 

Um die Strategie umzusetzen, werden für die Schlüsselareale zusam-

men mit den relevanten Unternehmen, der Standortförderung und den 

Wirtschaftsverbänden Entwicklungskonzepte erarbeitet. 

316 1.4-9 M  X  Umsetzung für den Laien nicht erkennbar und deshalb nicht zu beurteilen. Die konkrete, parzellenscharfe Umsetzung wird in Baureglement und 

Zonenplan ersichtlich sein. 

317 1.4-10 L, M  X  Weststrasse Süd muss als einladende Visitenkarte mit Alpenblick erhalten blei-

ben " Zonenplan entsprechend ausgestalten. Thun die Alpenstadt empfängt im 

Süden, Besucher wie Anwohner mit diesem wunderbaren Alpenblick! 

Für das Areal Weststrasse Süd ist im Rahmen eines qualitätssichern-

den Verfahrens ein Entwicklungskonzept zu erarbeiten. 

318 2.1-37 L   X Thun muss zwingend grössere KMU-Betriebe ansiedeln. Wohnort und Arbeitsort 

sollten in der Nähe sein. Man muss versuchen, dass die Eidgenossenschaft 

Arbeitsplätze nach Thun verlegt, vor allem VBS. 

Das STEK 2035 formuliert die Zielsetzung, durch gute Rahmenbedin-

gungen und zusätzliche Flächen die Grundlage für neue Arbeitsplätze 

zu schaffen. 

319 2.1-37 M  X  Das ganze Baureglement mit Zonenplan muss so ausgestaltet sein, dass ein 

Baugesuch einfach eingereicht werden kann. Der übermässigen Bürokratie muss 

den Kampf angesagt werden. Eine Baubewilligung sollte innerhalb von 2-3 Mona-

ten (sofern keine Einsprachen vorliegen) erledigt sein. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

320 1.3-2 L   X Wir begrüssen, dass der Gemeinderat lärm- und emissionsintensive Gewerbe-

nutzung von Wohnzonen trennen will. Wir fordern, dass der Platzbedarf des 

Thuner Gewerbes und der Industrie eng mit den Betrieben und den Wirtschafts-

verbänden abgestimmt wird. Die SVP Stadt Thun begrüsst, dass der Gemeinde-

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wurde in einer Umfrage bei allen 

KMU der mittel bis langfristige Bedarf an Fläche für Arbeitszonen ermit-

telt. Die Resultate aus der Umfrage liegen der Strategie «Arbeiten» 

zugrunde. 
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rat die Stärkung Thuns als Arbeitsstadt weit oben auf die politische Agenda setzt. 

Die Schaffung von 3ó500 Arbeitsplªtzen in unserer Stadt unterst¿tzen wir. Dies-

bezüglich fordern wir, dass die Stadt Thun ihre Strukturen bereinigt, so dass 

Unternehmen, die in Thun Arbeitsplätze schaffen wollen, künftig umfassend aus 

einer Hand geholfen werden kann. 

321 1.4-11 L  X  Weststrasse Süd: Wohnanteil im südlichen Teil. Gewerbe mit wenig Emissionen 

oder Dienstleistungen entlang der Weststrasse. 

Für das Schlüsselgebiet wird im Rahmen eines qualitätssichernden 

Verfahrens ein Entwicklungskonzept erarbeitet. 

322 1.4-11 Z  X  Zur Entlastung des Verkehrs müssen Verkaufsnutzungen nahe der Autobahn und 

an der Peripherie auch zukünftig möglich sein. 

Das STEK 2035 geht eher von einer Plafonierung der Verkaufsnutzun-

gen an der Peripherie aus. Die heutigen Einkaufszentren sollen beste-

hen bleiben, aber nicht durch zusätzliche ergänzt werden. Dies auch, 

um die Innenstadt als wichtigstes «Einkaufszentrum» funktionsfähig zu 

erhalten. Denkbar sind kleinere Verkaufseinrichtungen, welche dezent-

ral die Quartierversorgung in Fussdistanz sinnvoll ergänzen. 

323 1.4-12 L  X  ¶ Um die Dienstleistungen, Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit gut koordi-

nieren zu können, ist der vorher von uns vorgeschlagene «Versorgungsstütz-

punkt» mit dem grösseren Raum wichtig. 

¶ Damit Domizildienstleistungen möglich sind, braucht es Parkplätze nahe bei 

Senioren- und behindertengerechten Wohnungen. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

324 1.4-12 Z X   Dienstleistungen möglichst nahe beim Kunden. Ist im Grundsatz im STEK 2035 (kurze Wege, gute Quartierversorgung) 

entsprechend formuliert. 

325 1.4-12 M  X  ¶ Baugesuche müssen massiv schneller bearbeitet werden. 

¶ CO2-begünstigende Investitionen dürfen nicht mit einem Mehr an Steuern 

«bestraft» werden. Kompensation suchen bei weniger guten Bauvorhaben. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

326 1.4-13 L  X  «Umfassend», «nachhaltig», «mit nötiger Flexibilität» und «zeitgemäss» sind 

Beispiele von nicht fassbaren Ausdrücken. Mischgebiete sind erwünscht, 

Schwergewichtgebiete sehen wir positiv. Eine nachhaltige Ausgeglichenheit 

zwischen den beiden Gebieten ist und bleibt eine Herkulesaufgabe. Auf breite 

Abstützung von Arbeitsgebieten für das lokale Gewerbe und nicht ausschliesslich 

auf vereinzelte externe Grossarbeitgeber setzen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

327 1.4-13 Z  X  Mischgebiete nur wo emissions- und verkehrstechnisch möglich umsetzen. 

Die vorgesehene Trennung erachten wir als sinnvoll. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

328 1.4-13 M  X  Die geschilderten Massnahmen sind nachvollziehbar. Wie ist eine «fachliche 

Unterstützung» des Gewerbes zu realisieren/umzusetzen? 

Die fachliche Unterstützung wird durch Beratungsangebote und koope-

rative Verfahren umgesetzt. 

329 2.1-39 L  X  Die Leitideen sind grundsätzlich sinnvoll, aber es stellen sich die Fragen der Eine räumliche Verlagerung der bestehenden Arbeitsgebiete an ande-
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städtebaulichen, räumlichen Umsetzung: Die Arbeitszonen liegen wie Inseln von 

Wohnquartieren umgeben. Könnten sie nicht künftig nicht auch stärker im Kon-

text zu grossen Infrastrukturbauten (z. B. dem Autobahnzubringer Süd als Stadt-

eingang) stehen und so mit grossen Strassenbauwerken (evtl. auch Unterführun-

gen und Autobahn) mehr städtebauliche Synergien erzielen, als gegenwärtig in 

der Strategie formuliert? Wurden Kombinationsmöglichkeiten überprüft? Die 

Verdichtung der Arbeitszonen und Differenzierung von Arbeiten in Bezug auf 

Immissionen erscheint sehr sinnvoll. 

re, autobahnnahe Standorte ist angesichts der gewachsenen Struktu-

ren und den vielen von einer solchen Massnahme betroffenen Unter-

nehmen nicht realisierbar. 

330 2.1-39 Z   X Siehe oben: Hier wäre langfristig konzeptionell und städtebaulich eventuell mehr 

möglich als in der Strategie aktuell formuliert! Richtig und wichtig erscheint aller-

dings die angestrebte Mehrgeschossigkeit. Ebenfalls sollte die baukulturelle 

Qualität in Arbeitsgebieten sehr hoch sein und kann gesteigert werden. Räumli-

che und städtebauliche Synergien mit den Infrastrukturbauwerken werden ver-

misst. Hier wäre eine zusätzliche Analyse und entsprechende Schlussfolgerun-

gen dazu vielleicht langfristig eine Chance ï auch im Zusammenhang mit der 

Insellage der Arbeitszonen zwischen den umfassenden Wohngebieten, den 

Naherholungs- und Mischgebieten. 

Für Schlüsselareale werden zusammen mit den relevanten Unterneh-

men, der Standortförderung und den Wirtschaftsverbänden Entwick-

lungskonzepte erarbeitet. In qualitätssichernden Verfahren ist die städ-

tebauliche Qualität und Verträglichkeit der Ausnutzung nachzuweisen. 

331 2.1-39 M  X  Sinnvoll erscheint hier hingegen die Differenzierung in gemischte Zonen mit 

Wohnen und ruhigerem Gewerbe und Dienstleistungen und den eigentlichen 

Arbeitszonen. Die Lage der Arbeitszonen erscheint als Strategie in einer länger-

fristigen Entwicklung und auch beim angestrebten Wachstum der Stadt Thun 

nicht unbedingt zwingend. Hier könnten die Verfahren und Prozesse noch weiter 

entwickelt werden. 

Eine räumliche Verlagerung der bestehenden Arbeitsgebiete an ande-

re, autobahnnahe Standorte ist angesichts der gewachsenen Struktu-

ren und den vielen von einer solchen Massnahme betroffenen Unter-

nehmen nicht realisierbar. 

332 1.3-4 L X   Fördern der eigenen KMU ist wichtig, das sind lokal verankerte Unternehmen, die 

wir hier brauchen. 

Entspricht den Grundsätzen des STEK 2035. 

333 1.3-4 Z X   Eine Zuordnung nach Nutzung ist durchaus sinnvoll. Dort wo verkehrs- und emis-

sionsarm, kann auch eine Vermischung Sinn machen. 

Entspricht den Grundsätzen des STEK 2035. 

334 1.3-4 M X   Unternehmen und Ideen werden dann gefördert, wenn man auch die entspre-

chenden Spielräume dafür schafft. 

Entspricht den Grundsätzen des STEK 2035. 

335 1.3-5 Z X   Eine grössere Firma mit emissionsarmer Nutzung sollte auch die Möglichkeit 

haben sich im ESP Nord niederzulassen. 

Entspricht den Grundsätzen des STEK 2035. 

336 1.3-5 M X   Aktive Bodenpolitik durch Gemeinderat sollte möglich sein. Bodenpolitik ist ein wichtiges Instrument, um die Zielsetzungen der 

Stadtentwicklung und Wohnstrategie umsetzen zu können. Sie ermög-

licht nicht nur die Förderung von genossenschaftlichem Wohnungsbau, 
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sondern auch die Inwertsetzung von Land an hochwertiger Lage. Aller-

dings können Städte im Wettbewerb um Landerwerb oft nicht mit priva-

ten Investoren mithalten. 

337 1.4-14 M   X Transparente und qualitätssichernde Prozesse zu Planungen und Umsetzungen 

sind nach wie vor sicherzustellen. Zur Entwicklung «Siegenthalergut» verweisen 

wir auf unsere Beilage zum STEK «OPR Open House November 2017». 

Die hochstehende Bau- und Planungskultur beinhaltet die partner-

schaftliche gebietsspezifische Entwicklung von Arealen mit gemeinsam 

definierten Prozessen und qualitätssichernder Verfahren, welche auf 

die gebietsspezifischen Identitäten Rücksicht nehmen jedoch ergebnis-

offen und in einer breiten Ideenkonkurrenz die jeweils besten Lösungen 

für die jeweiligen Areale hervor bringen. Verdichtung und Entwicklung 

dürfen nicht rein quantitativen Faktoren folgen, sondern müssen hohen 

qualitativen Anforderungen entsprechen und Mehrwerte für die Anwoh-

nerInnen und das Quartier liefern. 

338 1.4-15 L  X  Keine neuen Detailhandelsflächen. Es muss genügend Raum für wertschöp-

fungsintensives Gewerbe geschaffen werden. Mischzonen werden wegen den 

Emissionen (Lärm, Staub, Verkehr, Licht) als problematisch beurteilt. Das beste-

hende Gewerbe darf durch die Einführung von Mischzonen nicht behindert wer-

den. 

Die Mischgebiete tragen dem Strukturwandel in der Wirtschaft Rech-

nung. 

339 1.4-15 M  X  Verfahren und Prozesse verteuern und verzögern Projekte in der Regel. Sie 

schränken zudem die Autonomie des Grundeigentümers ein. Für grosse Gebiete 

kann allenfalls die ZPP das geeignete Instrument sein. Es muss verhindert wer-

den, dass das Gewerbe in umliegende Gemeinden abwandert. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

340 1.3-6 L  X  Die FDP Thun erwartet, dass der Raumbedarf für Gewerbe und Industrie ge-

samtheitlich mit den Unternehmungen und den Verbänden koordiniert wird. Die 

Aufteilung von lärm- und emissionsintensiver Gewerbenutzung und Wohnzonen 

unterstützen wir. Die Stärkung von Thun als Arbeitsstadt wird von uns begrüsst. 

Um die Strategie umzusetzen, werden für die Schlüsselareale zusam-

men mit den relevanten Unternehmen, der Standortförderung und den 

Wirtschaftsverbänden Entwicklungskonzepte erarbeitet. 

341 1.4-16 Z X   Wir verweisen auf das Begleitschreiben, wo wir die Bedürfnisse des Gewerbes im 

Detail aufzeigen. Mit Mischgebieten in bisherigen Gewerbezonen sind wir nicht 

einverstanden. 

Die Arbeitsnutzungen an der Gwattstrasse werden aus Sicht STEK 

2035 der hervorragenden Lage dieses Gebiets angrenzend an einen 

der wichtigsten Freizeit- und Naherholungsräume der Stadt nicht mehr 

gerecht. Die Umstrukturierung in ein Mischgebiet sieht vor, dass in den 

Erdgeschossen entlang der Gwattstrasse weiterhin Verkaufsflächen für 

den Autohandel möglich sein werden. Es soll eine Mischzone Gwatt-

strasse mit hohem städtebaulichem und hohem Nutzungspotential 

(entspricht dem gegenwärtigen Strukturwandel in der Wirtschaft) ge-

genüber dem wichtigen Freiraum Lachen entstehen können. Mit den 

grösseren Grundeigentümern dieses Gebietes haben erste Kontakte 
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stattgefunden, die angedachte mittel-bis langfristige Entwicklung wird 

grundsätzlich unterstützt.  

 

Das Gebiet der Expo weist ebenfalls ein hohes Entwicklungspotential 

aus. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich eine Entwicklung in 

diesem Gebiet, im Gegensatz zu der zu erwartenden Dynamik entlang 

der Gwattstrasse, erst längerfristig ergeben wird. Entsprechend wird 

auf eine Transformation des Gebietes im Zeithorizont des STEK 2035 

verzichtet.  

342 1.4-16 M X   Mit Mischgebieten in bisherigen Gewerbezonen sind wir nicht einverstanden. Mit 

den geplanten Neueinzonungen sind wir demgegenüber einverstanden. Zur 

Umsetzung in Verfahren und Prozessen vgl. die obenstehenden Bemerkungen. 

Vergleiche obenstehende Antwort. 

343 1.4-17 L, Z  X  In Allmendingen ist das Gebiet neben der Autobahn Richtung Haga-

cher/Hagacherweg überhaupt nicht einbezogen. Als Wohngebiet und Naherho-

lungsraum ist es wenig attraktiv, da direkt neben der Autobahn, evtl. könnte es 

als Arbeitsraum für stilles Gewerbe genutzt werden. 

Das Gebiet des Hagachers ist mittel- bis langfristig als ergänzende 

Fläche für den geplanten Sportcluster vorgesehen. Für das stille Ge-

werbe, das mit Wohnnutzung verträglich ist, sind die neuen Mischzo-

nen an gut erschlossen Lagen vorgesehen. 

344 2.1-48 L, Z, M  X  Im Grundsatz eher ja ï auf Grund des aktuell kommunizierten Planungsstandes 

ist hier eine Beurteilung noch nicht möglich. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

345 2.2-15 L X   Gewerbe und Industrie müssen klar von der Wohnzone getrennt werden! Das STEK 2035 sieht vor, die bestehenden reinen Arbeitszonen explizit 

dem Gewerbe und Industrie vorzubehalten. Immissionsarme Arbeits-

nutzungen sollen dahingegen vermehrt in Mischgebieten Platz finden.  

346 2.2-15 Z X   Das Gewerbe und die Industrie darf nicht noch mehr eingezäunt werden. Die 

Wohnzone hat nichts in der Industrie oder Gewerbezone verloren. 

Die Arbeitszonen sind gemäss STEK 2035 den Gewerbe- und Indust-

rienutzungen vorbehalten. Wohnen ist nur in Mischgebieten vorgese-

hen, nicht in Arbeitszonen. 

347 2.2-15 M  X  Rösslimatte Gwatt: Die Entwicklung des bestehenden Gewerbes/Industrie gegen 

Osten wird blockiert. Probleme zwischen «Wohnen» und «Gewerbe» sind durch 

Lärm vorprogrammiert! 

Die Entwicklung des Areals Rösslimatte als Wohngebiet muss mit der 

bestehenden angrenzenden Arbeitszone abgestimmt werden. 

348 2.1-74 L  X  Bars und Nachtbetriebe sind auch Gewerbebetriebe, weisen aber Tendenz zu 

negativen Emissionen aus (Nachtlärm, Littering etc.). Das Schaffen von Arbeits-

plätzen aus anderen Ertragszweigen oder Branchen ist zu bevorzugen. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

349 2.2-19 L  X  STEK bietet betreffend Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen keine zweckmässi-

gen Lösungen an. 

Mit den Neueinzonungen Bierigut und Gwattmösli, werden zusätzliche 

Flächen für Gewerbe und Industrie geschaffen. Dienstleistungen finden 

in den verschiedenen Mischgebieten neue Flächen.  

350 2.2-19 Z  X  Die Ausformulierung der Ziele zur Strategie «Arbeiten» sind nachvollziehbar. Durch die übergeordneten Rahmenbedingungen sind der Stadt Thun 
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Für flächenintensive Nutzungen (s. Kommentar «Gesamteindruck») stehen je-

doch keine geeigneten, zonenkonformen Flächen zur Verfügung. Für diese spezi-

fischen Nutzungen sind weitere geeignete Flächen einzuzonen. In speziellen 

Fällen (übergeordnete Interessen) muss von der definierten Arbeitsplatzdichte 

abgewichen werden können. 

wie auch den anderen Gemeinden enge Grenzen gesetzt, was die 

Neueinzonung grosszügig ausgeschiedener Gewerbezonen betrifft. Die 

Innenverdichtung, aber auch die Mobilisierung der bestehenden Reser-

ven, stehen deshalb im STEK 2035 an erster Stelle. 

351 2.2-19 M  X  Das Areal der Weststrasse Süd (21) schafft Räume für eine Siedlungserweite-

rung Arbeiten mit einem untergeordneten Anteil Wohnen. Dieser Anteil ist gering 

zu halten, damit der Spekulation mit Wohnbauflächen Einhalt geboten werden 

kann. Von einer Mindestausnützung muss in Fällen von öffentlichem Interesse 

abgewichen werden können. 

Gemäss Vorgaben des Kantons ist der Anteil Wohnen auf ein Maxi-

mum von 30 % zu reduzieren. 

352 2.1-75 L  X  Anzahl bestehende Arbeitsplätze erhalten ist wichtiger als 3500 neue. Woher 

sollen die Personen kommen? 

Mit dem STEK 2035 wird angestrebt, dass künftig mehr Leute in Thun 

arbeiten und wohnen können, um die derzeit stark wachsenden Pend-

lerströme in die Agglomeration Bern zu mindern. Bereits heute arbeiten 

bspw. im ESP Thun Nord 50 Firmen mit rund 3000 Beschäftigten. Mit 

der Öffnung des ESP für weitere zivile Nutzungen kann diese Anzahl 

weiter erhöht werden. 

353 2.1-75 Z    Siehe Massnahmen Strategie «Wohnen»: Mittlere Strasse, allenfalls gibt es 

weitere ähnliche Einschränkungen. 

Das Gebiet der Expo weist ein hohes Entwicklungspotential aus. Es 

wird jedoch davon ausgegangen, dass sich eine Entwicklung in diesem 

Gebiet erst längerfristig ergeben wird. Entsprechend wird auf eine 

Transformation des Gebietes im Zeithorizont des STEK 2035 verzich-

tet. 

354 2.1-75 M    Siehe Massnahmen Strategie «Wohnen»: Mittlere Strasse. Das Gebiet der Expo weist ein hohes Entwicklungspotential aus. Es 

wird jedoch davon ausgegangen, dass sich eine Entwicklung in diesem 

Gebiet erst längerfristig ergeben wird. Entsprechend wird auf eine 

Transformation des Gebietes im Zeithorizont des STEK 2035 verzich-

tet. 

355 2.1-76 L  X  Starke Arbeitsplätze = Schwerindustrie? Wo sollen die Verwaltungen sein? Zent-

ral oder an vielen Orten wie jetzt? 

Unter starken Arbeitsplätzen werden nicht solche in der Schwerindust-

rie verstanden. Sondern eine generelle Stärkung des Arbeitsstandortes 

Thun. 

Die Verwaltungsraumplanung ist nicht Bestandteil des STEK 2035. 

356 2.1-76 M X   Bestehende Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen. Entspricht der Strategie «Arbeiten» des STEK 2035. 

357 1.3-8 L X   ¶ Emissionsarme Nutzung im Mischgebieten ist stark zu fördern, um von der 

Wohnstadt wegzukommen. 

¶ Integration der Arbeitsgebiete ein Muss. Weg vom Fremd hin zum Stadtkörper 

Entspricht der Strategie «Arbeiten» des STEK 2035. 
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358 1.3-8 Z X   ¶ Begrüssenswert keine grossen Verkaufsflächen mehr zu schaffen. 

¶ Zwingende Öffnung und Durchmischung des Militärgebiets. 

Entspricht der Strategie «Arbeiten» des STEK 2035. 

359 1.3-8 M X   ¶ Zusätzliche Einzonungen an letzter Stelle. 

¶ Zwingend keine grossflächigen Verkaufszentren mehr (gutes Bsp. Stadt Lan-

genthal). 

¶ Mindestnutzung in den bestehenden Gebieten vorschreiben, Fokus hier auch 

auf Bundesareale! 

Entspricht der Strategie «Arbeiten» des STEK 2035, Weiterbearbeitung 

im Rahmen von Baureglement/Zonenplan. 

360 2.2-20 Z   X Die nachhaltige Stärkung von Thun als Arbeitsplatzstandort ist von grösster 

Bedeutung. Die Stadt steht in der Pflicht optimale Voraussetzungen und Rah-

menbedingungen für bestehenden und für anzusiedelnde Unternehmen zu schaf-

fen. Ein Pool von sofort verfügbaren, erschlossenen und preisgünstigen Grund-

stücken, welche mit raschen und einfachen Verfahren (Baubewilligung ohne 

UeO) bebaubar sind, würde den nötigen Spielraum gewähren, um im Standort-

wettbewerb auf die sich wandelnden Marktverhältnisse und Bedürfnisse der 

Unternehmen reagieren zu können. Die Komplexität von gemeinsamen Areal-

entwicklungen ist dabei hinderlich. 

Um die Strategie umzusetzen, werden für die Schlüsselareale zusam-

men mit den relevanten Unternehmen, der Standortförderung und den 

Wirtschaftsverbänden Entwicklungskonzepte erarbeitet. 

361 2.2-20 M  X  Eine aktive Bodenpolitik zur Schaffung von Spielräumen gemäss Kommentar 

oben ist anzustreben. Der kategorische Ausschluss von Verkaufsflächen aus-

serhalb der Innenstadt, wie auch die Mindestausnützung sind einleuchtend, 

begrenzen aber den Spielraum in der Entwicklung auf dogmatische Weise. Die 

situative Flexibilität soll gewahrt bleiben. 

Das STEK 2035 geht eher von einer Plafonierung der Verkaufsnutzun-

gen an der Peripherie aus. Die heutigen Einkaufszentren sollen beste-

hen bleiben, aber nicht durch zusätzliche ergänzt werden. Dies auch, 

um die Innenstadt als wichtigstes «Einkaufszentrum» funktionsfähig zu 

erhalten. Denkbar sind kleinere Verkaufseinrichtungen, welche dezent-

ral die Quartierversorgung in Fussdistanz sinnvoll ergänzen. 

362 2.1-78 L  X  Ansatz, Arbeitsplätze zu schaffen, damit es Steuerzahler anzieht, ist ja gut, aber 

ist Thun nicht schon genügend gross? Braucht es mehr Industrie und Bewohner? 

Ist dies verkraftbar? 

Die Stadt Thun wird gemäss den statistischen Prognosen des Bundes 

wachsen. Das STEK 2035 ist ein konzeptioneller handlungsorientierte-

rer Werkzeugkasten zur Steuerung der räumlichen Entwicklung, der 

aufzeigt, wie die Entwicklung gesteuert werden soll und welche qualita-

tiven Anforderungen daran bestehen. 

363 2.1-78 Z  X  Diese aber wirklich in Randgebieten der Gemeinde Thun! Nicht inmitten vorhan-

dener Wohngebieten! 

Wird zur Kenntnis genommen.  

364 2.1-78 M X   Laute Industriezonen gehören in Randgebiete! Und nicht in Wohnquartiere! (sie-

he Schorendörfli). Erzwungene hohe Bauten, die dann leer stehen! 

Entspricht der Strategie «Arbeiten» des STEK 2035. 

365 1.4-19 L X   Bessere Trennung von Gewerbe und Wohnquartieren inkl. deren Erschliessun-

gen. 

Entspricht der Strategie «Arbeiten» des STEK 2035. 

366 1.4-20 L  X  Achtung: die Welt hat sich gewandelt. Homeoffice kommt immer mehr, weshalb Wird zur Kenntnis genommen. 
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der neue Arbeitsort zu Hause in einem ruhigen Quartier erfolgen soll. Nur so ist 

eine Erholung am gleichen Ort wo gewohnt wird und wo gearbeitet wird über-

haupt möglich. 

367 1.4-20 Z  X  Die spezifischen Nutzungen müssen zuerst bestimmt werden (neben Sport, 

Spital-Gebiet oder Friedhof). 

Wird zur Kenntnis genommen. 

368 1.4-20 M  X  Bezüglich Rechtsgleichheit brauchen wir uns hier nicht zu wiederholen. Es geht 

um die Aufzonung verschiedenster Quartiere in Thun. Wir verweisen auf die 

Vorkorrespondenz und die Anträge bezüglich Aufzonung verschiedener Strassen, 

die realisiert werden soll. So wird dann auch ermöglicht, dass im Wohngebiet für 

Homeoffice-Arbeitsplätze zusätzlicher Aufstockungsraum zur Verfügung steht. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Prüfung der konkreten Aufzonungs-

anträge erfolgt im Rahmen der Erarbeitung von Baureglement und 

Zonenplan.  

369 2.1-80 L  X  Es ist wohl reines Wunschdenken Arbeitsplätze in Thun für alle zu haben, sonst 

würden wohl kaum so viele Leute pendeln. Es wurde auch mal geäussert, dass 

man sich vor allem um gehobene Arbeitsplätze kümmern wolle, eine Beleidigung 

für jeden gewöhnlichen Büetzer. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

370 2.1-84 L  X  Es hat bereits genügend Dienstleistungsbetriebe, welche nicht rentieren und 

immer wieder schliessen, z. B. Restaurants. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

371 1.3-2    X Die SVP Stadt Thun begrüsst, dass der Gemeinderat die Stärkung Thuns als 

Arbeitsstadt weit oben auf die politische Agenda setzt. Die Schaffung von 3ó500 

Arbeitsplätzen in unserer Stadt unterstützen wir. Dies hat primär durch gute 

räumliche Rahmenbedingungen und das Abbauen von Vorschriften und Regulie-

rungen zu geschehen. Schliesslich gilt es, die Stadtverwaltung auf dieses Ziel 

auszurichten. Insbesondere sind die stadtinternen Strukturen betreffend Wirt-

schafts- und Standortförderung zu hinterfragen und künftig so auszurichten, dass 

Unternehmen, welche Arbeitsplätze in Thun schaffen wollen, umfassend und aus 

einer Hand seitens der Stadt unterstützt werden können. Ein besonderes Au-

genmerk muss der Gemeinderat auf den wirtschaftlichen Strukturwandel und die 

damit verbundenen wirtschaftlichen Chancen im Bereich der Digitalisierung le-

gen.  

Wir begrüssen auch, dass der Gemeinderat ï in Umsetzung einer Motion von 

SVP, FDP und BDP ï beabsichtigt, (emissionsintensive) Gewerbenutzungen von 

Wohnzonen zu trennen. 

Wir nehmen von der Absicht des Gemeinderates Kenntnis, mit Ausnahme der 

Arbeitsgebiete Bierigut und Gwattmösli keine Einzonungen für Industrie und 

Gewerbe vorzusehen. Wir erwarten jedoch, dass diese Stossrichtung in enger 

Abstimmung mit dem lokalen Gewerbe und der in Thun ansässigen Industrieun-

Um die Strategie umzusetzen, werden für die Schlüsselareale zusam-

men mit den relevanten Unternehmen, der Standortförderung und den 

Wirtschaftsverbänden Entwicklungskonzepte erarbeitet. 

Die Ergebnisse der Umfrage zum Flächenbedarf bei den Thuner Un-

ternehmen wurden den bestehenden Reserven (unbebaute und teil-

überbaute Parzellen) in den Arbeitsgebieten gegenübergestellt. Der 

angemeldete Flächenbedarf lässt sich einerseits mit einer besseren 

Ausnutzung der Grundstücke (mehrgeschossige Bauten, sofern be-

trieblich möglich) decken, andererseits sind aber auch die bestehenden 

Reserven zu mobilisieren. 
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ternehmungen geschieht und deren künftiger Raumbedarf in die Planung mitein-

bezogen wird. Desweitern fordern wir, die Einzonung des Areals Weststrasse 

Süd prioritär an die Hand zu nehmen. Generell sollen die Thuner Wirtschaftsver-

bände eng und umfassend in die weitere Bearbeitung der Strategie «Arbeiten» 

einbezogen werden. 

372 1.3-6    X Die FDP Thun begrüsst, dass der Gemeinderat die Stärkung Thuns als Arbeits-

stadt, inklusive der Schaffung von Arbeitsplätzen, mit hoher Priorität behandelt. 

¶ Die FDP Thun erwartet, dass der Raumbedarf für Gewerbe und Industrie ge-

samtheitlich mit den Unternehmungen und den Verbänden koordiniert wird. Ne-

ben der Schaffung von günstigen Voraussetzungen im Bereich der Infrastruktur 

und der Mobilität muss die Stadt die Wirtschafts- und Standortförderung, eben-

falls die Akquisition und Begleitung von möglichen Investoren deutlich optimie-

ren. 

¶ Die Aufteilung von lärm- und emissionsintensiver Gewerbenutzung und Wohn-

zonen unterstützen wir. 

Um die Strategie umzusetzen, werden für die Schlüsselareale zusam-

men mit den relevanten Unternehmen, der Standortförderung und den 

Wirtschaftsverbänden Entwicklungskonzepte erarbeitet. 

373 1.3-7 L   X Die glp erachtet es als zentral, dass die Arbeitsgebiete gut erschlossen sind. 

Dafür lohnt es sich diese stark zu verdichten und ihren Anschluss an die überge-

ordneten Verkehrsachsen voranzutreiben. Wir unterstützen das gezielte Weiter-

treiben der Digitalisierung stark. Neben einem Baugrund brauchen technologie-

getriebene Unternehmen auch eine gute Anbindung an die Datenautobahn. Eine 

enge Zusammenarbeit mit den führenden Firmen wie Swisscom oder auch Ener-

gie Thun soll zu einer guten Verbreitung von hochwertiger Infrastruktur beitragen. 

Weitere Public Privat Partnership Projekte können helfen, auch kleinere Unter-

nehmen in die Entwicklung einzubinden.  

Wir wünschen uns, dass Thun ein «Eldorado» für Firmen in der digitalen Welt 

wird, vordringlich in nachhaltigen Geschäftsgebieten. Bei solchen Firmen ist es 

i.d.R. auch weniger kritisch (Verkehr, Emissionen), wenn sie nahe an einem 

Wohngebiet liegen. Zudem fördert es den Zuzug von hochqualifizierten und i.d.R. 

auch gutverdienenden Spezialisten, was wiederum der wirtschaftlichen Entwick-

lung von Thun entgegenkommt. Die Stadt Thun tut gut daran, solche Schwer-

punkte im Vornherein zu definieren und entsprechend zu fördern. Dies ermöglicht 

in der Ansiedlung neuer Arbeitsplätze eine gezielte Konzentration auf einzelne 

Areale, wo ideale Rahmenbedingungen bereitgestellt werden können.  

Im Zusammenhang mit dem Thema Arbeit fehlt uns die Auseinandersetzung mit 

familienergänzenden Angeboten. Natürlich hat das wenig mit den zu erstellenden 

rechtlichen Grundlagen wie Zonenplan und Baureglement zu tun. Trotzdem 

Mit den Mischgebieten wir dem Strukturwandel in der Wirtschaft in 

Richtung Digitalisierung Rechnung getragen. Die damit verbundenen 

finanzpolitischen Zusammenhänge werden ins STEK 2035 aufgenom-

men. Die Anbindung an die Datenautobahn wird als wichtiges Infra-

strukturthema begrüsst. Die strategische Planung von Werksleitungen 

Dritter sind jedoch nicht Bestandteil des STEK 2035. 
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würde es zur Abrundung des Themenfeldes beitragen. 

374 1.3-7 Z   X Grundsätzlich begrüssen wir die spezifische Definition von Flächen für differen-

zierte Nutzung (Industrie, «stilles Gewerbe» etc.). Uns fehlt in dieser Beschrei-

bung die Auseinandersetzung der in den letzten Jahren stark gestiegenen Nach-

frage nach «Co-Workspaces». Um die Pendelbewegung zu reduzieren und den 

Mitarbeitern von grossen Unternehmen in Bern oder auch im Wallis trotzdem 

einen hochwertigen Arbeitsplatz anzubieten, sollten solche Spaces gefördert 

werden. Nicht die Stadt soll sie betreiben, aber entsprechende Raumangebote an 

zentralen und gut erreichbaren Orten schaffen. Auch die Förderung von Mantel-

nutzungen sollte vorangetrieben werden. Kombinationen von sich ergänzenden 

Angeboten erhöhen die Integration und bündeln auch die Verkehrsströme, weil 

ein Kunde mehrere Dienstleistungen oder Produkte an einem Ort erhält (bspw. 

Duscholux / Sanitas Trösch / Baukeramik Schweizer). Dabei sollen gemeinsame 

Infrastrukturen wie Parkplätze gefördert werden, damit nicht jedes Geschäft 30 

Parkplätze braucht. 

Vor allem für industrielle Gebiete ist die Anbindung an die übergeordneten Ver-

kehrsverbindungen von grosser Bedeutung ï für die Unternehmen aber auch für 

die vom Zu- und Wegverkehr betroffenen Quartiere.  

Bei den Flächen für spezifische Nutzung begrüssen wir grundsätzlich den einge-

schlagenen Weg. Eine laufende Überprüfung der Zielsetzung ist jedoch unum-

gänglich. 

Mit zentrumsnahen, gut erschlossenen Mischgebieten werden auch die 

Voraussetzungen für Co-Working spaces geschaffen. Lage und Raum-

angebot solcher Angebote sollen aber dem Markt überlassen werden. 

Gesamtverkehrskonzept und STEK 2035 werden inhaltlich abgestimmt. 

Die Behandlung des Verkehrs erfolgt vorab im Gesamtverkehrskon-

zept. 

375 1.3-7 M   X Die genannten Gebiete zur Weiterentwicklung von «Arbeiten» beurteilen wir als 

richtig und vollständig. Dies entbindet jedoch nicht von einer laufenden Überprü-

fung und ggf. den Entwicklungen anzupassenden Planung. Auch die aufgeführten 

Massnahmen sind für uns zielführend. Der Verzicht auf grossflächige Verkaufs-

nutzungen in der Peripherie unterstützen wir, auch wenn Vorsicht geboten ist, 

dass kein Protektionismus und keine Behinderung vom freien Wettbewerb resul-

tiert. 

Bezüglich Umsetzung ist es sicher von grundlegendem Interesse, die quantitati-

ven und qualitativen Bedürfnisse (in die mittlere Zukunft) zu kennen. Ein entspre-

chendes Verzeichnis sollte dynamisch bleiben und mit (finanzieller) Unterstüt-

zung der Firmen betrieben werden. Die Verkehrsanbindung ist herausfordernd 

und braucht eine gute Abstimmung mit den betroffenen Quartieren. 

Um die Strategie umzusetzen, werden für die Schlüsselareale zusam-

men mit den relevanten Unternehmen, der Standortförderung und den 

Wirtschaftsverbänden Entwicklungskonzepte erarbeitet. 

376 1.4-15  X   An der Peripherie der Stadt Thun dürfen keine neuen Detailhandelsflächen mehr 

vorgesehen werden. Es betrifft dies das gesamte Stadtgebiet, namentlich das 

Areal«21» Weststrasse Süd. 

Das STEK 2035 geht eher von einer Plafonierung der Verkaufsnutzun-

gen an der Peripherie aus. Die heutigen Einkaufszentren sollen beste-

hen bleiben, aber nicht durch zusätzliche ergänzt werden. Dies auch, 
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¶ Nur durch den Verzicht auf Detailhandelsflächen steht genügend Land für die 

Entwicklung von wertschöpfungsintensivem Gewerbe zur Verfügung. 

¶ In der vergangenen Zeit wurden die Verkaufsflächen an der Peripherie erheb-

lich ausgebaut und modernisiert (Panoramacenter, Zentrum Oberland, Strättli-

genmarkt Schulstrasse, Heimberg-Shopping, Beo-Center Spiez etc.). 

¶ Durch die Begrenzung der Detailhandelsfläche muss verhindert werden, dass 

es in der Thuner Innenstadt zu Leerständen und dadurch mittelbar zu einer 

Verwahrlosung der Bausubstanz kommt. 

um die Innenstadt als wichtigstes «Einkaufszentrum» funktionsfähig zu 

erhalten. Denkbar sind kleinere Verkaufseinrichtungen, welche dezent-

ral die Quartierversorgung in Fussdistanz sinnvoll ergänzen. 

377 1.4-16    X Als Gewerbeverein unterstützen wir die angestrebte Entwicklung und das Wachs-

tum der Stadt nicht nur als Wohnort, sondern auch in Bezug auf Arbeitsplätze. 

Jedoch gilt es zu bedenken, dass mit der Schaffung von neuen Mischzonen in 

bisherigen Industriezonen für die Gewerbebetriebe bei ihrer Entwicklung strenge-

re baureglementarische Rahmenbedingungen (Lärm, Umwelt, Architektur) zu 

überwinden sind. Dies wird zu Abwanderung des Gewerbes in Nachbargemein-

den führen und widerspricht somit der im Entwurf des STEK 2035 behaupteten 

Zielsetzung der Stärkung von Thun als Wirtschaftsstandort. Aus dem Kreis unse-

rer Mitglieder ist uns bekannt, dass verschiedene Gewerbebetriebe dieser Schaf-

fung von Mischzonen in bisherigen reinen Gewerbezonen äusserst skeptisch bis 

ablehnend entgegenstehen. Diese Problematik betrifft einerseits das Gebiet 

Gwattstrasse/Lachen und andererseits das Gebiet um das Areal von Thun/Expo. 

Diese Gebiete sind für die Schaffung von Mischzonen ungeeignet. 

Zur Förderung der KMU werden grosszügig ausgeschiedene Baufelder respekti-

ve Gewerbezonen benötigt. Die Annahme, mit einer inneren Verdichtung sei die 

Ansiedlung neuer Arbeitsplätze erreichbar, wird sich als Illusion erweisen. Unter-

nehmen müssen sich frei entfalten können und verkehrstechnisch optimal er-

schlossen sein. Sie können sich nicht durch bestehende Strukturen einengen 

lassen. Schliesslich geht das STEK 2035 von der Schaffung von immerhin 3ô500 

Arbeitsplätzen in Thun aus, bei einem prognostizierten Bevölkerungswachstum 

von 5ô000 Personen. Dies ist mit einer inneren Verdichtung nicht zu erreichen. 

Die Arbeitsnutzungen an der Gwattstrasse werden aus Sicht STEK 

2035 der hervorragenden Lage dieses Gebiets angrenzend an einen 

der wichtigsten Freizeit- und Naherholungsräume der Stadt nicht mehr 

gerecht. Die Umstrukturierung in ein Mischgebiet sieht vor, dass in den 

Erdgeschossen entlang der Gwattstrasse weiterhin Verkaufsflächen für 

den Autohandel möglich sein werden. Erste Kontakte mit den grösse-

ren Grundeigentümern dieses Gebietes haben bereits stattgefunden, 

die Stossrichtung der geplanten Entwicklung wurde dabei grundsätzlich 

begrüsst.  

 

Durch die übergeordneten Rahmenbedingungen sind der Stadt Thun 

wie auch den anderen Gemeinden enge Grenzen gesetzt, was die 

Neueinzonung grosszügig ausgeschiedener Gewerbezonen betrifft. Die 

Innenverdichtung aber auch Mobilisierung der bestehenden Reserven 

stehen deshalb im STEK 2035 an erster Stelle. 

378 1.4-22   X  Die Stärkung des «Arbeitsplatzes Thun» unterstützen wir, da zusätzliche Arbeits-

plätze Leute im erwerbsfähigen Alter und damit Steuerzahler anziehen werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

379 2.1-45   X  Kurze Arbeitswege sind sinnvoll. Eine gewisse Abschaltdistanz auch. Wird zur Kenntnis genommen. 

380 2.2-6   X  Die LIDL Schweiz hat seit dem Jahr 2010 zwei Verkaufsstandorte in Thun mit je 

einer Grosse von ca. 800 m2 Verkaufsfläche. An den beiden LIDL Standorten 

werden je ca. 25 Mitarbeiter beschäftigt, die Mitarbeiter in der Logistik (Zuliefe-

Wird zur Kenntnis genommen. Konkrete Anträge werden im Rahmen 

der Erarbeitung von Baureglement und Zonenplan geprüft. 
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rung, Verpackung) sind hier nicht eingerechnet. Die beiden Märkte sind von den 

Kunden sehr geschätzt und werden als Bereicherung des Marktes gesehen. 

Beide Standorte haben eine gute Kundenfrequenz und verfügen über 53 Park-

plätze (Standort Mittlere Strasse) resp. 52 Parkplätze (Standort Moosweg Gwatt), 

welche den Kundenbedürfnissen gerecht werden. Bereits im Frühjahr 2017 ha-

ben wir bei Ihnen unser Bedürfnis zur Erweiterung der beiden Standorte vorge-

tragen. Vertreter des Planungsamtes der Stadt Thun resp. des Bauinspektorates 

der Stadt Thun teilten uns damals mit, dass aufgrund der Baugesetzgebung eine 

Erweiterung ohne Erlass einer Überbauungsordnung nicht möglich sei und so 

kurz vor dem Start der Ortsplanungsrevision keine Einzellösungen mit Überbau-

ungsordnungen geschaffen werden sollen und werden, zumal anlässlich dieser 

Ortsplanungsrevision die Gewerbegebiete und die möglichen Nutzungen über-

prüft und gegebenenfalls angepasst werden sollen. 

Mit Interesse haben wir deshalb das Stadtentwicklungskonzept Thun STEK 2035 

für den Bereich Arbeiten gelesen und zu beurteilen versucht, was dies für die 

beiden LIDL-Standorte an der Mittleren Strasse und am Moosweg im Gwatt 

bedeutet. 

Standort LIDL, Moosweg, Gwatt 

Der Standort im Gwatt befindet sich laut Strategiekarte «Arbeiten» im Bereich 

«Weiterentwickeln». Laut STEK 2035 ergebe sich das Potenzial in den Gebieten 

«Weiterentwickeln» aus der grossen Anzahl geeigneter Grundstücke. Verschie-

denartige Besitzverhältnisse und nicht vorhersehbare Veränderungen machen es 

jedoch schwierig, die Entwicklung aktiv zu steuern. Das STEK 2035 benenne die 

Voraussetzungen und zeige Möglichkeiten, wie sich bestehende Stadtstrukturen 

im Rahmen einer regulären Bautätigkeit weiterentwickeln lassen. 

Standort LIDL, Mittlere Strasse, 3602 Thun 

Der Standort an der Mittleren Strasse befindet sich laut Strategiekarte «Arbeiten» 

im Bereich «Neuorientieren». In den Gebieten «Neuorientieren» bestehe ein 

besonders hohes Potenzial für die Schaffung von neuen Nutzflächen. Diese 

Gebiete bilden deshalb den aktiven Schwerpunkt der Stadtentwicklung. Die 

Neuorientierung geschehe durch die Bebauung grösserer noch unbebauter Area-

le, den Ersatz bestehender Überbauungen oder durch die gezielte Entwicklung 

und Verdichtung von unternutzten Arealen. Dadurch entstehe eine beachtliche 

Anzahl zusätzlicher Flächen innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers, ent-

sprechend verändere sich der Gebietscharakter. Dieses Vorgehen erfolge mehr-

heitlich im Rahmen von gebiets- und arealspezifischen Planungen. Unterschiedli-
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che Interessen werden dabei sorgfältig aufeinander abgestimmt. 

Grundsätzlich lesen wir aus dem Stadtentwicklungskonzept 2035, dass die Stadt 

Thun plant, mit der Strategie «Arbeiten» optimale Rahmenbedingungen für die 

Weiterentwicklung der heutigen Gewerbe-, Industrie- und Arbeitsnutzungen zu 

schaffen ï in welche sich Lidl sehr gut integriert. Wie viel Geschossfläche nach 

der genehmigten revidierten baurechtlichen Grundordnung künftig an unseren 

beiden Standorten möglich sein wird, ist unseres Wissens noch nicht bekannt 

und ist auch nicht Inhalt des STEK 2035. 

Die LIDL Schweiz plant, wie dies ihnen schon seit Längerem bekannt ist, die 

beiden Thuner Standorte zu vergrössern, was laut aktueller Baugesetzgebung 

ohne planerische Anpassungen nicht möglich ist (vgl. der E-Mail- und Telefon-

verkehr vom Frühjahr 2017 mit unserer Projektentwicklerin der Firma Viktor Burri 

AG Architekten in Thun). Als Minimallösung nach der Ortsplanungsrevision sollte 

es möglich sein, beide Standorte auf maximal 1'500 m2 Verkaufsfläche zu ver-

grössern, dies zu Lasten der Lagerfläche. Die Lagerfläche wird aufgrund des 

LIDL-Konzepts (wöchentlich 2-malige Anpassung des Sortiments mit externer 

Anlieferung ohne erforderliche Zwischenlagerung) nicht in diesem Masse benö-

tigt, jedoch ist zwingender Handlungsbedarf in Bezug auf die Vergrösserung der 

Verkaufsfläche vorhanden. 

Gemäss Art. 52 BauV ist für 1'500 m2 «Einkaufen» eine Parkplatz-Bandbreite von 

31-50 Parkplatze erforderlich. Bereits heute erfüllen die beiden LIDL-Standorte in 

Thun 52 resp. 53 Parkplätze. Jedenfalls zeigt dies, dass für die Erweiterung der 

Verkaufsfläche nach wie vor eine genügende Anzahl Parkplätze vorhanden ist 

und keine nennenswerten baulichen Tätigkeiten erfordert. 

Längerfristig zeigt die LIDL Schweiz Bereitschaft und kann sich vorstellen, eine 

Projektentwicklung Richtung innere Verdichtung und eine Aufstockung auf meh-

rere Geschosse mit eventueller Öffnung für weitere Gewerbebetriebe anzustre-

ben und ist an gemeinsamen Gesprächen mit dem Planungsamt der Stadt Thun 

sehr interessiert. Bereits an unseren Deutschland-Standorten in Hamburg, Frank-

furt und München findet eine innere Verdichtung unter Einbezug der Erdgeschos-

se statt (teilweise Abbruch und Neubau mit Unterkellerung und/oder Aufsto-

ckung). Für die LIDL Schweiz ist dieses Vorgehen somit nicht neu und eine mög-

liche zukünftige Option. 

Wir bitten die Planungsbehörden der Stadt Thun (da die Bestrebungen schon seit 

einiger Zeit da sind und aufgrund der Neuplanung in der «Warteschleife» sind), 

die Bedürfnisse der LIDL Schweiz zur Verkaufsflächen-Erweiterung in ihre Über-
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legungen einzubeziehen und in die baurechtliche Grundordnung einfliessen zu 

lassen resp. zu schaffen. Wir sind gerne bereit, im Rahmen des Mitwirkungsver-

fahrens mit den verantwortlichen Stellen und Personen Gespräche zu führen und 

gemeinsam eine Strategie für die beiden LIDL-Standorte in Thun zu entwickeln. 

381 2.2-12  X   Antrag: Das Gebiet im Bereich der Militärstrasse, Kasernenstrasse, Thun Expo 

sei in der bisherigen Ausdehnung im Arbeitsgebiet (Industriezone) zu belassen 

und nicht in eine Mischzone umzuzonen. 

Begründung: 

1. Ausgangslage 

a) Gemäss der Karte auf Seite 19 des Entwurfs zum STEK 2035 ist vorgesehen, 

das Gebiet im Bereich Militärstrasse, Kasernenstrasse, Thun Expo nicht mehr 

in der Arbeitszone (Industriezone) zu belassen, sondern neu einer Mischzone 

(Wohn- und Gewerbezone) zuzuweisen. Begründet wird diese geplante Um-

zonung, welche mit dem analogen Vorhaben im Bereich der Gwattstrasse 

übereinstimmt, auf Seite 12 des Entwurfs. Dementsprechend geht die Pla-

nung davon aus, dass die Anzahl Arbeitsplätze in den klassischen gewerb-

lich-industriellen Branchen zurückgehen wird. Offenbar zieht die Stadt Thun 

daraus den Schluss, dass deshalb in Zukunft weniger Bedarf an Industrieland 

besteht. 

b) Wie bereits erwähnt wurde, liegt das fragliche Gebiet heute in einer reinen 

Industriezone. Damit stimmt auch die aktuelle Nutzung überein. Die Über-

bauung ist geprägt von industriellen Gewerbebauten mit entsprechend gros-

sen Baukuben. Die ansässigen Betriebe sind den klassisch-gewerblichen 

Branchen zuzuordnen, welchen die Stadt Thun einen Rückgang prophezeit. 

Der Betrieb der Unternehmungen ist zwangsläufig mit einem erheblichen 

Mass an Emissionen verbunden, welche nicht vermeidbar sind. Die aktuelle 

Entwicklung geht weiter in dieselbe Richtung. Es ist in diesem Zusammen-

hang insbesondere auf den Neubau der Innopark Thun AG zu verweisen, 

welcher ebenfalls ausschliesslich dem rein industriellen Gewerbe zuzuordnen 

bzw. vorbehalten ist. 

2. Rechtslage 

a) Gemäss Art. 72 Abs. 4 BauG können Gemeinden Bauzonen in Gebiete mit 

gleicher Nutzung, insbesondere in Wohnzonen, Geschäfts-, Kern- oder Alt-

stadtzonen, Zonen für gewerbliche und industrielle Bauten, Hotelzonen, so-

wie in gemischte Zonen einteilen. Zwar haben die Gemeinden bei der Ausge-

staltung der Bauzonen einen erheblichen Ermessensspielraum. Sie müssen 

Der Antrag wurde vertieft geprüft. Das Gebiet der Expo weist zwar 

grundsätzlich ein hohes Entwicklungspotential aus. Es wird jedoch 

davon ausgegangen, dass sich eine Entwicklung in diesem Gebiet erst 

längerfristig ergeben wird. Entsprechend wird auf eine Transformation 

des Gebietes im Zeithorizont des STEK 2035 verzichtet. 
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aber bei der Ausscheidung der Zonen die Umweltschutzgesetzgebung beach-

ten (Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons 

Bern, 4. Auflage, Band II, Art. 72 N. 30). Zu beachten ist dabei das umwelt-

rechtliche Vorsorgeprinzip, insbesondere durch örtlich richtiges Ausscheiden 

von lärmempfindlichen Zonen und Zonen für immissionsreiche Anlagen. Die 

Umweltschutzgesetzgebung enthält für das Ausscheiden neuer und das Er-

schliessen bestehender Bauzonen bezüglich Lärmschutz besondere Vor-

schriften, die den Bestimmungen des RPG und des BauG vorgehen. Neue 

Zonen für Wohngebäude und andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt 

von Menschen dienen, dürfen nur in Gebieten vorgesehen werden, in denen 

die Lärmimmissionen die Planungswerte der Lärmschutzverordnung nicht 

überschreiten oder in denen diese Werte durch planerische, gestalterische 

oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können (Aldo Zaugg/Peter 

Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, a.a.O., Art. 72 N. 25). 

b) Das in Frage stehende Gebiet befindet sich aktuell in der Arbeitszone, mithin 

einer reinen Industriezone. Es ist dementsprechend der Lärmempfindlich-

keitsstufe IV gemäss Art. 43 LSV zugewiesen. Würde es neu einer Mischzo-

ne zugeteilt, so hätte dies unter anderem zur Folge, dass die Empfindlich-

keitsstufe III zur Anwendung gelangt. Somit wären die eingesessenen Unter-

nehmungen in ihrem Betrieb eingeschränkt. Die tatsächliche Ansiedelung von 

Wohnbauten (oder auch von gemischten Bauten) in einem solchen Gebiet 

hätte zudem vorhersehbare Probleme zur Folge. Es ist davon auszugeben, 

dass sich Anwohner über kurz oder lang über angeblich zu hohe Immissionen 

aller Art beklagen würden. Diese Problematik kann über längere Dauer den 

Fortbestand der Betriebe gefährden. 

3. Würdigung 

a) Die Neuzuteilung des Gebiets in eine Mischzone erweist sich unter diesen 

Umständen auf Grund übergeordneter Gesetzgebung als unzulässig. Das 

vorbestehende und bereits lange in der Zone angesiedelte industrielle Ge-

werbe ist in seinem Bestand zu schützen. Die Schaffung eines Wohnanteils in 

einer bestehenden und weiterhin als solcher genutzten Industriezone ist 

rechtlich unzulässig. Sollte das Vorhaben im Rahmen der Ortsplanungsrevi-

sion umgesetzt werden, so behält sich meine Klientin daher ausdrücklich vor, 

dieses auf dem Weg einer Einsprache weiter zu bekämpfen. 

b) Das STEK 2035 ist geprägt vom Bestreben, die Stadt Thun nicht nur als 

Wohn- sondern auch als Arbeitsort zu stärken und weiterzuentwickeln. Die 
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Schaffung von Mischzonen in bestehenden Industriegebieten kann demge-

genüber nicht anders verstanden werden denn als Hinweis, dass die vorbe-

stehenden industriellen Betriebe dort zumindest mittel- bis langfristig nicht 

mehr erwünscht seien. Dieses Signal widerspricht dem Bestreben auf Stär-

kung des Werkplatzes Thun diametral und ist auch aus sachlichen Gründen 

nicht angemessen. 

c) Besonders stossend erscheint die Tatsache, dass die Stadt Thun die neue 

Zonengrenze genau dort ziehen möchte, wo sie selbst gerade noch nicht tan-

giert ist. So soll das Gebiet auf der anderen Seite der Militärstrasse, wo sich 

insbesondere der städtische Werkhof befindet, in der reinen Arbeitszone ver-

bleiben. Diese Planung wirft zwangsläufig die Frage auf, ob die Stadt den ei-

genen Betrieb vor Einschränkungen schützen möchte, währenddessen auf 

die analogen Bedürfnisse des privaten Gewerbes nicht gebührend Rücksicht 

genommen wird. 

Damit ist der eingangs gestellte Antrag hinreichend begründet. Ich erlaube mir, 

abschliessend meiner Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass bei der Ortspla-

nungsrevision die Interessen des industriellen Gewerbes gebührend berücksich-

tigt werden und dieses nicht aus der Stadt Thun verdrängt wird. 

382 2.2-22    X S.46 Der Begriff «Intensiverholung» ist näher zu umschreiben ï was bedeutet 

dies? 

S. 47 «"Benachbarte Unternehmen erstellen und nutzen flächenintensive Er-

schliessung, Parkier- und Güterumschlagsanlagen künftig gemeinsam» ï 

Ist anzustreben, sollte jedoch nicht festgesetzt sein. 

S. 51 über BF6 des ESP Thun Nord. 

S. 53 Soll hier, wie auch schon bei früheren Textstellen, eine Differenzierung 

Uttigenstrasse einfliessen? 

Die Uttigenstrasse ist als Schlüsselareal als Mischgebiet zu entwickeln. 

Der Perimeter wird gemäss der Arealentwicklung Uttigenstrasse ange-

passt werden. 
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401 2.2-1 L  X  Nutzungsmix heisst immer auch, dass ein ganz ruhiges Wohnen nicht möglich ist. 

Einwohner, die in Mischgebiete einziehen wollen, müssen vorher dafür sensibili-

siert werden, dass mit mehr Verkehr (v. a. Fussgängerverkehr) und Lärmimmissi-

onen zu rechnen ist. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

402 2.1-5 L  X  Wer in der Nähe von urbanen Zentren wohnt und zu Fuss dorthin gehen kann 

zum Flanieren, der wird dafür sein. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

403 2.1-5 Z  X  Das hört sich besser an als es dann wahrscheinlich tatsächlich gemeint ist. Ge-

messen an der Entwicklung in der jüngsten Zeit, meine ich zu verstehen, dass mit 

«diversifizieren» und «schärfen» gemeint ist: Den eingeschlagenen Weg noch 

verstärken. Das Zentrum komplett autofrei und parkplatzfrei machen; nur noch 

erreichbar zu Fuss, mit dem Velo, oder mit öV. Schaut doch bitte mal in Bern 

vorbei und sprecht mit ein paar KMU: Wann immer möglich machen die alle 

einen grossen Bogen um Bern und lehnen Aufträge in der Innenstadt dankend 

ab. 

Die Modalitäten zum Verkehrssystem werden im Gesamtverkehrskon-

zept festgelegt, nicht im STEK 2035. 

404 2.2-1 M  X  In der Altstadt gibt es moderne Gebäude, die etwas heruntergekommen sind. 

Eigentümer sollen dazu angehalten werden, das Erscheinungsbild zu optimieren. 

Das STEK 2035 fordert die qualitätsvolle Weiterentwicklung und 

gleichzeitig einen gestalterisch hochwertigen Umgang mit der beste-

henden baulichen Struktur für das Altstadtgebiet. 

405 2.1-25 L  X  Vorausgesetzt, dass das Verkehrsaufkommen sich nicht erhöht, sondern verrin-

gert wird. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

406 2.1-25 M  X  Fangt an, Bedarf ist vorhanden. Im Übrigen dafür wurde der Gemeinderat ge-

wählt. Handeln im Gemeinderat und nicht im Grossrat oder im Nationalrat, sie 

wurden für Thun gewählt. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

407 2.1-27 Z  X  ¶ 17 % der Wohnbevölkerung sind älter als 65 Jahre, ihr Anteil wird wachsen. 

Wie soll Thun damit umgehen? 

¶ Ein Hallenbad in Zentrumsnähe wäre ein erstrebenswerter baulicher Akzent, 

incl. Thermalbad. 

¶ Was fehlt zu einer gemütlichen Stadt sind vermehrte Sitzgelegenheiten ohne 

Konsumzwang (aber keine Gitterrostbänke wie bei der SBB). 

Das STEK 2035 formuliert als Zielsetzung umfassenden Wohnraum für 

alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen, dies beinhaltet auch Wohnraum 

für ältere Menschen und generationenübergreifende Wohnformen. 

Der Gemeinderat hat sich bereits mehrmals mit der Frage der Reali-

sierbarkeit eines Hallenbades in der Stadt Thun auseinandergesetzt. 

Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, sich an einer regionalen 

Lösung zu beteiligen, zurzeit jedoch kein Hallenbad in Thun zu realisie-

ren. 

408 2.1-27 M  X  ¶ Welche konkreten Massnahmen werden angestrebt? Die Konkretisierung der Strategien des STEK 2035 erfolgt im Rahmen 
















































































































































